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Erster Teil
Allgemeine Vorschriften

§ 1
Geltungsbereich

Dieses Gesetz gilt für die Beamtinnen und Beamten des Landes, der Gemeinden und Gemeindever-
bände sowie der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und
Stiftungen des öffentlichen Rechts.

§ 2
Dienstherrnfähigkeit

Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts kann durch Gesetz, Rechtsverord-
nung oder Satzung die Dienstherrnfähigkeit nach § 2 Nr. 2 des Beamtenstatusgesetzes (BeamtStG)
verliehen werden. Wird die Dienstherrnfähigkeit durch Satzung verliehen, bedarf diese der Genehmi-
gung der Landesregierung.

§ 3
Begriffsbestimmungen

(1) Körperschaften im Sinne dieses Gesetzes sind juristische Personen des öffentlichen Rechts mit
Dienstherrnfähigkeit.

(2) Oberste Dienstbehörde der Beamtin oder des Beamten ist die oberste Behörde des Dienstherrn, in
deren Geschäftsbereich die Beamtin oder der Beamte ein Amt wahrnimmt oder bei Beendigung des
Beamtenverhältnisses zuletzt wahrgenommen hat.

(3) Dienstvorgesetzte sind diejenigen, die für beamtenrechtliche Entscheidungen über die persön-
lichen Angelegenheiten der ihnen nachgeordneten Beamtinnen und Beamten zuständig sind. Die
Dienstvorgesetzten werden durch Gesetz oder Rechtsverordnung bestimmt. Sie können Beamtinnen
oder Beamte ihrer Dienststelle mit der Wahrnehmung von Aufgaben des Dienstvorgesetzten beauftra-
gen.
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(4) Vorgesetzte sind diejenigen, die dienstliche Anordnungen erteilen können. Die Vorgesetzten be-
stimmen sich nach dem Aufbau der öffentlichen Verwaltung.

(5) Angehörige im Sinne dieses Gesetzes und von Rechtsverordnungen, zu denen dieses Gesetz oder
das Beamtenstatusgesetz ermächtigen, sind die in § 20 Abs. 5 des Landesverwaltungsverfahrensge-
setzes sowie die darüber hinaus in § 7 Abs. 3 des Pflegezeitgesetzes genannten Personen.

(6) Hinterbliebene im Sinne dieses Gesetzes und von Rechtsverordnungen, zu denen dieses Gesetz
oder das Beamtenstatusgesetz ermächtigen, sind auch hinterbliebene Lebenspartnerinnen und Le-
benspartner nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz.

(7) Als Grundgehalt im Sinne dieses Gesetzes und der auf das Grundgehalt Bezug nehmenden Vor-
schriften des Beamtenstatusgesetzes gilt das Grundgehalt, in Besoldungsgruppen mit aufsteigenden
Gehältern das Grundgehalt der höchsten Stufe, mit Amtszulagen und der Strukturzulage nach dem
Landesbesoldungsgesetz Baden-Württemberg (LBesGBW); Stellenzulagen gelten nicht als Bestandteil
des Grundgehalts.

§ 4
Allgemeine Zuständigkeit,

Zuständigkeiten nach dem Beamtenstatusgesetz

(1) Die unmittelbaren Dienstvorgesetzten sind zuständig für Entscheidungen, die aufgrund des Beam-
tenstatusgesetzes, dieses Gesetzes oder einer Rechtsverordnung ergehen, zu der dieses Gesetz oder
das Beamtenstatusgesetz ermächtigen. Die übergeordneten Dienstvorgesetzten können entsprechen-
de Verfahren im Einzelfall jederzeit an sich ziehen. Die oberste Dienstbehörde kann Zuständigkeiten
des Dienstvorgesetzten auch teilweise auf andere Dienstvorgesetzte durch Rechtsverordnung über-
tragen.

(2) Besteht der letzte Dienstvorgesetzte nicht mehr, entscheidet an seiner Stelle die oberste Dienst-
behörde. Besteht die oberste Dienstbehörde nicht mehr und ist eine andere Behörde nicht bestimmt,
so entscheidet an ihrer Stelle das Finanzministerium.

(3) Zuständig für die Entscheidung über eine Ausnahme nach § 7 Abs. 3 BeamtStG ist die Behörde, die
über die Ernennung der Beamtin oder des Beamten entscheidet.

(4) Zuständig für die Versagung der Aussagegenehmigung nach § 37 Abs. 4 BeamtStG ist die oberste
Dienstbehörde; für die Beamtinnen und Beamten der Gemeinden, Gemeindeverbände sowie der sons-
tigen der Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentli-
chen Rechts tritt an die Stelle der obersten Dienstbehörde die oberste Aufsichtsbehörde oder die von
ihr durch Rechtsverordnung bestimmte Behörde.

(5) Für die in § 42 Abs. 1 bezeichneten Beamtinnen und Beamten entscheidet die Landesregierung
über die Feststellung der Befähigung als andere Bewerberin oder anderer Bewerber, über die Abkür-
zung der Probezeit und über Ausnahmen von laufbahnrechtlichen Vorschriften.

(6) Bei Klagen aus dem Beamtenverhältnis wird der Dienstherr durch die oberste Dienstbehörde ver-
treten. Diese kann die Zuständigkeit zur Vertretung durch Rechtsverordnung auf andere Behörden
übertragen.
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(7) Soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist, erlassen das Innenministerium und das Fi-
nanzministerium im Rahmen ihrer Geschäftsbereiche die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderli-
chen Verwaltungsvorschriften.

§ 5
Zustellung

Verfügungen und Entscheidungen, die Beamtinnen und Beamten oder Versorgungsempfängerinnen
und Versorgungsempfängern nach den Vorschriften dieses Gesetzes bekannt zu geben sind, sind, so-
weit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, zuzustellen, wenn durch sie eine Frist in Lauf gesetzt wird
oder Rechte der Beamtinnen und Beamten oder der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungs-
empfänger berührt werden.

Zweiter Teil
Beamtenverhältnis

§ 6
Beamtenverhältnis auf Probe

Ein Beamtenverhältnis auf Probe ist spätestens nach fünf Jahren in ein solches auf Lebenszeit umzu-
wandeln, wenn die Beamtin oder der Beamte die beamtenrechtlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt.

§ 7
Beamtenverhältnis auf Zeit

Ein Beamtenverhältnis auf Zeit kann nur begründet werden, wenn dies gesetzlich bestimmt ist. Die
Vorschriften des Dritten Teils finden keine Anwendung.

§ 8
Führungsfunktionen auf Probe

(1) Ämter mit leitender Funktion im Sinne dieser Vorschrift sind die im Anhang genannten oder da-
nach bestimmten Ämter, soweit sie nicht aufgrund anderer gesetzlicher Vorschriften im Beamtenver-
hältnis auf Zeit übertragen werden oder die Amtsträger richterliche Unabhängigkeit besitzen.

(2) Ein Amt mit leitender Funktion wird zunächst im Beamtenverhältnis auf Probe übertragen. Die re-
gelmäßige Probezeit beträgt zwei Jahre; Zeiten einer Beurlaubung ohne Dienstbezüge gelten nicht als
Probezeit. Die oberste Dienstbehörde kann eine Verkürzung der Probezeit zulassen; die Mindestpro-
bezeit beträgt ein Jahr. Zeiten, in denen Beamtinnen oder Beamten die leitende Funktion nach Satz 1
bereits übertragen worden ist, sowie unmittelbar vorangegangene Zeiten, in denen Beamtinnen oder
Beamten ein vergleichbares Amt mit leitender Funktion nach Satz 1 erfolgreich übertragen worden
war, sollen auf die Probezeit angerechnet werden. Eine Verlängerung der Probezeit ist nicht zulässig.

(3) In ein Amt mit leitender Funktion darf berufen werden, wer

1. sich in einem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit oder einem Richterverhältnis auf Lebenszeit
befindet und

 

2. in dieses Amt auch als Beamtin oder Beamter auf Lebenszeit berufen werden könnte.

 

Vom Tage der Ernennung ruhen für die Dauer der Probezeit die Rechte und Pflichten aus dem Amt,
das der Beamtin oder dem Beamten zuletzt im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit oder im Richterver-
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hältnis auf Lebenszeit übertragen worden ist, mit Ausnahme der Verschwiegenheitspflicht (§ 37 Be-
amtStG) und des Verbotes der Annahme von Belohnungen, Geschenken und sonstigen Vorteilen (§ 42
BeamtStG); das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit oder das Richterverhältnis auf Lebenszeit besteht
fort. Dienstvergehen, die mit Bezug auf das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit, das Richterverhältnis
auf Lebenszeit oder das Beamtenverhältnis auf Probe begangen worden sind, werden so verfolgt, als
stünde die Beamtin oder der Beamte nur im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit oder Richterverhältnis
auf Lebenszeit.

(4) Die Beamtin oder der Beamte ist, außer in den Fällen des § 22 Abs. 5 BeamtStG, mit Beendigung
des Beamtenverhältnisses auf Lebenszeit oder Richterverhältnisses auf Lebenszeit oder Beamtenver-
hältnisses auf Probe nach § 4 Abs. 3 Buchst. a BeamtStG oder Richterverhältnisses auf Probe nach
§§ 10, 12 und 22 des Deutschen Richtergesetzes aus dem Beamtenverhältnis auf Probe nach Absatz 2
entlassen. § 22 Abs. 1 und 2, § 23 Abs. 1 bis 3 Satz 1 und § 30 Abs. 2 BeamtStG bleiben unberührt.

(5) Mit dem erfolgreichen Abschluss der Probezeit ist der Beamtin oder dem Beamten das Amt mit lei-
tender Funktion auf Dauer im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit zu verleihen; eine erneute Berufung
der Beamtin oder des Beamten in ein Beamtenverhältnis auf Probe zur Übertragung dieses Amtes in-
nerhalb eines Jahres ist nicht zulässig. Wird das Amt nicht auf Dauer verliehen, endet der Anspruch
auf Besoldung aus diesem Amt. Weitergehende Ansprüche bestehen nicht.

(6) Die Beamtinnen und Beamten führen während ihrer Amtszeit im Dienst nur die Amtsbezeichnung
des ihnen nach Absatz 2 übertragenen Amtes; nur diese darf auch außerhalb des Dienstes geführt
werden. Wird der Beamtin oder dem Beamten das Amt mit leitender Funktion nicht auf Dauer über-
tragen, darf die Amtsbezeichnung nach Satz 1 mit dem Ausscheiden aus dem Beamtenverhältnis auf
Probe nicht weitergeführt werden.

(7) Sofern zwingende dienstliche Gründe dies erfordern, darf abweichend von Absatz 3 Satz 1 in ein
Amt mit leitender Funktion ausnahmsweise auch berufen werden,

1. wer sich in einem Beamtenverhältnis auf Probe nach § 4 Abs. 3 Buchst. a BeamtStG oder in ei-
nem Richterverhältnis auf Probe nach §§ 10, 12 und 22 des Deutschen Richtergesetzes befin-
det,

 

2. wer nach Art, Dauer und Wertigkeit dem Amt mit leitender Funktion vergleichbare Tätigkeiten
bereits wahrgenommen hat und

 

3. wem nach dem erfolgreichen Abschluss der Probezeit nach Absatz 2 und der Probezeit nach
§ 19 dieses Gesetzes oder §§ 10, 12 und 22 des Deutschen Richtergesetzes dieses Amt durch
Ernennung im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit verliehen werden kann.

 

Absatz 3 Satz 2 gilt für das Beamtenverhältnis oder Richterverhältnis auf Probe nach Satz 1 Nr. 1 ent-
sprechend mit der Maßgabe, dass auch die Probezeit nach § 19 dieses Gesetzes oder §§ 10, 12 und 22
des Deutschen Richtergesetzes vom Ruhen des Beamtenverhältnisses oder Richterverhältnisses auf
Probe ausgenommen ist.

§ 9
Ernennungszuständigkeit und Rechtsfolgen

einer Ernennung
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(1) Die Beamtinnen und Beamten der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie der sonstigen der
Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts
werden von den nach Gesetz, Rechtsverordnung oder Satzung hierfür zuständigen Stellen ernannt.

(2) Ernennungen werden mit dem Tage der Aushändigung der Ernennungsurkunde wirksam, wenn
nicht in der Urkunde ausdrücklich ein späterer Tag bestimmt ist.

(3) Mit der Berufung in das Beamtenverhältnis erlischt ein privatrechtliches Arbeitsverhältnis zum
Dienstherrn.

§ 10
Ernennung beim Wechsel der Laufbahngruppe

Einer Ernennung bedarf es neben den in § 8 Abs. 1 BeamtStG aufgeführten Fällen zur Verleihung ei-
nes anderen Amtes mit anderer Amtsbezeichnung beim Wechsel der Laufbahngruppe.

§ 11
Auswahlverfahren, Stellenausschreibung

(1) Für Einstellungen sind die Bewerberinnen und Bewerber durch öffentliche Ausschreibung der frei-
en Stellen zu ermitteln.

(2) Freie Beförderungsdienstposten sollen, sofern sie nicht öffentlich ausgeschrieben werden, inner-
halb des Behördenbereichs ausgeschrieben werden. Die obersten Dienstbehörden können Art und
Umfang der Ausschreibungen und ihrer Bekanntmachung regeln. Von einer Ausschreibung kann all-
gemein oder im Einzelfall abgesehen werden, wenn vorrangige Gründe der Personalplanung oder des
Personaleinsatzes entgegenstehen.

(3) Die Pflicht zur Ausschreibung gilt nicht

1. für die Einstellung in das Beamtenverhältnis auf Probe,

 

2. für die Laufbahngruppe des mittleren Dienstes, ausgenommen die Besoldungsgruppen A 10
und A 10 mit Amtszulage,

 

3. für die Dienstposten der leitenden Beamtinnen und Beamten der obersten Landesbehörden
und der diesen unmittelbar nachgeordneten Behörden,

 

4. für die Dienstposten der leitenden Beamtinnen und Beamten der Gemeinden und Gemeinde-
verbände sowie der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften, Anstal-
ten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

 

§ 12
Rücknahme der Ernennung

Die Ernennung ist mit Wirkung für die Vergangenheit zurückzunehmen, wenn eine vorgeschriebene
Mitwirkung einer Aufsichtsbehörde unterblieben ist und nicht nachgeholt wurde.

§ 13
Verfahren und Rechtsfolgen der Rücknahme oder

bei Nichtigkeit der Ernennung
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(1) Die Nichtigkeit einer Ernennung ist von der Behörde festzustellen, die für die Ernennung zustän-
dig wäre. Wäre der Ministerpräsident für die Ernennung zuständig, ist die Nichtigkeit von der obersten
Dienstbehörde festzustellen. Die Feststellung der Nichtigkeit ist der oder dem Ernannten bekannt zu
geben. Ist eine Ernennung nichtig, ist dem oder der Ernannten unverzüglich jede weitere Führung der
Dienstgeschäfte zu verbieten. Das Verbot ist erst auszusprechen, wenn die sachlich zuständigen Stel-
len es abgelehnt haben, die Ernennung zu bestätigen oder eine Ausnahme von § 7 Abs. 3 BeamtStG
nachträglich zuzulassen.

(2) Die Rücknahme einer Ernennung wird von der Behörde, die für die Ernennung zuständig wäre, er-
klärt. Wäre der Ministerpräsident für die Ernennung zuständig, so ist die Rücknahme von der obers-
ten Dienstbehörde zu erklären. Soweit Ämter der Besoldungsgruppen W 3, C 3 oder C 4 im Geschäfts-
bereich des Wissenschaftsministeriums betroffen sind, bedarf die Rücknahme der vorherigen Zustim-
mung des Wissenschaftsministeriums. Die Ernennung kann nur innerhalb einer Frist von sechs Mo-
naten zurückgenommen werden, nachdem die für die Rücknahme zuständige Behörde Kenntnis vom
Grund der Rücknahme erlangt hat. Die Rücknahme ist der Beamtin, dem Beamten oder den versor-
gungsberechtigten Hinterbliebenen bekannt zu geben.

(3) Vor Entlassung einer Beamtin oder eines Beamten auf Probe nach § 23 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 Beam-
tStG hat die für die Entlassung zuständige Behörde Ermittlungen durchzuführen; § 8 Abs. 1, § 9 Satz 1,
§ 10 Abs. 1 und 3, §§ 12, 15 bis 18, 22 bis 24 und 39 des Landesdisziplinargesetzes gelten entspre-
chend. Satz 1 gilt entsprechend für die Entlassung einer Beamtin oder eines Beamten auf Widerruf
wegen eines Dienstvergehens im Sinne von § 23 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 BeamtStG.

(4) Ist eine Ernennung nichtig oder ist sie zurückgenommen worden, sind die bis zu dem Verbot der
Weiterführung der Dienstgeschäfte oder bis zur Bekanntgabe der Erklärung der Rücknahme vorge-
nommenen Amtshandlungen in gleicher Weise wirksam, wie wenn sie eine Beamtin oder ein Beam-
ter ausgeführt hätte. Gewährte Leistungen können belassen werden; die Entscheidung trifft die Stelle,
welche die Nichtigkeit feststellt oder über die Rücknahme entscheidet.

Dritter Teil
Laufbahnen

§ 14
Laufbahn

(1) Die Laufbahnen umfassen alle der Laufbahngruppe zugeordneten Ämter derselben Fachrichtung.
Sie unterscheiden sich nach fachlichen Gesichtspunkten und gehören zu den Laufbahngruppen des
mittleren, des gehobenen und des höheren Dienstes.

(2) Die Zuordnung einer Laufbahn zu einer Laufbahngruppe erfolgt nach dem Schwierigkeitsgrad der
wahrzunehmenden Dienstaufgaben, dem Grad der Selbständigkeit und der Verantwortung, den Bil-
dungsvoraussetzungen und der Ausbildung. Den Laufbahngruppen sind die Ämter grundsätzlich wie
folgt zugeordnet:

1. Mittlerer Dienst: Besoldungsgruppen A 8 bis A 10,

 

2. Gehobener Dienst: Besoldungsgruppen A 10 bis A 13,

 

3. Höherer Dienst: Besoldungsgruppen A 13 bis A 16 sowie Ämter der Landesbesoldungsordnung
B.
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Im Landesbesoldungsgesetz Baden-Württemberg werden für einzelne Laufbahnen Eingangsämter und
Endämter abweichend bestimmt, wenn es die besonderen Verhältnisse der Laufbahn erfordern.

§ 15
Bildungsvoraussetzungen

(1) Als Bildungsvoraussetzung für den Erwerb einer Laufbahnbefähigung ist erforderlich:

1. für die Laufbahnen des mittleren Dienstes mindestens der Hauptschul- oder ein mittlerer Bil-
dungsabschluss entsprechend den fachlichen Anforderungen der jeweiligen Laufbahn;

 

2. für die Laufbahnen des gehobenen Dienstes mindestens
a) der Abschluss eines Diplom- oder Staatsprüfungs-Studiengangs an der Dualen Hochschu-

le oder einer entsprechenden Bildungseinrichtung, einer Fachhochschule oder einer Päd-
agogischen Hochschule oder

 

b) der Abschluss eines Bachelor-Studiengangs an einer Hochschule;

 

 

3. für die Laufbahnen des höheren Dienstes
a) der Abschluss eines Diplom-, Magister-, Staatsprüfungs- oder Master-Studiengangs an

einer Universität oder an einer anderen Hochschule in gleichgestellten Studiengängen
oder

 

b) der Abschluss eines akkreditierten Master-Studiengangs an der Dualen Hochschule oder
einer entsprechenden Bildungseinrichtung, einer Hochschule für angewandte Wissen-
schaften, einer Fachhochschule oder einer Pädagogischen Hochschule.

 

 

(2) In den Fällen des Absatzes 1 Nummer 2 reicht bei Erwerb der Laufbahnbefähigung nach § 16 Ab-
satz 1 Nummer 1 zur Begründung des Beamtenverhältnisses auf Widerruf oder des öffentlich-rechtli-
chen Ausbildungsverhältnisses eine Hochschulzugangsberechtigung nach § 58 Absatz 2 des Landes-
hochschulgesetzes als Bildungsvoraussetzung aus, wenn die Laufbahnprüfung zugleich einen Hoch-
schulabschluss nach Absatz 1 Nummer 2 vermittelt.

(3) Andere als die in Absatz 1 oder 2 genannten Abschlüsse gelten als gleichwertige Bildungsvoraus-
setzungen, wenn sie diesen entsprechen. Über die Anerkennung anderer Bildungsstände als gleich-
wertig entscheidet in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 das Kultusministerium und in den Fällen des Ab-
satzes 1 Nr. 2 und 3 das Wissenschaftsministerium jeweils im Einvernehmen mit dem für die vorgese-
hene Laufbahn zuständigen Ministerium.

(4) Die Ministerien können für die in ihrem Geschäftsbereich eingerichteten Laufbahnen durch Rechts-
verordnung die fachlichen Anforderungen an und den Studienabschluss bestimmen sowie Bildungs-
stände für die jeweilige Laufbahn allgemein im Benehmen mit dem Kultusministerium bei Schulab-
schlüssen und dem Wissenschaftsministerium bei Studienabschlüssen als gleichwertig anerkennen.

§ 16
Erwerb der Laufbahnbefähigung
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(1) Laufbahnbewerberinnen und Laufbahnbewerber können die Befähigung für eine Laufbahn erwer-
ben

1. a) durch einen Vorbereitungsdienst im Beamtenverhältnis auf Widerruf,

 

b) in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis

 

und Bestehen der Laufbahnprüfung,

 

2. durch Erwerb der Bildungsvoraussetzungen für eine Laufbahn und
a) eine anschließende laufbahnqualifizierende Zusatzausbildung oder

 

b) eine mindestens dreijährige, der Vorbildung entsprechende Berufstätigkeit, die die Eig-
nung zur selbständigen Wahrnehmung eines Amtes der angestrebten Laufbahn vermit-
telt,

 

 

3. durch einen horizontalen Laufbahnwechsel nach § 21,

 

4. durch Aufstieg nach § 22,

 

5. aufgrund der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Sep-
tember 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen (ABl. L 255 vom 30. September
2005, S. 22) in der jeweils geltenden Fassung; das Nähere hierzu regeln die Ministerien im Rah-
men ihres Geschäftsbereichs im Benehmen mit dem Innenministerium und dem Finanzministe-
rium durch Rechtsverordnung. Das Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz Baden-Württemberg
findet mit Ausnahme von § 12 Absatz 7, § 13 Absatz 8 und § 16 keine Anwendung.

 

(2) Die Ministerien richten im Rahmen ihres Geschäftsbereichs durch Rechtsverordnung im Benehmen
mit dem Innenministerium und dem Finanzministerium die Laufbahnen ein und gestalten den Zugang
aus; § 40 der Landeshaushaltsordnung bleibt unberührt. Sie können nach den besonderen Erfordernis-
sen der Laufbahn eine Höchstaltersgrenze oder besondere gesundheitliche oder körperliche Voraus-
setzungen vorsehen und für den Erwerb der Befähigung nach Absatz 1 Nummer 1 und 2 und Absatz 3
den Nachweis zusätzlicher Fachkenntnisse oder besondere Anforderungen hinsichtlich der Vor- und
Ausbildung festschreiben, wenn dies die Besonderheit der Laufbahn und der wahrzunehmenden Tä-
tigkeiten erfordert. Im Übrigen bestimmen die Laufbahnvorschriften, ob und inwieweit ein erfolgreich
abgeschlossener Ausbildungsgang für eine Laufbahn auf die Ausbildung für die nächsthöhere Lauf-
bahn derselben Fachrichtung und ein nicht erfolgreich abgeschlossener Ausbildungsgang auf die Aus-
bildung für die nächstniedere Laufbahn derselben Fachrichtung angerechnet werden können. § 34 Ab-
satz 4 Satz 1 Halbsatz 1 des Landeshochschulgesetzes bleibt unberührt.

(3) Andere Bewerberinnen und Bewerber können bei Vorliegen besonderer dienstlicher Gründe für die
Übernahme in das Beamtenverhältnis die Befähigung für eine Laufbahn in Einzelfällen abweichend
von den Vorschriften der entsprechenden Laufbahnverordnung erwerben, wenn

1. sie nach Vorliegen der Bildungsvoraussetzungen nach § 15 mindestens vier Jahre überdurch-
schnittlich erfolgreich dieser Laufbahn entsprechende Tätigkeiten wahrgenommen haben; lie-
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gen nur die Bildungsvoraussetzungen der nächstniederen Laufbahngruppe vor, sind mindes-
tens acht Jahre erforderlich,

 

2. sie eine besondere Fortbildungsbereitschaft nachweisen können und

 

3. es für sie eine unzumutbare Härte bedeuten würde, die Befähigung als Laufbahnbewerberin
oder Laufbahnbewerber zu erwerben.

 

Vor- und Ausbildungen sowie bisherige berufliche Tätigkeiten müssen hinsichtlich der Fachrichtung
sowie der Breite und Wertigkeit dazu geeignet sein, den Bewerberinnen und Bewerbern die Kenntnis-
se und Fähigkeiten zu vermitteln, die sie dazu befähigen, alle Aufgaben der Laufbahn, in der sie ver-
wendet werden sollen, zu erfüllen. Die Entscheidung trifft die oberste Dienstbehörde.

(4) Bewerberinnen und Bewerber müssen über die Kenntnisse der deutschen Sprache verfügen, die
für die Wahrnehmung der Aufgaben der jeweiligen Laufbahn erforderlich sind.

(5) Soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, finden auf Auszubildende in öffentlich-rechtlichen
Ausbildungsverhältnissen die für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst gel-
tenden Bestimmungen mit Ausnahme von §§ 8 und 38 BeamtStG entsprechende Anwendung. Die Mi-
nisterien können für ihren Geschäftsbereich im Benehmen mit dem Innenministerium und dem Fi-
nanzministerium durch Rechtsverordnung abweichende oder ergänzende Regelungen treffen. Die
Auszubildenden erhalten nach § 88 LBesGBW Unterhaltsbeihilfen.

§ 17
Beschränkung der Zulassung zur Ausbildung

(1) Die Zulassung zum Vorbereitungsdienst kann in den Fällen, in denen der Vorbereitungsdienst Aus-
bildungsstätte im Sinne des Artikels 12 Abs. 1 des Grundgesetzes (GG) ist, nach Maßgabe der folgen-
den Vorschriften eingeschränkt werden.

(2) Für einen Vorbereitungsdienst kann die Zahl der höchstens aufzunehmenden Bewerberinnen und
Bewerber (Zulassungszahl) festgesetzt werden, soweit dies unter Berücksichtigung

1. der voraussichtlich vorhandenen Ausbildungskräfte und der Zahl der Auszubildenden, die im
Durchschnitt von den Ausbildungskräften betreut werden kann,

 

2. der räumlichen Kapazitäten der Ausbildungsstellen,

 

3. der fachspezifischen Gegebenheiten der Ausbildungseinrichtungen,

 

4. der zur Verfügung stehenden sächlichen Mittel,

 

5. der im Haushaltsplan zur Verfügung stehenden Stellen für Auszubildende

 

zwingend erforderlich ist. Zulassungszahlen werden nur für einen bestimmten Zeitraum, längstens für
die Zulassungstermine des folgenden Jahres, festgesetzt.

(3) Die Auswahlkriterien sind so zu bestimmen, dass für sämtliche Bewerberinnen und Bewerber un-
ter Berücksichtigung der besonderen Verhältnisse in den einzelnen Ausbildungsbereichen eine Aus-
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sicht besteht, nach Möglichkeit innerhalb einer zumutbaren Wartezeit in den Vorbereitungsdienst auf-
genommen zu werden. Dabei sind insbesondere zu berücksichtigen

1. die Erfüllung einer Dienstpflicht nach Artikel 12a Absatz 1 oder 2 GG, freiwilliger Wehrdienst, ei-
ne Tätigkeit als Entwicklungshelferin oder Entwicklungshelfer im Sinne des Entwicklungshelfer-
Gesetzes, Bundesfreiwilligendienst nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz oder Jugendfrei-
willigendienst nach dem Jugendfreiwilligendienstegesetz,

 

2. die Eignung und Befähigung der Bewerberinnen und Bewerber,

 

3. die Wartezeit seit der ersten Antragstellung auf Zulassung zum Vorbereitungsdienst in Baden-
Württemberg, wenn sich die Bewerberinnen und Bewerber zu jedem Zulassungstermin bewor-
ben haben, und

 

4. besondere persönliche oder soziale Härtefälle.

 

(4) Die Ministerien regeln im Rahmen ihres Geschäftsbereichs durch Rechtsverordnung im Benehmen
mit dem Innenministerium und dem Finanzministerium

1. die Laufbahnen, Fachrichtungen und Fächer, für die die Zulassung zum Vorbereitungsdienst be-
schränkt wird,

 

2. die Zulassungszahlen und den Zeitraum, für den sie festgesetzt werden,

 

3. die Auswahlkriterien, wobei bei Bewerberinnen oder Bewerbern, die die Erste Staatsprüfung
oder Hochschulprüfung nicht in Baden-Württemberg abgelegt haben, unterschiedliche Prü-
fungsanforderungen und Unterschiede in der Bewertung der Prüfungsleistungen berücksichtigt
werden können, sowie

 

4. die weiteren Einzelheiten der Zulassung, insbesondere das Bewerbungs- und Zulassungsver-
fahren einschließlich der Festsetzung von Ausschlussfristen.

 

(5) Für die Beschränkung der Zulassung zum öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis nach § 16
Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b, das Ausbildungsstätte im Sinne des Artikels 12 Abs. 1 GG ist, gelten die Absät-
ze 1 bis 4 entsprechend.

§ 18
Einstellung

(1) Die Begründung eines Beamtenverhältnisses auf Probe oder auf Lebenszeit oder die Umwandlung
eines Beamtenverhältnisses auf Widerruf in ein solches Beamtenverhältnis (Einstellung) erfolgt grund-
sätzlich im Eingangsamt einer Laufbahn.

(2) Die Einstellung ist ausnahmsweise im ersten oder zweiten Beförderungsamt zulässig, wenn be-
sondere dienstliche Bedürfnisse dies rechtfertigen und eine Einstellung im Eingangsamt aufgrund der
bisherigen Berufserfahrung eine unzumutbare Härte für die Bewerberin oder den Bewerber bedeuten
würde. Sie darf im ersten Beförderungsamt nur nach einer mindestens dreijährigen, im zweiten Be-
förderungsamt nur nach einer mindestens vierjährigen erfolgreichen Wahrnehmung laufbahnentspre-
chender Tätigkeiten nach dem Erwerb der Laufbahnbefähigung erfolgen. Bei anderen Bewerberinnen
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und Bewerbern müssen die Mindestzeiten nach Satz 2 zusätzlich zu den Voraussetzungen für den Er-
werb der Befähigung nach § 16 Abs. 3 vorliegen.

(3) Richterinnen oder Richtern, die in die Laufbahn des höheren Verwaltungsdienstes wechseln und
sich in einem Amt der Besoldungsgruppe

1. R 1 befinden, kann ein Amt der Besoldungsgruppe A 14 frühestens ein Jahr, ein Amt der Besol-
dungsgruppe A 15 frühestens zwei Jahre und ein Amt der Besoldungsgruppe A 16 frühestens
drei Jahre nach Ernennung auf Lebenszeit verliehen werden;

 

2. R 2 befinden, kann ein Amt der Besoldungsgruppe A 16 oder ein Amt mit niedrigerem Grund-
gehalt verliehen werden; ein Amt der Landesbesoldungsordnung B kann frühestens vier Jahre
nach Ernennung auf Lebenszeit verliehen werden;

 

3. R 3 oder in einem höheren Richteramt befinden, kann ein Amt der Landesbesoldungsordnung B
verliehen werden.

 

Satz 1 gilt entsprechend für Staatsanwältinnen und Staatsanwälte sowie für Badische Amtsnotarinnen
und Badische Amtsnotare.

§ 19
Probezeit

(1) Probezeit ist die Zeit im Beamtenverhältnis auf Probe nach § 4 Abs. 3 Buchst. a BeamtStG, wäh-
rend der sich Beamtinnen und Beamte in den Aufgaben einer Laufbahn, deren Befähigung sie besit-
zen, bewähren sollen. Sie rechnet ab der Berufung in das Beamtenverhältnis auf Probe und dauert
drei Jahre. Zeiten einer Beurlaubung ohne Bezüge gelten nicht als Probezeit, wenn nicht etwas ande-
res festgestellt worden ist; Absatz 3 bleibt unberührt.

(2) Die Probezeit kann für Beamtinnen und Beamte, die sich in der bisher zurückgelegten Probezeit
bewährt haben,

1. bei weit überdurchschnittlicher Bewährung,

 

2. bei Erwerb der Laufbahnbefähigung mit hervorragendem Ergebnis

 

um bis zu jeweils einem Jahr abgekürzt werden.

(3) Auf die Probezeit angerechnet werden Verzögerungen im beruflichen Werdegang

1. aufgrund von Wehr- oder Zivildienst, wenn die Verzögerungen nach § 9 Abs. 8 Satz 4 des Ar-
beitsplatzschutzgesetzes, auch in Verbindung mit § 9 Abs. 10 Satz 2, § 12 Abs. 3 und 4, § 13
Abs. 2 und 3 oder § 16 a Abs. 1 und 5 des Arbeitsplatzschutzgesetzes, mit § 8 a Abs. 1, 3 und 4
des Soldatenversorgungsgesetzes oder mit § 78 Abs. 1 Nr. 1 des Zivildienstgesetzes, angemes-
sen auszugleichen sind, oder

 

2. aufgrund einer Tätigkeit als Entwicklungshelferin oder Entwicklungshelfer in den Fällen des § 17
des Entwicklungshelfer-Gesetzes.
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Hat sich die Einstellung der Beamtin oder des Beamten in das Beamtenverhältnis auf Widerruf oder
auf Probe wegen Betreuung oder Pflege eines Angehörigen verzögert oder wurde Elternzeit, Pflegezeit
oder Urlaub nach § 72 Abs. 1 in Anspruch genommen oder wurde Bundesfreiwilligendienst nach dem
Bundesfreiwilligendienstgesetz oder Jugendfreiwilligendienst nach dem Jugendfreiwilligendienstege-
setz geleistet, können Verzögerungen im beruflichen Werdegang auf die Probezeit angerechnet wer-
den. Verzögerungen nach Satz 1 und 2 sind im tatsächlichen Umfang, höchstens bis zu zwei Jahren,
anrechenbar.

(4) Dienstzeiten im öffentlichen Dienst oder Zeiten, die in einem der Ausbildung entsprechenden Be-
ruf zurückgelegt wurden, können auf die Probezeit angerechnet werden, wenn sie nach ihrer Art und
Bedeutung Tätigkeiten in der betreffenden Laufbahn entsprochen haben.

(5) Auch bei Abkürzungen nach Absatz 2 und Anrechnungen nach Absatz 3 und 4 ist eine Mindest-
probezeit von sechs Monaten zu leisten. Die Ministerien können im Rahmen ihres Geschäftsbereichs
durch Rechtsverordnung abweichend von Satz 1 eine Mindestprobezeit von bis zu einem Jahr festle-
gen, wenn dies die Besonderheit der Laufbahn und der wahrzunehmenden Tätigkeit erfordert. Bei An-
rechnung von beim selben Dienstherrn zurückgelegten Zeiten nach Absatz 4 kann die Mindestprobe-
zeit unterschritten oder auf sie verzichtet werden, wenn nach dem Erwerb der Laufbahnbefähigung
Tätigkeiten ausgeübt wurden, die in der Regel von Beamtinnen und Beamten derselben Laufbahn im
Beamtenverhältnis wahrgenommen werden. Zeiten nach § 23 Abs. 5 Satz 1 stehen Zeiten nach Satz 3
gleich. Dienstzeiten im Richterverhältnis auf Probe sind auf die Probezeit anzurechnen; eine Mindest-
probezeit ist nicht zu leisten.

(6) Kann die Bewährung bis zum Ablauf der Probezeit noch nicht festgestellt werden, kann die Probe-
zeit bis auf höchstens fünf Jahre verlängert werden.

(7) Wird die Befähigung für eine weitere Laufbahn nach § 16 Abs. 1 Nr. 1, 2 oder 5 erworben, können
Zeiten, die im Beamtenverhältnis auf Zeit oder in der bisherigen Laufbahn im Beamtenverhältnis auf
Probe oder auf Lebenszeit zurückgelegt wurden, auf die Probezeit in der neuen Laufbahn angerech-
net werden, wenn die ausgeübten Tätigkeiten für die Aufgaben der neuen Laufbahn förderlich waren.
Befindet sich die Beamtin oder der Beamte bereits in einem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit, sollen
Zeiten nach Satz 1 angerechnet werden. Bei einem Laufbahnwechsel nach § 21 oder einem Aufstieg
nach § 22 ist eine Probezeit in der neuen Laufbahn nicht mehr abzuleisten.

(8) Durch Rechtsverordnung des Innenministeriums kann die Dauer der Probezeit für die Beamtinnen
und Beamten des Polizeivollzugsdienstes abweichend von Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 Nr. 2 geregelt
werden.

§ 20
Beförderung

(1) Beförderung ist eine Ernennung, durch die einer Beamtin oder einem Beamten ein anderes Amt
mit höherem Grundgehalt verliehen wird.

(2) Ämter einer Laufbahn, die in der Landesbesoldungsordnung A aufgeführt sind, sind regelmäßig zu
durchlaufen und dürfen nicht übersprungen werden. Das Überspringen von bis zu zwei Ämtern inner-
halb der Laufbahngruppe ist ausnahmsweise zulässig, wenn

1. besondere dienstliche Bedürfnisse vorliegen,
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2. nach Art, Dauer und Wertigkeit dem höheren Amt vergleichbare Tätigkeiten im entsprechenden
zeitlichen Umfang wahrgenommen wurden und

 

3. die laufbahnentsprechenden Tätigkeiten nicht durch Einstellung in einem Beförderungsamt
oder durch Anrechnung auf die Probezeit berücksichtigt wurden.

 

Wurden die laufbahnentsprechenden Tätigkeiten in einem Beamtenverhältnis auf Zeit wahrgenom-
men, ist ein gleichzeitiger Wechsel der Laufbahngruppe zulässig. Beim Aufstieg nach § 22 kann das
Eingangsamt der nächsthöheren Laufbahn übersprungen werden, wenn dieses mit keinem höheren
Grundgehalt verbunden ist als das bisherige Amt.

(3) Eine Beförderung ist nicht zulässig

1. während der Probezeit,

 

2. vor Ablauf eines Jahres seit der Einstellung,

 

3. vor Ablauf eines Jahres seit der letzten Beförderung.

 

(4) In den Laufbahnen der Lehrkräfte an Grund-, Haupt-, Werkreal-, Real- und Sonderschulen (gehobe-
ner Dienst) ist das Eingangsamt, in den übrigen Laufbahnen der Lehrkräfte das Eingangsamt und das
erste Beförderungsamt innerhalb der Laufbahn regelmäßig zu durchlaufen.

§ 21
Horizontaler Laufbahnwechsel

(1) Ein horizontaler Laufbahnwechsel ist nur zulässig, wenn die Beamtin oder der Beamte die Befähi-
gung für die neue Laufbahn besitzt.

(2) Beamtinnen und Beamte, die eine Laufbahnbefähigung besitzen, können die Befähigung für ei-
ne Laufbahn anderer Fachrichtung in derselben Laufbahngruppe erwerben, wenn sie über einen Zeit-
raum von mindestens drei Jahren erfolgreich in die Aufgaben der neuen Laufbahn eingeführt wur-
den und zu erwarten ist, dass sie für die neue Laufbahn allgemein befähigt sind. Die Frist nach Satz 1
kann um bis zu zwei Jahre verkürzt werden, wenn die Beamtin oder der Beamte erfolgreich an ent-
sprechenden Qualifizierungsmaßnahmen teilgenommen hat. Ein anderweitiger Erwerb der Befähigung
nach § 16 Abs. 1 Nr. 1, 2 oder 5 bleibt unberührt.

(3) Über den Erwerb der Befähigung nach Absatz 2 Satz 1 und 2 entscheidet der für die Einführung in
die neue Laufbahn zuständige Dienstvorgesetzte.

(4) Die Beamtinnen und Beamten bleiben bis zur Verleihung eines Amtes der neuen Laufbahn in ih-
rer Rechtsstellung. Sie haben in der Laufbahn, in die sie wechseln, Ämter, die einer niedrigeren Besol-
dungsgruppe als ihrem bisherigen Amt zugeordnet sind, nicht mehr zu durchlaufen.

(5) Die Ministerien können im Rahmen ihres Geschäftsbereichs durch Rechtsverordnung im Beneh-
men mit dem Innenministerium besondere Anforderungen für den Erwerb der Laufbahnbefähigung
festlegen, wenn dies die Besonderheiten der Laufbahn und der wahrzunehmenden Tätigkeiten erfor-
dern.
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(6) Die Ministerien können für Laufbahnen ihres Geschäftsbereichs, die wegen der im Wesentlichen
gleichen Voraussetzungen für den Erwerb der Laufbahnbefähigung einander gleichwertig sind, durch
Rechtsverordnung im Benehmen mit dem Innenministerium allgemein festlegen, dass ein horizonta-
ler Laufbahnwechsel abweichend von Absatz 2 und 3 erfolgen kann. Soweit besondere dienstliche Be-
dürfnisse dies rechtfertigen, kann in der Rechtsverordnung im Einvernehmen mit dem Finanzministe-
rium das Überspringen von Ämtern in der neuen Laufbahn zugelassen werden. Die Sätze 1 und 2 gel-
ten entsprechend für den Laufbahnwechsel aus einer Laufbahn im Geschäftsbereich eines anderen
Ministeriums mit der Maßgabe, dass die Rechtsverordnung auch im Benehmen mit diesem Ministeri-
um erlassen wird.

§ 22
Aufstieg

(1) Beamtinnen und Beamte können in die nächsthöhere Laufbahn derselben Fachrichtung aufsteigen,
auch wenn die Bildungsvoraussetzungen nach § 15 für diese Laufbahn nicht vorliegen, wenn sie

1. sich im Endamt ihrer bisherigen Laufbahn befinden; ist das Endamt ein Amt mit Amtszulage, so
kann der Aufstieg auch aus dem Amt ohne Amtszulage erfolgen,

 

2. sich in mindestens zwei unterschiedlichen Aufgabengebieten ihrer Laufbahn bewährt haben,

 

3. seit mindestens einem Jahr erfolgreich überwiegend Aufgaben der nächsthöheren Laufbahn
wahrnehmen,

 

4. nach ihrer Persönlichkeit und ihren bisherigen überdurchschnittlichen Leistungen für diese
Laufbahn geeignet erscheinen und

 

5. sich durch Qualifizierungsmaßnahmen zusätzliche, über ihre Vorbildung und die bisherige Lauf-
bahnbefähigung hinausgehende Kenntnisse und Fähigkeiten erworben haben, die ihnen die
Wahrnehmung der Aufgaben der neuen Laufbahn ermöglichen.

 

(2) Über den Aufstieg entscheidet die für die Ernennung in der neuen Laufbahn zuständige Behörde.

(3) Die Beamtinnen und Beamten bleiben bis zur Verleihung eines Amtes der neuen Laufbahn in ihrer
Rechtsstellung.

(4) Die Ministerien können im Rahmen ihres Geschäftsbereichs durch Rechtsverordnung im Beneh-
men mit dem Innenministerium ein Verfahren zur Feststellung der Eignung für den Aufstieg und lauf-
bahnspezifische Voraussetzungen für den Aufstieg festlegen. Hierzu gehören insbesondere erfolgreich
absolvierte Einführungszeiten, die Teilnahme an für die neue Laufbahn qualifizierenden Fortbildungen
mit Abschlussprüfung sowie besondere Anforderungen hinsichtlich einer Berufserfahrung in bestimm-
ten Aufgabenbereichen. Die Ministerien können in den Rechtsverordnungen ferner

1. Ausnahmen von den Voraussetzungen nach Absatz 1 Nr. 1 bis 3 zulassen, wenn die Besonder-
heit einer Laufbahn dies erfordert oder wenn mit einer Fort- oder Weiterbildungsmaßnahme die
Bildungsvoraussetzungen für die nächsthöhere Laufbahn erworben worden sind,

 

2. in Abhängigkeit von der Qualifizierung nach Absatz 1 Nr. 5 festlegen, welches Amt der nächst-
höheren Laufbahn höchstens verliehen werden kann,
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3. bestimmen, dass der Aufstieg auch in eine Laufbahn gleicher Fachrichtung, die in der nächst-
höheren Laufbahngruppe nicht durch Rechtsverordnung eingerichtet ist, erfolgen kann oder ein
Aufstieg aufgrund laufbahnspezifischer Voraussetzungen der nächsthöheren Laufbahn ausge-
schlossen ist.

 

(5) Wird die Qualifizierungsmaßnahme nach Absatz 1 Nummer 5 im Rahmen des Aufstiegs vom mitt-
leren in den gehobenen Dienst entsprechend einem durch Ausbildungs- und Prüfungsordnung aus-
gestalteten Vorbereitungsdienst an einer Hochschule im Sinne von § 69 des Landeshochschulgeset-
zes absolviert, so kann das Studium auch ohne die Voraussetzungen des § 15 Absatz 2 aufgenommen
werden.

§ 23
Übernahme von Beamtinnen und Beamten

anderer Dienstherrn und von früheren
Beamtinnen und Beamten

(1) Eine beim Bund oder in einem anderen Land erworbene oder dort von der zuständigen Stelle aner-
kannte Laufbahnbefähigung soll grundsätzlich als Befähigung für eine Laufbahn vergleichbarer Fach-
richtung in Baden-Württemberg anerkannt werden. Über die Anerkennung und die Zuordnung zu ei-
ner in Baden-Württemberg eingerichteten Laufbahn entscheidet die für die Ernennung in der neuen
Laufbahn zuständige Behörde. Die Ministerien können Laufbahnbefähigungen nach Satz 1 für Lauf-
bahnen ihres Geschäftsbereichs allgemein anerkennen.

(2) Die Ministerien können bei wesentlichen Unterschieden in Ausbildungsinhalten, Ausbildungsdauer
oder bei Fehlen sonstiger Mindestanforderungen für den Erwerb der Laufbahnbefähigung im Rahmen
ihres Geschäftsbereichs durch Rechtsverordnung Ausgleichs- oder Fortbildungsmaßnahmen oder eine
zusätzliche Berufserfahrung festlegen.

(3) Eine Übernahme von Beamtinnen und Beamten anderer Dienstherrn kann statusgleich erfolgen, in
einem Beförderungsamt jedoch nur, wenn

1. eine Probezeit bei einem anderen Dienstherrn abgeleistet wurde oder auf eine Mindestprobe-
zeit aus Gründen verzichtet wurde, die § 19 Abs. 5 Satz 3 entsprechen und

 

2. die Vorschriften über Beförderungen nach § 20 Abs. 3 Nr. 2 und 3 erfüllt sind.

 

Als statusgleich gilt bei Beamtinnen und Beamten eines Dienstherrn außerhalb des Geltungsbereichs
dieses Gesetzes die Verleihung eines Amtes, das hinsichtlich Fachrichtung und Höhe des Grund-
gehalts dem bisherigen Amt entspricht. Gibt es kein Amt mit gleich hohem Grundgehalt, darf das
nächsthöhere Amt der gleichen Laufbahngruppe verliehen werden.

(4) Für die Einstellung früherer Beamtinnen und Beamter gilt Absatz 3 entsprechend; maßgebend ist
das letzte Amt im früheren Beamtenverhältnis. § 18 Abs. 2 bleibt unberührt.

(5) Zeiten, in denen nach Erwerb der Laufbahnbefähigung laufbahnentsprechende Tätigkeiten in ei-
nem

1. Kirchenbeamtenverhältnis bei einer öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaft,
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2. Dienstordnungsverhältnis bei einem Sozialversicherungsträger oder

 

3. hauptberuflichen Beschäftigungsverhältnis bei einem kommunalen Bundes- oder Landesver-
band,

 

für die das Beamtenrecht des Bundes oder eines Landes entsprechende Anwendung findet, wahrge-
nommen wurden, werden wie Zeiten in einem Beamtenverhältnis nach dem Beamtenstatusgesetz be-
handelt. Die Einstellung in ein Beamtenverhältnis kann in diesem Fall in einem vergleichbaren status-
rechtlichen Amt erfolgen, in einem Beförderungsamt jedoch nur, wenn eine Probezeit entsprechend
beamtenrechtlicher Vorschriften abgeleistet wurde und die Vorschriften über Beförderungen nach
§ 20 Abs. 3 Nr. 2 und 3 erfüllt sind. Absatz 3 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

Vierter Teil
Versetzung, Abordnung und Umbildung

von Körperschaften innerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes

§ 24
Versetzung

(1) Eine Versetzung ist die auf Dauer angelegte Übertragung eines anderen Amtes bei einer anderen
Dienststelle desselben oder eines anderen Dienstherrn.

(2) Eine Versetzung kann auf Antrag oder aus dienstlichen Gründen erfolgen. Sie bedarf nicht der Zu-
stimmung der Beamtin oder des Beamten, wenn die neue Tätigkeit aufgrund der Vorbildung oder Be-
rufsausbildung der Beamtin oder dem Beamten zumutbar und das Amt mit mindestens demselben
Grundgehalt verbunden ist wie das bisherige Amt. Bei der Auflösung einer Behörde oder einer wesent-
lichen Änderung des Aufbaus oder der Aufgaben einer Behörde oder der Verschmelzung einer Behör-
de mit einer oder mehreren anderen können Beamtinnen und Beamte, deren Aufgabengebiet davon
berührt wird, ohne ihre Zustimmung in ein anderes Amt derselben oder einer gleichwertigen Laufbahn
mit geringerem Grundgehalt im Bereich desselben Dienstherrn versetzt werden, wenn eine dem bis-
herigen Amt entsprechende Verwendung nicht möglich ist; das Grundgehalt muss mindestens dem
des Amtes entsprechen, das die Beamtin oder der Beamte vor dem bisherigen Amt inne hatte.

(3) Beamtinnen und Beamte, die in ein Amt einer anderen Laufbahn versetzt werden ohne die Befähi-
gung für diese Laufbahn zu besitzen, sind verpflichtet, an Qualifizierungsmaßnahmen zum Erwerb der
Befähigung teilzunehmen.

(4) Die Versetzung wird von dem abgebenden im Einverständnis mit dem aufnehmenden Dienstherrn
verfügt. Das Einverständnis ist schriftlich oder elektronisch zu erklären. In der Verfügung ist zum
Ausdruck zu bringen, dass das Einverständnis vorliegt. Das Beamtenverhältnis wird mit dem neuen
Dienstherrn fortgesetzt; auf die beamtenrechtliche Stellung finden die im Bereich des neuen Dienst-
herrn geltenden Vorschriften Anwendung.

(5) Absatz 4 Satz 2 und 3 gilt bei einer Versetzung in den Bereich eines Dienstherrn eines anderen
Landes oder in den Bereich des Bundes entsprechend.

§ 25
Abordnung

(1) Eine Abordnung ist die vorübergehende Übertragung einer dem Amt der Beamtin oder des Beam-
ten entsprechenden Tätigkeit bei einer anderen Dienststelle desselben oder eines anderen Dienst-
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herrn unter Beibehaltung der Zugehörigkeit zur bisherigen Dienststelle. Die Abordnung kann auf An-
trag oder aus dienstlichen Gründen ganz oder teilweise erfolgen.

(2) Aus dienstlichen Gründen kann eine Abordnung auch zu einer nicht dem bisherigen Amt entspre-
chenden Tätigkeit erfolgen, wenn die Wahrnehmung der neuen Tätigkeit aufgrund der Vorbildung
oder Berufsausbildung der Beamtin oder dem Beamten zumutbar ist. Dabei ist auch die Abordnung zu
einer Tätigkeit zulässig, die nicht einem Amt mit demselben Grundgehalt entspricht.

(3) Die Abordnung bedarf der Zustimmung der Beamtin oder des Beamten, wenn sie

1. im Fall des Absatzes 2 länger als zwei Jahre dauert oder

 

2. zu einem anderen Dienstherrn erfolgt.

 

Die Abordnung zu einem anderen Dienstherrn ist ohne Zustimmung zulässig, wenn die neue Tätigkeit
einem Amt mit demselben Grundgehalt auch einer anderen Laufbahn entspricht und nicht länger als
fünf Jahre dauert.

(4) Bei Abordnungen zu einem anderen Dienstherrn gilt § 24 Abs. 4 Satz 1 bis 3 entsprechend. Soweit
zwischen den Dienstherrn nichts anderes vereinbart ist, finden die für den Bereich des aufnehmenden
Dienstherrn geltenden Vorschriften über die Pflichten und Rechte der Beamtinnen und Beamten mit
Ausnahme der Regelungen über Diensteid, Amtsbezeichnung, Zahlung von Bezügen, Krankenfürsor-
geleistungen, Versorgung und Jubiläumsgaben entsprechende Anwendung. Die Verpflichtung zur Be-
zahlung hat auch der Dienstherr, zu dem die Abordnung erfolgt ist.

(5) § 24 Abs. 4 Satz 2 und 3 gilt bei einer Abordnung in den Bereich eines Dienstherrn eines anderen
Landes oder in den Bereich des Bundes entsprechend.

§ 26
Umbildung einer Körperschaft

(1) Beamtinnen und Beamte einer Körperschaft, die vollständig in eine andere Körperschaft einge-
gliedert wird, treten mit der Umbildung kraft Gesetzes in den Dienst der aufnehmenden Körperschaft
über.

(2) Die Beamtinnen und Beamten einer Körperschaft, die vollständig in mehrere andere Körperschaf-
ten eingegliedert wird, sind anteilig in den Dienst der aufnehmenden Körperschaften zu übernehmen.
Die beteiligten Körperschaften haben innerhalb einer Frist von sechs Monaten nach der Umbildung
im Einvernehmen miteinander zu bestimmen, von welchen Körperschaften die einzelnen Beamtinnen
und Beamten zu übernehmen sind. Solange eine Beamtin oder ein Beamter nicht übernommen ist,
haften alle aufnehmenden Körperschaften für die ihr oder ihm zustehenden Bezüge als Gesamtschuld-
ner.

(3) Die Beamtinnen und Beamten einer Körperschaft, die teilweise in eine andere Körperschaft oder
mehrere andere Körperschaften eingegliedert wird, sind zu einem verhältnismäßigen Teil, bei meh-
reren Körperschaften anteilig, in den Dienst der aufnehmenden Körperschaft oder Körperschaften zu
übernehmen. Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend.

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend, wenn verschiedene Körperschaften zu einer neuen Kör-
perschaft oder zu mehreren neuen Körperschaften oder ein Teil oder mehrere Teile verschiedener
Körperschaften zu einem neuen Teil oder mehreren neuen Teilen einer Körperschaft zusammenge-
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schlossen werden, wenn aus einer Körperschaft oder aus einem Teil oder mehreren Teilen einer Kör-
perschaft eine neue Körperschaft oder mehrere neue Körperschaften gebildet werden, oder wenn Auf-
gaben einer Körperschaft vollständig oder teilweise auf eine Körperschaft oder mehrere Körperschaf-
ten übergehen.

§ 27
Rechtsfolgen der Umbildung

(1) Treten Beamtinnen oder Beamte aufgrund des § 26 Abs. 1 kraft Gesetzes in den Dienst einer an-
deren Körperschaft über oder werden sie aufgrund des § 26 Abs. 2 oder 3 von einer anderen Körper-
schaft übernommen, wird das Beamtenverhältnis mit dem neuen Dienstherrn fortgesetzt; auf die be-
amtenrechtliche Stellung finden die im Bereich des neuen Dienstherrn geltenden Vorschriften Anwen-
dung.

(2) Im Fall des § 26 Abs. 1 ist der Beamtin oder dem Beamten von der aufnehmenden oder neuen Kör-
perschaft die Fortsetzung des Beamtenverhältnisses schriftlich zu bestätigen.

(3) In den Fällen des § 26 Abs. 2 und 3 wird die Übernahme von der Körperschaft verfügt, in deren
Dienst die Beamtin oder der Beamte treten soll. Die Verfügung wird mit der Bekanntgabe an die Be-
amtin oder den Beamten wirksam. Die Beamtin oder der Beamte ist verpflichtet, der Übernahmever-
fügung Folge zu leisten; wird der Verpflichtung nicht nachgekommen, ist die Beamtin oder der Beam-
te zu entlassen.

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend in den Fällen des § 26 Abs. 4.

§ 28
Rechtsstellung der Beamtinnen und Beamten

Beamtinnen und Beamten, die nach § 26 in den Dienst einer anderen Körperschaft kraft Gesetzes
übertreten oder übernommen werden, soll ein gleich zu bewertendes Amt übertragen werden, das
ihrem bisherigen Amt nach Bedeutung und Inhalt ohne Rücksicht auf Dienststellung und Dienstalter
entspricht. Ist eine dem bisherigen Amt entsprechende Verwendung nicht möglich, findet § 24 Abs. 2
Satz 3 entsprechende Anwendung. Die Beamtinnen und Beamte dürfen in diesem Fall neben der neu-
en Amtsbezeichnung die des früheren Amtes mit dem Zusatz »außer Dienst« (»a. D.«) führen.

§ 29
Genehmigungsvorbehalt für Ernennungen

Ist innerhalb absehbarer Zeit mit einer Umbildung im Sinne des § 26 zu rechnen, so können die obers-
ten Rechtsaufsichtsbehörden der beteiligten Körperschaften anordnen, dass nur mit ihrer Genehmi-
gung Beamtinnen und Beamte, deren Aufgabengebiet von der Umbildung voraussichtlich berührt
wird, ernannt werden dürfen. Die Anordnung darf höchstens für die Dauer eines Jahres ergehen. Sie
ist den beteiligten Körperschaften zuzustellen. Die Genehmigung soll nur versagt werden, wenn durch
derartige Ernennungen die Durchführung der nach den §§ 26 bis 28 erforderlichen Maßnahmen we-
sentlich erschwert würde.

§ 30
Rechtsstellung der Versorgungsempfängerinnen und

Versorgungsempfänger

(1) § 26 Abs. 1 und 2 und § 27 gelten entsprechend für die im Zeitpunkt der Umbildung bei der abge-
benden Körperschaft vorhandenen Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger.
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(2) In den Fällen des § 26 Abs. 3 bleiben die Ansprüche der im Zeitpunkt der Umbildung vorhandenen
Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger gegenüber der abgebenden Körperschaft
bestehen.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend in den Fällen des § 26 Abs. 4.

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten für die Anspruchinhaberinnen und Anspruchinhaber auf Alters- und Hin-
terbliebenengeld nach dem Landesbeamtenversorgungsgesetz Baden-Württemberg entsprechend.

Fünfter Teil
Beendigung des Beamtenverhältnisses

1. Abschnitt
Entlassung

§ 31
Zuständigkeit, Form und Zeitpunkt der Entlassung

(1) Soweit durch Gesetz, Verordnung oder Satzung nichts anderes bestimmt ist, wird die Entlassung
von der Stelle verfügt, die für die Ernennung der Beamtin oder des Beamten zuständig wäre. Wäre
der Ministerpräsident für die Ernennung zuständig, nimmt die oberste Dienstbehörde die Aufgaben
nach diesem Abschnitt wahr.

(2) Die Entlassung ist schriftlich zu verfügen; im Falle einer Entlassung kraft Gesetzes wird der Tag
der Beendigung des Beamtenverhältnisses festgestellt. Die Verfügung ist der Beamtin oder dem Be-
amten bekannt zu geben.

(3) Die Entlassung auf Antrag nach § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 BeamtStG soll für den beantragten Zeit-
punkt ausgesprochen werden. Sie kann aus zwingenden dienstlichen Gründen um längstens drei Mo-
nate ab der Antragstellung hinaus geschoben werden. Der Antrag kann, solange der Beamtin oder
dem Beamten die Entlassungsverfügung nicht bekannt gegeben ist, innerhalb von zwei Wochen nach
seiner Einreichung, mit Zustimmung der Entlassungsbehörde auch nach Ablauf dieser Frist, zurückge-
nommen werden.

(4) Soweit durch Gesetz oder Verfügung nichts anderes bestimmt ist, tritt die Entlassung mit dem En-
de des Monats ein, der auf den Monat folgt, in dem die Entlassungsverfügung der Beamtin oder dem
Beamten bekannt gegeben wird. In Fällen der Entlassung nach § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 BeamtStG so-
wie der Entlassung von Beamtinnen und Beamten auf Probe oder Widerruf kann in der Entlassungs-
verfügung kein früherer Eintritt bestimmt werden. Bei einer Beschäftigungszeit von mindestens einem
Jahr tritt die Entlassung frühestens sechs Wochen nach Bekanntgabe der Verfügung zum Ende des Ka-
lendervierteljahres ein. Die Entlassung nach § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 BeamtStG
tritt frühestens mit Bekanntgabe der Entlassungsverfügung ein.

(5) Im Fall von § 23 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 BeamtStG kann die Entlassung nur innerhalb einer Frist von
sechs Monaten nach Wirksamwerden der Umbildung oder Auflösung der Behörde oder Körperschaft
ausgesprochen werden. Durch Rechtsvorschrift kann ein anderer Zeitpunkt für den Beginn der Frist
bestimmt werden.

§ 32
Rechtsfolgen der Entlassung
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(1) Nach der Entlassung haben frühere Beamtinnen und Beamte keinen Anspruch auf Leistungen des
Dienstherrn, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

(2) Die für die Entlassung zuständige Behörde kann entlassenen Beamtinnen und Beamten die Erlaub-
nis erteilen, die bisherige Amtsbezeichnung mit dem Zusatz »außer Dienst« (»a. D.«) sowie die im Zu-
sammenhang mit dem Amt verliehenen Titel zu führen. Die Erlaubnis kann widerrufen werden, wenn
die frühere Beamtin oder der frühere Beamte sich ihrer als nicht würdig erweist.

(3) In Fällen der Entlassung von Beamtinnen und Beamten auf Probe oder auf Widerruf wegen eines
Verhaltens der in § 23 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 BeamtStG bezeichneten Art gilt § 35 Abs. 2 entsprechend.

2. Abschnitt
Verlust der Beamtenrechte

§ 33
Folgen des Verlusts der Beamtenrechte

Endet das Beamtenverhältnis nach § 24 Abs. 1 BeamtStG, so haben frühere Beamtinnen und Beamte
keinen Anspruch auf Leistungen des Dienstherrn, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Sie
dürfen die Amtsbezeichnung und die im Zusammenhang mit dem Amt verliehenen Titel nicht führen.

§ 34
Gnadenerweis

Dem Ministerpräsidenten steht hinsichtlich des Verlusts der Beamtenrechte das Gnadenrecht zu. Wird
im Gnadenweg der Verlust der Beamtenrechte in vollem Umfang beseitigt, so gilt von diesem Zeit-
punkt ab § 35 entsprechend.

§ 35
Weitere Folgen eines Wiederaufnahmeverfahrens

(1) Gilt nach § 24 Abs. 2 BeamtStG das Beamtenverhältnis als nicht unterbrochen, haben Beamtinnen
und Beamte, sofern sie die Altersgrenze noch nicht erreicht haben und dienstfähig sind, Anspruch auf
Übertragung eines Amtes derselben oder einer mindestens gleichwertigen Laufbahn wie ihr bisheriges
Amt und mit mindestens demselben Grundgehalt; bis zur Übertragung des neuen Amtes erhalten sie
die Besoldungsbezüge, die ihnen aus ihrem bisherigen Amt zugestanden hätten.

(2) Beamtinnen und Beamte, die aufgrund des im Wiederaufnahmeverfahren festgestellten Sachver-
halts oder aufgrund eines rechtskräftigen Strafurteils, das nach der früheren Entscheidung ergangen
ist, nach disziplinarrechtlichen Vorschriften aus dem Dienst entfernt werden, verlieren die ihnen nach
Absatz 1 zustehenden Ansprüche. Wird wegen eines schweren Dienstvergehens ein Disziplinarverfah-
ren eingeleitet, können die Ansprüche nach Absatz 1 bis zum bestandskräftigen Abschluss des Diszi-
plinarverfahrens nicht geltend gemacht werden.

(3) Beamtinnen und Beamte müssen sich auf die ihnen nach Absatz 1 zustehenden Besoldungsbezüge
ein anderes Arbeitseinkommen oder einen Unterhaltsbeitrag anrechnen lassen; sie sind zur Auskunft
hierüber verpflichtet.

3. Abschnitt
Ruhestand, Verabschiedung, Dienstunfähigkeit

§ 36
Ruhestand wegen Erreichens der Altersgrenze
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(1) Beamtinnen und Beamte auf Lebenszeit erreichen die Altersgrenze für den Eintritt in den Ruhe-
stand kraft Gesetzes mit dem Ablauf des Monats, in dem sie das 67. Lebensjahr vollenden.

(2) Lehrerinnen und Lehrer an öffentlichen Schulen außer an Hochschulen erreichen abweichend von
Absatz 1 die Altersgrenze mit dem Ende des Schuljahres, in dem sie das 66. Lebensjahr vollenden.

(3) Beamtinnen und Beamte auf Lebenszeit des Polizeivollzugsdienstes, auch wenn sie in Planstellen
des Landesamts für Verfassungsschutz eingewiesen sind, sowie des Vollzugsdienstes und des Werk-
dienstes im Justizvollzug und des Abschiebungshaftvollzugsdienstes erreichen abweichend von Ab-
satz 1 die Altersgrenze mit dem Ablauf des Monats, in dem sie das 62. Lebensjahr vollenden.

(3a) Beamtinnen und Beamte auf Lebenszeit des Einsatzdienstes der Feuerwehr erreichen abwei-
chend von Absatz 1 die Altersgrenze mit dem Ablauf des Monats, in dem sie das 60. Lebensjahr voll-
enden.

(4) Beigeordnete, Landrätinnen und Landräte sowie bestellte Landrätinnen und Landräte nach § 39
Absatz 6 der Landkreisordnung (LKrO) erreichen abweichend von Absatz 1 die Altersgrenze mit dem
Ablauf des Monats, in dem sie das 73. Lebensjahr vollenden.

(5) Für hauptamtliche Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sowie hauptamtliche bestellte Bürger-
meisterinnen und Bürgermeister nach § 48 Absatz 3 der Gemeindeordnung (GemO) besteht keine Al-
tersgrenze nach § 25 BeamtStG.

§ 37
Ruhestand von Beamtinnen und Beamten auf Zeit

wegen Ablaufs der Amtszeit

(1) Beamtinnen und Beamte auf Zeit treten bereits vor Erreichen der Altersgrenze oder wenn für sie
nach § 36 Absatz 5 keine Altersgrenze besteht nach Ablauf ihrer Amtszeit in den Ruhestand, wenn sie

1. eine ruhegehaltfähige Dienstzeit im Sinne des § 21 LBeamtVGBW von 18 Jahren erreicht und
das 47. Lebensjahr vollendet haben oder

 

2. als Beamtin oder Beamter auf Zeit eine Gesamtdienstzeit von zwölf Jahren erreicht haben oder

 

3. als Beamtin oder Beamter auf Zeit eine Gesamtdienstzeit von sechs Jahren erreicht und das 63.
Lebensjahr vollendet haben.

 

Zeiten, während der Beamtinnen oder Beamte auf Zeit nach Vollendung des 18. Lebensjahres eine
hauptberufliche Tätigkeit bei einem kommunalen Bundes- oder Landesverband ausgeübt haben, wer-
den bis zu einer Gesamtzeit von zehn Jahren als Dienstzeit nach Satz 1 Nr. 1 berücksichtigt.

(2) Beamtinnen und Beamte auf Zeit treten nicht nach Absatz 1 in den Ruhestand, wenn sie der Auf-
forderung ihrer obersten Dienstbehörde, nach Ablauf der Amtszeit das Amt unter nicht ungünstigeren
Bedingungen weiter zu versehen, nicht nachkommen. Dies gilt nicht für Beamtinnen und Beamte auf
Zeit, die am Tag der Beendigung der Amtszeit das 63. Lebensjahr vollendet haben.

(3) Treten Beamtinnen und Beamte auf Zeit mit Ablauf der Amtszeit nicht in den Ruhestand, so sind
sie mit diesem Zeitpunkt entlassen, wenn sie nicht im Anschluss an ihre Amtszeit erneut in dasselbe
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Amt für eine weitere Amtszeit berufen werden. Werden sie erneut berufen, so gilt das Beamtenver-
hältnis als nicht unterbrochen.

§ 38
Ruhestand von kommunalen Wahlbeamtinnen und

Wahlbeamten wegen Ablaufs der Amtszeit

(1) Bei hauptamtlichen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, Beigeordneten sowie Landrätinnen
und Landräten tritt in den Fällen des § 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 das 60. Lebensjahr an die Stelle des 63.
Lebensjahrs.

(2) Hauptamtliche Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, Landrätinnen und Landräte sowie haupt-
amtliche bestellte Bürgermeisterinnen und Bürgermeister nach § 48 Absatz 3 GemO und bestellte
Landrätinnen und Landräte nach § 39 Absatz 6 LKrO sind von der Rechtsaufsichtsbehörde, Beigeord-
nete von der Bürgermeisterin oder vom Bürgermeister unter Bestimmung einer angemessenen Frist
zu der Erklärung aufzufordern, ob sie bereit sind, ihr Amt im Falle ihrer Wiederwahl unter nicht un-
günstigeren Bedingungen weiter zu versehen. Geben sie diese Erklärung nicht oder nicht fristgerecht
ab, treten sie nicht nach § 37 Abs. 1 in den Ruhestand.

(3) Absatz 2 gilt nicht für Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, Beigeordnete sowie Landrätinnen
und Landräte, die am Tage der Beendigung der Amtszeit

1. das 57. Lebensjahr vollendet oder

 

2. eine Gesamtdienstzeit als Bürgermeisterin oder Bürgermeister, als Beigeordnete oder Beige-
ordneter und als Landrätin oder Landrat von 16 Jahren erreicht haben; Zeiten als bestellte Bür-
germeisterin oder bestellter Bürgermeister nach § 48 Absatz 3 GemO oder als bestellte Land-
rätin oder bestellter Landrat nach § 39 Absatz 6 LKrO sowie Zeiten nach § 37 Abs. 1 Satz 2 wer-
den berücksichtigt.

 

(4) Hauptamtliche bestellte Bürgermeisterinnen und Bürgermeister nach § 48 Absatz 3 GemO und be-
stellte Landrätinnen und Landräte nach § 39 Absatz 6 LKrO treten nur dann mit Ablauf ihrer Amtszeit
in den Ruhestand, wenn

1. die Amtszeit endet, weil eine rechtskräftige Entscheidung vorliegt, nach der die Wahl zur Bür-
germeisterin oder zum Bürgermeister oder zur Landrätin oder zum Landrat ungültig ist, oder

 

2. die Beamtin oder der Beamte nicht erneut zur bestellten Bürgermeisterin oder zum bestellten
Bürgermeister oder zur bestellten Landrätin oder zum bestellten Landrat bestellt wird, obwohl
sie oder er dazu bereit ist, das Amt weiter zu versehen.

 

Satz 1 Nr. 1 gilt nicht, wenn die Wahl für ungültig erklärt worden ist, weil die Bewerberin oder der Be-
werber für die Wahl der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters bei der Wahl eine strafbare Hand-
lung oder eine andere gegen ein Gesetz verstoßende Wahlbeeinflussung im Sinne des § 32 Abs. 1
Nr. 1 des Kommunalwahlgesetzes begangen hat oder ein Fall des § 32 Abs. 2 des Kommunalwahlge-
setzes vorliegt; dies gilt für bestellte Landrätinnen und Landräte nach § 39 Abs. 6 LKrO entsprechend.

§ 39
Hinausschiebung der Altersgrenze
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Der Eintritt in den Ruhestand wegen Erreichens der Altersgrenze kann auf Antrag

1. der Beamtinnen und Beamten auf Lebenszeit,

 

2. der Beamtinnen und Beamten auf Probe nach § 8

 

jeweils bis zu einem Jahr, jedoch nicht länger als bis zu dem Ablauf des Monats, in dem die Beamtin
oder der Beamte das 70. Lebensjahr vollendet, hinausgeschoben werden, wenn dies im dienstlichen
Interesse liegt. Für die in § 36 Absatz 3 genannten Beamtinnen und Beamten tritt das 65. Lebensjahr
und für die in § 36 Absatz 3a genannten Beamtinnen und Beamten das 63. Lebensjahr an die Stelle
des 70. Lebensjahres. Der Antrag ist spätestens sechs Monate vor dem Erreichen der Altersgrenze zu
stellen.

§ 40
Versetzung in den Ruhestand auf Antrag

(1) Beamtinnen und Beamte auf Lebenszeit können auf ihren Antrag in den Ruhestand versetzt wer-
den, wenn sie

1. das 63. Lebensjahr vollendet haben oder

 

2. schwerbehindert im Sinne des § 2 Abs. 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch sind und das
62. Lebensjahr vollendet haben.

 

Für die in § 36 Abs. 3 genannten Beamtinnen und Beamten tritt das 60. Lebensjahr an die Stelle des
63. Lebensjahrs nach Satz 1 Nr. 1.

(2) Beamtinnen und Beamte auf Lebenszeit sind auf ihren Antrag in den Ruhestand zu versetzen,
wenn sie eine Dienstzeit von 45 Jahren erreicht und das 65. Lebensjahr vollendet haben. In diesem
Fall gilt für Rechtsvorschriften, die auf die Altersgrenze nach § 36 Abs. 1 abheben, abweichend der
Ablauf des Monats, in dem die Voraussetzungen nach Satz 1 erfüllt sind, als Altersgrenze. Als Dienst-
zeit im Sinne des Satzes 1 gelten die ruhegehaltfähigen Dienstzeiten nach § 27 Abs. 3 Satz 2 bis 5
LBeamtVGBW. Für die in § 36 Abs. 3 genannten Beamtinnen und Beamten tritt das 60. Lebensjahr an
die Stelle des 65. Lebensjahres nach Satz 1.

§ 41
Altersgrenzen für die Verabschiedung

(1) Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte können, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, verab-
schiedet werden, wenn sie

1. das 67. Lebensjahr vollendet haben oder

 

2. schwerbehindert im Sinne des § 2 Abs. 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch sind und das
62. Lebensjahr vollendet haben.
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Sie sind zu verabschieden, wenn die sonstigen Voraussetzungen dieses Gesetzes oder des Beamten-
statusgesetzes für die Versetzung von Beamtinnen und Beamten in den einstweiligen Ruhestand oder
in den Ruhestand gegeben sind.

(2) Für ehrenamtliche Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sowie ehrenamtliche bestellte Bürger-
meisterinnen und Bürgermeister nach § 48 Absatz 3 GemO findet Absatz 1 Satz 1 keine Anwendung.

§ 42
Einstweiliger Ruhestand

(1) Beamtinnen und Beamte auf Lebenszeit, die ein Amt im Sinne von § 30 Abs. 1 oder 2 BeamtStG
bekleiden, sind

1. die Staatssekretärin als Chefin der Staatskanzlei oder der Staatssekretär als Chef der Staats-
kanzlei,

 

2. die Staatssekretärin oder der Staatssekretär bei der obersten Landesbehörde, deren Geschäfts-
bereich die stellvertretende Ministerpräsidentin oder der stellvertretende Ministerpräsident lei-
tet,

 

3. Ministerialdirektorinnen und Ministerialdirektoren,

 

4. Regierungspräsidentinnen und Regierungspräsidenten.

 

(2) Die Versetzung in den einstweiligen Ruhestand nach § 31 BeamtStG ist nur zulässig, wenn aus An-
lass der Umbildung oder Auflösung der Behörde Planstellen eingespart werden.

(3) Bei Umbildung von Körperschaften nach § 26 ist § 18 Abs. 2 Satz 1 BeamtStG entsprechend anzu-
wenden.

(4) Die Versetzung in den einstweiligen Ruhestand nach Absatz 2 oder 3 oder nach § 18 Abs. 2 Satz 1
BeamtStG kann nur innerhalb einer Frist von sechs Monaten nach Wirksamwerden der Umbildung
oder Auflösung der Behörde oder Körperschaft ausgesprochen werden. Durch Rechtsvorschrift kann
ein anderer Zeitpunkt für den Beginn der Frist bestimmt werden.

(5) In den einstweiligen Ruhestand versetzte Beamtinnen und Beamte sind verpflichtet, der erneuten
Berufung in das Beamtenverhältnis Folge zu leisten. Freie Planstellen im Bereich desselben Dienst-
herrn sollen für die erneute Berufung von in den einstweiligen Ruhestand versetzten Beamtinnen und
Beamten, die für diese Stellen geeignet sind, vorbehalten werden.

(6) Für nach Absatz 3 oder nach § 31 BeamtStG in den einstweiligen Ruhestand versetzte Beamtinnen
oder Beamte auf Zeit gilt § 18 Abs. 2 Satz 2 BeamtStG entsprechend.

§ 43
Dienstunfähigkeit, begrenzte Dienstfähigkeit,

Wiederberufung

(1) Beamtinnen und Beamte können als dienstunfähig nach § 26 Abs. 1 Satz 2 BeamtStG nur angese-
hen werden, wenn die Aussicht auf Wiederherstellung voller Dienstfähigkeit auch innerhalb weiterer
sechs Monate nicht besteht.
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(2) Beamtinnen und Beamte des Polizeivollzugsdienstes, auch wenn sie in Planstellen des Landesamts
für Verfassungsschutz eingewiesen sind, sowie des Einsatzdienstes der Feuerwehr sind dienstunfähig,
wenn sie den besonderen gesundheitlichen Anforderungen für den Polizeivollzugsdienst oder den Ein-
satzdienst der Feuerwehr nicht mehr genügen und keine Aussicht besteht, dass innerhalb zweier Jah-
re die Verwendungsfähigkeit wieder voll hergestellt ist. Dies gilt nicht, wenn die von der Beamtin oder
dem Beamten auszuübenden Funktionen die besonderen gesundheitlichen Anforderungen auf Dauer
nicht mehr uneingeschränkt erfordern. Die Dienstunfähigkeit nach diesem Absatz wird amts- oder po-
lizeiärztlich festgestellt.

(3) Von der Verwendung in begrenzter Dienstfähigkeit nach § 27 BeamtStG soll abgesehen werden,
wenn der Beamtin oder dem Beamten ein anderes Amt nach § 26 Abs. 2 BeamtStG oder eine gerin-
gerwertige Tätigkeit nach § 26 Abs. 3 BeamtStG übertragen werden kann.

(4) Die erneute Berufung in das Beamtenverhältnis nach § 29 Abs. 1 BeamtStG ist vor Ablauf von fünf
Jahren seit Beginn des Ruhestandes zu beantragen. Bei der erneuten Berufung in ein Beamtenverhält-
nis nach § 29 Abs. 3 BeamtStG ist § 27 Abs. 2 BeamtStG entsprechend anzuwenden.

§ 44
Verfahren bei Dienstunfähigkeit

(1) Liegen Anhaltspunkte dafür vor, dass Beamtinnen oder Beamte dienstunfähig oder begrenzt
dienstfähig sind und scheiden Verwendungen nach § 26 Abs. 2 oder 3 oder § 27 BeamtStG aus, ist
ihnen bekannt zu geben, dass die Versetzung in den Ruhestand oder die Verwendung in begrenzter
Dienstfähigkeit beabsichtigt ist. Dabei sind die Gründe für die beabsichtigte Maßnahme anzugeben.
Die Beamtin oder der Beamte kann innerhalb eines Monats Einwendungen erheben.

(2) Vom Ablauf des Monats, in dem die Versetzung in den Ruhestand der Beamtin oder dem Beamten
bekannt gegeben worden ist, bis zu deren Unanfechtbarkeit wird der die Versorgungsbezüge überstei-
gende Teil der Dienstbezüge einbehalten. Wird die Versetzung in den Ruhestand unanfechtbar aufge-
hoben, sind die einbehaltenen Dienstbezüge nachzuzahlen.

§ 45
Form, Zuständigkeit

(1) Die Versetzung in den Ruhestand und in den einstweiligen Ruhestand, die begrenzte Dienstfä-
higkeit, die Verabschiedung und die Hinausschiebung des Eintritts in den Ruhestand werden von der
Stelle verfügt, die für die Ernennung der Beamtin oder des Beamten zuständig wäre. Die Verfügung
ist der Beamtin oder dem Beamten bekannt zu geben; die Verfügung über die Versetzung in den Ru-
hestand und in den einstweiligen Ruhestand kann bis zum Beginn des Ruhestandes zurückgenommen
werden.

(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 sind zuständig

1. die Ministerien und die Präsidentin oder der Präsident des Rechnungshofs im Rahmen ihrer Ge-
schäftsbereiche:
a) für die Versetzung in den Ruhestand und den einstweiligen Ruhestand von Beamtinnen

und Beamten des Landes in den Laufbahnen des höheren Dienstes der Besoldungsgrup-
pen A 15 mit Ausnahme der Akademischen Direktorinnen und Direktoren, A 15 mit Amts-
zulage und von Professorinnen und Professoren der Besoldungsgruppe C 3 sowie von
Beamtinnen und Beamten der Besoldungsgruppen W 3 und C 4, soweit diese dem Ge-
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schäftsbereich des Wissenschaftsministeriums angehören und keine hauptamtlichen
Rektoratsmitglieder sind,

 

b) für die Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit und die Verwendung in
begrenzter Dienstfähigkeit sowie die Hinausschiebung des Eintritts in den Ruhestand
von Beamtinnen und Beamten des Landes, soweit der Ministerpräsident zuständig wä-
re oder soweit die Universitäten, die Pädagogischen Hochschulen, die Hochschulen für
angewandte Wissenschaften, die Kunsthochschulen oder die Duale Hochschule im Ge-
schäftsbereich des Wissenschaftsministeriums für Beamtinnen und Beamte der Besol-
dungsgruppen W 3, C 3 und C 4 zuständig wären,

 

 

2. die oberen Schulaufsichtsbehörden:

für die Versetzung in den Ruhestand nach § 40 von Lehrerinnen und Lehrern in den Laufbahnen
des höheren Dienstes der Besoldungsgruppe A 15.

 

(3) Das Finanzministerium kann im Einvernehmen mit dem Innenministerium durch Verwaltungsvor-
schrift bestimmen, dass die Versetzung von Beamtinnen und Beamten des Landes in den Ruhestand
wegen Dienstunfähigkeit der Zustimmung des Finanzministeriums bedarf.

§ 46
Beginn des Ruhestands und

des einstweiligen Ruhestands

(1) Der Ruhestand beginnt, abgesehen von den Fällen der §§ 36 bis 40, mit dem Ablauf des Monats, in
dem die Versetzung in den Ruhestand der Beamtin oder dem Beamten bekannt gegeben worden ist.
Die Versetzung in den Ruhestand zu einem zurückliegenden Zeitpunkt ist unzulässig und insoweit un-
wirksam. Für die begrenzte Dienstfähigkeit gelten die Sätze 1 und 2 entsprechend.

(2) Der einstweilige Ruhestand beginnt abweichend von Absatz 1, wenn nicht im Einzelfall ausdrück-
lich ein späterer Zeitpunkt festgesetzt wird, mit dem Zeitpunkt, in dem die Versetzung in den einst-
weiligen Ruhestand der Beamtin oder dem Beamten bekannt gegeben worden ist, spätestens jedoch
mit dem Ablauf der drei Monate, die auf den Monat der Bekanntgabe folgen.

(3) Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamte erhalten auf Lebenszeit Ruhegehalt nach den Vor-
schriften des Landesbeamtenversorgungsgesetzes Baden-Württemberg.

Sechster Teil
Rechtliche Stellung im Beamtenverhältnis

1. Abschnitt
Allgemeine Pflichten und Rechte

§ 47
Diensteid

(1) Der zu leistende Diensteid hat folgenden Wortlaut:

»Ich schwöre, dass ich mein Amt nach bestem Wissen und Können führen, das Grundgesetz für die
Bundesrepublik Deutschland, die Landesverfassung und das Recht achten und verteidigen und Ge-
rechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe.«
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(2) Der Eid kann auch ohne die Worte »So wahr mir Gott helfe« geleistet werden.

(3) Lehnt eine Beamtin oder ein Beamter die Ablegung des vorgeschriebenen Eides aus Glaubens-
oder Gewissensgründen ab, können anstelle der Worte »Ich schwöre« auch die Worte »Ich gelobe«
oder eine andere Beteuerungsformel gesprochen werden.

(4) In den Fällen, in denen nach § 7 Abs. 3 BeamtStG eine Ausnahme von § 7 Abs. 1 Nr. 1 BeamtStG
zugelassen worden ist, kann von einer Eidesleistung abgesehen werden. Die Beamtin oder der Beam-
te hat zu geloben, die Amtspflichten gewissenhaft zu erfüllen.

§ 48
Verantwortung für die Rechtmäßigkeit

(1) Beamtinnen und Beamte des Polizeivollzugsdienstes sind verpflichtet, unmittelbaren Zwang anzu-
wenden, der im Vollzugsdienst von ihren Vorgesetzten angeordnet wird, sofern die Anordnung nicht
die Menschenwürde verletzt. Die Anordnung darf nicht befolgt werden, wenn dadurch ein Verbrechen
oder Vergehen begangen würde. Befolgen sie die Anordnung trotzdem, so tragen sie die Verantwor-
tung für ihr Handeln nur, wenn sie erkennen oder wenn es für sie ohne weiteres erkennbar ist, dass
dadurch ein Verbrechen oder Vergehen begangen wird. Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit der An-
ordnung haben die Beamtinnen und Beamten des Polizeivollzugsdienstes unverzüglich ihren Vorge-
setzten gegenüber vorzubringen, soweit das nach den Umständen möglich ist. § 36 Abs. 2 und 3 Be-
amtStG findet keine Anwendung.

(2) Für andere Beamtinnen und Beamte, die unmittelbaren Zwang anzuwenden haben, gilt Absatz 1
entsprechend.

§ 49
Anträge, Beschwerden, Vertretung

(1) Beamtinnen und Beamte können Anträge stellen und Beschwerden vorbringen; hierbei ist der
Dienstweg einzuhalten. Richten sich Beschwerden gegen unmittelbare Vorgesetzte, so können sie bei
den nächsthöheren Vorgesetzten unmittelbar eingereicht werden. Der Beschwerdeweg bis zur obers-
ten Dienstbehörde steht offen.

(2) Beamtinnen und Beamte können die für sie zuständigen Gewerkschaften oder Berufsverbände mit
ihrer Vertretung beauftragen, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

§ 50
Fortbildung

Beamtinnen und Beamte sind verpflichtet, an der dienstlichen Fortbildung teilzunehmen und sich au-
ßerdem selbst fortzubilden, damit sie insbesondere die Fach-, Methoden- und sozialen Kompetenzen
für die Aufgaben des übertragenen Dienstpostens erhalten und fortentwickeln sowie ergänzende Qua-
lifikationen für höher bewertete Dienstposten und für die Wahrnehmung von Führungsaufgaben er-
werben. Die Dienstherrn fördern die dienstliche Fortbildung. Beamtinnen und Beamte, die durch Fort-
bildung ihre Kenntnisse und Fähigkeiten nachweislich wesentlich gesteigert haben, sollen nach Mög-
lichkeit gefördert werden und vor allem Gelegenheit erhalten, ihre Eignung auf höher bewerteten
Dienstposten zu beweisen.

§ 51
Dienstliche Beurteilung, Dienstzeugnis

- Seite 34 von 70 -



(1) Eignung, Befähigung und fachliche Leistung der Beamtinnen und Beamten sind in regelmäßigen
Zeitabständen zu beurteilen. Die Landesregierung kann durch Rechtsverordnung bestimmen, dass
Beurteilungen außerdem anlässlich bestimmter Personalmaßnahmen erfolgen. In der Rechtsverord-
nung können für Beamtinnen und Beamte des Landes auch Grundsätze der Beurteilung und des Ver-
fahrens, insbesondere die Zeitabstände der regelmäßigen Beurteilung, festgelegt sowie Ausnahmen
für bestimmte Gruppen von Beamtinnen und Beamten zugelassen werden.

(2) Die Beurteilungen sind den Beamtinnen und Beamten zu eröffnen und auf Verlangen mit ihnen zu
besprechen. Eine schriftliche Äußerung der Beamtin oder des Beamten zu der Beurteilung ist zu den
Personalaktendaten zu nehmen.

(3) Beamtinnen und Beamten wird auf ihren Antrag nach Beendigung des Beamtenverhältnisses,
beim Wechsel des Dienstherrn oder zum Zweck der Bewerbung um eine Stelle bei einem anderen
Dienstherrn oder außerhalb des öffentlichen Dienstes vom letzten Dienstvorgesetzten ein Dienstzeug-
nis erteilt. Das Dienstzeugnis muss Angaben über Art und Dauer der bekleideten Ämter sowie auf Ver-
langen auch über die ausgeübte Tätigkeit und die Leistung enthalten.

§ 52
Befreiung von Amtshandlungen

Beamtinnen und Beamte sind von Amtshandlungen zu befreien, die sich gegen sie selbst oder Per-
sonen richten, zu deren Gunsten ihnen wegen familienrechtlicher Beziehungen im Strafverfahren ein
Zeugnisverweigerungsrecht zustünde.

§ 53
Ärztliche Untersuchungen,

Genetische Untersuchungen und Analysen

(1) Beamtinnen und Beamte sind verpflichtet, sich nach dienstlicher Weisung ärztlich untersuchen
und, falls dies aus amtsärztlicher Sicht für erforderlich gehalten wird, auch beobachten zu lassen,
wenn Zweifel an der Dienstfähigkeit oder über die Dienstunfähigkeit bestehen oder Dienstunfähigkeit
ärztlich festzustellen ist. Entzieht sich die Beamtin oder der Beamte trotz schriftlicher Aufforderung
dieser Verpflichtung, ohne hierfür einen hinreichenden Grund nachzuweisen, kann Dienstunfähigkeit
oder begrenzte Dienstfähigkeit mit der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit als amtsärztlich festge-
stellt angenommen werden. Auf die Rechtsfolge ist in der Aufforderung hinzuweisen.

(2) Zu Beginn der ärztlichen Untersuchung oder Beobachtung ist die Beamtin oder der Beamte auf de-
ren Zweck und die Übermittlungsbefugnis bezüglich des Untersuchungsergebnisses an die die Unter-
suchung oder Beobachtung veranlassende Stelle hinzuweisen.

(3) Die Ärztin oder der Arzt übermittelt der die Untersuchung veranlassenden Personalverwaltung in
einem gesonderten und verschlossenen Umschlag nur die tragenden Feststellungen und Gründe des
Untersuchungsergebnisses, die in Frage kommenden Maßnahmen zur Wiederherstellung der Dienst-
fähigkeit und die Möglichkeit der anderweitigen Verwendung, soweit deren Kenntnis für die Personal-
verwaltung unter Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit für die von ihr zu treffende Ent-
scheidung erforderlich ist. Sonstige Untersuchungsdaten dürfen übermittelt werden, soweit deren Ver-
arbeitung nach § 83 Absatz 3 Satz 2 zulässig ist. Die Ärztin oder der Arzt übermittelt der Beamtin oder
dem Beamten eine Kopie der Mitteilung an die Personalverwaltung, soweit dem ärztliche Gründe nicht
entgegenstehen.
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(4) Genetische Untersuchungen und Analysen im Sinne von § 3 Nr. 1 und 2 des Gendiagnostikgeset-
zes vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2529) in der jeweils geltenden Fassung sind bei Beamtinnen und Be-
amten sowie bei Bewerberinnen und Bewerbern für ein Beamtenverhältnis unzulässig, insbesondere

1. vor und nach einer Ernennung oder

 

2. im Rahmen arbeitsmedizinischer Vorsorgeuntersuchungen.

 

(5) Abweichend von Absatz 4 Nr. 2 sind diagnostische genetische Untersuchungen (§ 3 Nr. 7 des Gen-
diagnostikgesetzes) durch Genproduktanalyse zulässig, soweit sie zur Feststellung genetischer Eigen-
schaften erforderlich sind, die für schwerwiegende gesundheitliche Störungen, die bei einer Tätigkeit
auf einem bestimmten Dienstposten oder mit einer bestimmten Tätigkeit entstehen können, ursäch-
lich oder mitursächlich sind. Als Bestandteil arbeitsmedizinischer Vorsorgeuntersuchungen sind gene-
tische Untersuchungen nachrangig zu anderen Maßnahmen des Arbeitsschutzes nach § 77. Die §§ 7
bis 16 des Gendiagnostikgesetzes gelten entsprechend.

(6) Die Mitteilung von Ergebnissen bereits vorgenommener genetischer Untersuchungen oder Analy-
sen darf weder verlangt werden, noch dürfen solche Ergebnisse entgegen genommen oder verwendet
werden.

§ 54
Wohnung, Aufenthaltsort

(1) Beamtinnen und Beamte haben ihre Wohnung so zu nehmen, dass sie in der ordnungsgemä-
ßen Wahrnehmung ihrer Dienstgeschäfte nicht beeinträchtigt werden. Die aktuelle Anschrift ist dem
Dienstvorgesetzten mitzuteilen.

(2) Wenn die dienstlichen Verhältnisse es erfordern, können Beamtinnen und Beamte angewiesen
werden, ihre Wohnung innerhalb einer bestimmten Entfernung von ihrer Dienststelle zu nehmen.

(3) Beamtinnen und Beamte des Polizeivollzugsdienstes, auch wenn sie in Planstellen des Landesamts
für Verfassungsschutz eingewiesen sind, sind auf besondere Anordnung verpflichtet, in einer Gemein-
schaftsunterkunft zu wohnen und an einer Gemeinschaftsverpflegung teilzunehmen. Fälle, in denen
die Verpflichtungen nach Satz 1 aus persönlichen, insbesondere familiären Gründen eine Härte für
diese Beamtinnen und Beamten bedeuten würde, sind als Ausnahmen zu berücksichtigen. Die Unter-
kunft wird unentgeltlich gewährt.

(4) Beamtinnen und Beamte können angewiesen werden, sich während der dienstfreien Zeit in er-
reichbarer Nähe ihres Dienstorts aufzuhalten, wenn besondere dienstliche Verhältnisse es erfordern.

§ 55
Dienstkleidung, Kennzeichnungspflicht

(1) Beamtinnen und Beamte sind verpflichtet, nach näherer Bestimmung ihrer obersten Dienstbehör-
de Dienstkleidung und Dienstrangabzeichen zu tragen, wenn es ihr Amt erfordert. Für Beamtinnen
und Beamte des Landes erlässt die jeweilige oberste Dienstbehörde im Einvernehmen mit dem Fi-
nanzministerium diese Bestimmungen.

(2) Freie Dienstkleidung erhalten
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1. die Beamtinnen und Beamten des Polizeivollzugsdienstes,

 

2. die Beamtinnen und Beamten des Vollzugsdienstes im Justizvollzug und des Werkdienstes im
Justizvollzug,

 

2a. die Beamtinnen und Beamten des Abschiebungshaftvollzugsdienstes,

 

3. die technischen Beamtinnen und Beamten der Landesfeuerwehrschule,

 

4. die Beamtinnen und Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes und die feuerwehrtechni-
schen Beamtinnen und Beamten nach § 23 des Feuerwehrgesetzes,

 

wenn sie zum Tragen von Dienstkleidung verpflichtet sind. Das Innenministerium kann für die Beam-
tinnen und Beamten nach Satz 1 Nr. 1 und 3, das Justizministerium für die Beamtinnen und Beamten
nach Satz 1 Nr. 2 und Nummer 2 jeweils im Einvernehmen mit dem Finanzministerium durch Rechts-
verordnung bestimmen, in welcher Weise der Anspruch auf Dienstkleidung erfüllt wird und in welchen
Fällen, in denen längere Zeit keine Dienstgeschäfte geführt werden, der Anspruch auf Dienstkleidung
ausgeschlossen ist.

(3) Die zum Tragen von Dienstkleidung verpflichteten Forstbeamtinnen und Forstbeamten erhalten ei-
nen Dienstkleidungszuschuss. Das Ministerium Ländlicher Raum kann im Einvernehmen mit dem Fi-
nanzministerium durch Rechtsverordnung Bestimmungen über

1. die Gewährung des Dienstkleidungszuschusses und

 

2. Art, Umfang und Ausführung der Dienstkleidung

 

erlassen.

(4) Beamtinnen und Beamten, denen die Führung der Dienstgeschäfte nach § 39 BeamtStG verbo-
ten wird, kann das Tragen der Dienstkleidung und Ausrüstung, der Aufenthalt in Diensträumen oder
dienstlichen Unterkünften und die Führung dienstlicher Ausweise und Abzeichen untersagt werden.
§ 39 Satz 2 BeamtStG gilt entsprechend.

(5) Beamtinnen und Beamte des Polizeivollzugsdienstes tragen beim Einsatz in stehenden geschlosse-
nen Einheiten eine zur nachträglichen Identifizierung geeignete pseudonymisierte individuelle Kenn-
zeichnung. Die erforderlichen personenbezogenen Daten der Beamtinnen und Beamten des Polizei-
vollzugsdienstes werden mit der Vergabe und vor der Benutzung der Kennzeichnungen erhoben und
gespeichert. Zweck der Erhebung ist die Sicherstellung einer nachträglichen Identifizierbarkeit. Diese
personenbezogenen Daten dürfen nur genutzt werden, wenn tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme
rechtfertigen, dass beim Einsatz eine strafbare Handlung oder eine nicht unerhebliche Dienstpflicht-
verletzung begangen wurde und die Identifizierung auf andere Weise nicht oder nur unter erheblichen
Schwierigkeiten möglich ist. Die personenbezogenen Daten sind sechs Monate nach dem Abschluss
der eingeräumten Benutzung der dienstlich zur Verfügung gestellten Kennzeichnung zu löschen, so-
fern sie nicht für den Erhebungszweck weiterhin erforderlich sind. Das Innenministerium regelt das
Nähere zu Inhalt und Umfang sowie Ausnahmen von der Verpflichtung zum Tragen einer Kennzeich-
nung nach diesem Absatz durch Verwaltungsvorschrift.

§ 56
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Amtsbezeichnung

(1) Die Amtsbezeichnungen der Landesbeamtinnen und Landesbeamten werden durch den Minister-
präsidenten festgesetzt, soweit sie nicht gesetzlich bestimmt sind. Der Ministerpräsident kann die
Ausübung dieser Befugnis auf andere Stellen übertragen. Er kann einer Beamtin oder einem Beamten
eine andere als die für ihr oder sein Amt vorgesehene Amtsbezeichnung verleihen.

(2) Beamtinnen und Beamte haben das Recht, innerhalb und außerhalb des Dienstes die Amtsbe-
zeichnung des ihnen übertragenen Amtes zu führen. Nach dem Wechsel in ein anderes Amt dürfen sie
neben der neuen Amtsbezeichnung die Amtsbezeichnung des früheren Amtes mit dem Zusatz »außer
Dienst« (»a. D.«) nur führen, wenn das neue Amt einer Besoldungsgruppe mit geringerem Grundge-
halt angehört als das bisherige Amt.

(3) Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamte dürfen die ihnen bei der Versetzung in den Ruhe-
stand zustehende Amtsbezeichnung mit dem Zusatz »außer Dienst« (»a. D.«) und die im Zusammen-
hang mit dem Amt verliehenen Titel weiter führen. Werden sie erneut in ein Beamtenverhältnis beru-
fen, gilt Absatz 2 Satz 2 entsprechend.

(4) Werden entlassene Beamtinnen und Beamte, denen die Führung der früheren Amtsbezeichnung
nach § 32 Abs. 2 erlaubt worden ist, erneut in ein Beamtenverhältnis berufen, gilt Absatz 2 Satz 2 ent-
sprechend.

§ 57
Verschwiegenheitspflicht

(1) Die Verschwiegenheitspflicht nach § 37 Abs. 1 BeamtStG gilt nicht, soweit gegenüber einem be-
stellten Vertrauensanwalt für Korruptionsverhütung ein durch Tatsachen begründeter Verdacht einer
Korruptionsstraftat nach §§ 331 bis 337 des Strafgesetzbuches angezeigt wird.

(2) Soweit ein Vertrauensanwalt für Korruptionsverhütung bestellt oder ein elektronisches System zur
Kommunikation mit anonymen Hinweisgebern eingerichtet ist, ist der Dienstherr nicht verpflichtet,
die Identität der Informationsgeber, die sich an den Vertrauensanwalt gewandt oder das elektronische
System benutzt haben, offen zu legen. Der Dienstherr hat in angemessener Weise dafür Sorge zu tra-
gen, dass die Persönlichkeitsrechte der Beamtinnen und Beamten gewahrt werden. Satz 1 findet kei-
ne Anwendung, wenn der Dienstherr auf andere Weise Kenntnis von der Identität der Informationsge-
ber erhält.

§ 58
Nichterfüllung von Pflichten

Bei Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamten gilt es auch als Dienstvergehen, wenn sie
schuldhaft

1. entgegen § 29 Abs. 2 oder 3 BeamtStG oder § 30 Abs. 3 Satz 2 BeamtStG in Verbindung mit
§ 29 Abs. 2 BeamtStG einer erneuten Berufung in das Beamtenverhältnis nicht nachkommen
oder

 

2. ihre Verpflichtungen nach § 29 Abs. 4 oder 5 Satz 1 BeamtStG verletzen oder

 

3. im Zusammenhang mit dem Bezug von Leistungen des Dienstherrn falsche oder pflichtwidrig
unvollständige Angaben machen.
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§ 59
Pflicht zum Schadenersatz

(1) Für den Schadenersatz nach § 48 BeamtStG gelten die Verjährungsvorschriften des Bürgerlichen
Gesetzbuches. Hat der Dienstherr Dritten Schadenersatz geleistet, gilt als Zeitpunkt, zu dem der
Dienstherr Kenntnis im Sinne dieser Verjährungsvorschriften erlangt, der Zeitpunkt, zu dem der Er-
satzanspruch des Dritten diesem gegenüber vom Dienstherr anerkannt oder dem Dienstherrn gegen-
über rechtskräftig festgestellt wird.

(2) Leisten Beamtinnen und Beamte dem Dienstherrn Ersatz und hat dieser Ersatzansprüche gegen
Dritte, gehen die Ersatzansprüche auf die Beamtinnen und Beamten über.

§ 59a
Rückforderung von Leistungen

Für die Rückforderung von Leistungen des Dienstherrn, die nicht Besoldung oder Versorgung sind, ist
§ 15 Absatz 2 LBesGBW entsprechend anzuwenden.

2. Abschnitt
Nebentätigkeit, Tätigkeit nach

Beendigung des Beamtenverhältnisses

§ 60
Nebentätigkeit

(1) Nebentätigkeit ist jede nicht zum Hauptamt der Beamtin oder des Beamten gehörende Tätigkeit
innerhalb oder außerhalb des öffentlichen Dienstes. Ausgenommen sind unentgeltliche Tätigkeiten,
die nach allgemeiner Anschauung zur persönlichen Lebensgestaltung gehören.

(2) Nicht als Nebentätigkeiten gelten

1. öffentliche Ehrenämter und

 

2. unentgeltliche Vormundschaften, Betreuungen oder Pflegschaften.

 

Die Übernahme von Tätigkeiten nach Satz 1 ist dem Dienstvorgesetzten anzuzeigen.

§ 61
Nebentätigkeiten auf Verlangen

(1) Beamtinnen und Beamte sind verpflichtet, auf Verlangen ihres Dienstvorgesetzten eine Nebentä-
tigkeit im öffentlichen Dienst auszuüben, sofern diese Tätigkeit ihrer Vorbildung oder Berufsausbil-
dung entspricht und sie nicht über Gebühr in Anspruch nimmt. Satz 1 gilt entsprechend für Nebentä-
tigkeiten außerhalb des öffentlichen Dienstes, wenn die Übernahme der Nebentätigkeit zur Wahrung
dienstlicher Interessen erforderlich ist.

(2) Werden Beamtinnen und Beamte aus einer auf Verlangen ausgeübten Tätigkeit im Vorstand, Auf-
sichtsrat, Verwaltungsrat oder in einem sonstigen Organ einer Gesellschaft, Genossenschaft oder ei-
nes in einer anderen Rechtsform betriebenen Unternehmens haftbar gemacht, haben sie gegen ihren
Dienstherrn Anspruch auf Ersatz des ihnen entstandenen Schadens. Ist der Schaden vorsätzlich oder
grob fahrlässig herbeigeführt worden, ist der Dienstherr nur ersatzpflichtig, wenn die Beamtin oder
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der Beamte bei der Verursachung des Schadens auf Weisung einer oder eines Vorgesetzten gehandelt
hat.

(3) Beamtinnen und Beamte haben Nebentätigkeiten, die auf Verlangen ausgeübt werden, mit Been-
digung des Dienstverhältnisses zu ihrem Dienstherrn zu beenden, soweit nichts anderes bestimmt
wird.

§ 62
Genehmigungspflichtige Nebentätigkeiten

(1) Beamtinnen und Beamte bedürfen zur Ausübung jeder Nebentätigkeit, mit Ausnahme der in § 63
Abs. 1 genannten, der vorherigen Genehmigung, soweit sie nicht nach § 61 Abs. 1 zu ihrer Ausübung
verpflichtet sind.

(2) Die Genehmigung ist zu versagen, wenn zu besorgen ist, dass durch die Nebentätigkeit dienstliche
Interessen beeinträchtigt werden. Ein solcher Versagungsgrund liegt insbesondere vor, wenn die Ne-
bentätigkeit

1. die Beamtin oder den Beamten in einen Widerstreit mit den dienstlichen Pflichten bringen kann
oder

 

2. die Unparteilichkeit oder Unbefangenheit der Beamtin oder des Beamten beeinflussen kann
oder

 

3. zu einer wesentlichen Einschränkung der künftigen dienstlichen Verwendbarkeit der Beamtin
oder des Beamten führen kann oder

 

4. sonst dem Ansehen der öffentlichen Verwaltung abträglich sein kann.

 

(3) Ein Versagungsgrund nach Absatz 2 Satz 1 liegt auch vor, wenn die Nebentätigkeit nach Art und
Umfang die Arbeitskraft der Beamtin oder des Beamten so stark in Anspruch nimmt, dass die ord-
nungsgemäße Erfüllung der dienstlichen Pflichten behindert werden kann. Diese Voraussetzung gilt in
der Regel als erfüllt, wenn die zeitliche Beanspruchung durch eine oder mehrere Nebentätigkeiten in
der Woche ein Fünftel der regelmäßigen Arbeitszeit überschreitet. Bei begrenzter Dienstfähigkeit ver-
ringert sich die Grenze nach Satz 2 in dem Verhältnis, in dem die Arbeitszeit nach § 27 Abs. 2 Satz 1
BeamtStG herabgesetzt ist. Bei beurlaubten oder teilzeitbeschäftigten Beamtinnen und Beamten er-
höht sich die Grenze nach Satz 2 in dem Verhältnis, in dem die regelmäßige Arbeitszeit ermäßigt ist,
höchstens jedoch auf zwölf Stunden in der Woche; die Nebentätigkeit darf dem Zweck der Bewilligung
des Urlaubs oder der Teilzeitbeschäftigung nicht zuwiderlaufen. Für Hochschullehrerinnen und Hoch-
schullehrer gelten die Sätze 1 bis 4 mit der Maßgabe, dass anstelle der regelmäßigen Arbeitszeit die
Zeit tritt, die dem Umfang eines durchschnittlichen individuellen Arbeitstags der Hochschullehrerin
oder des Hochschullehrers entspricht.

(4) Beamtinnen und Beamte haben bei der Beantragung einer Genehmigung Angaben über Art und
Umfang der Nebentätigkeit, die Person des Auftrag- oder Arbeitgebers sowie die Vergütung zu ma-
chen. Auf Verlangen sind die erforderlichen Nachweise zu führen. Der Dienstvorgesetzte kann nähere
Bestimmungen über die Form des Antrags treffen.

(5) Die Genehmigung soll auf längstens fünf Jahre befristet werden. Sie kann mit Auflagen oder Bedin-
gungen versehen werden.
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(6) Die zur Übernahme einer oder mehrerer Nebentätigkeiten erforderliche Genehmigung gilt allge-
mein als erteilt, wenn

1. die Vergütungen hierfür insgesamt 1200 Euro im Kalenderjahr nicht übersteigen,

 

2. die zeitliche Beanspruchung insgesamt ein Fünftel der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit
nicht überschreitet,

 

3. die Nebentätigkeiten in der Freizeit ausgeübt werden und

 

4. kein Versagungsgrund nach Absatz 2 vorliegt.

 

Beamtinnen und Beamte haben allgemein genehmigte Nebentätigkeiten vor Aufnahme ihrem Dienst-
vorgesetzten anzuzeigen, es sei denn, dass es sich um eine einmalige Nebentätigkeit im Kalenderjahr
handelt und die Vergütung hierfür 200 Euro nicht überschreitet; Absatz 4 gilt entsprechend. Eine all-
gemein als erteilt geltende Genehmigung erlischt mit dem Wegfall der Voraussetzungen nach Satz 1.

(7) Ergibt sich bei der Ausübung einer Nebentätigkeit eine Beeinträchtigung dienstlicher Interessen,
ist die Genehmigung zu widerrufen. Soweit die dienstlichen Interessen es zulassen, soll der Beamtin
oder dem Beamten eine angemessene Frist zur Beendigung der Nebentätigkeit eingeräumt werden.
Die §§ 48, 49 und 51 des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes bleiben unberührt.

§ 63
Nicht genehmigungspflichtige Nebentätigkeiten

(1) Nicht genehmigungspflichtig sind

1. unentgeltliche Nebentätigkeiten mit Ausnahme
a) der Übernahme einer gewerblichen Tätigkeit, der Ausübung eines freien Berufes oder

der Mitarbeit bei einer dieser Tätigkeiten,

 

b) des Eintritts in ein Organ eines Unternehmens mit Ausnahme einer Genossenschaft so-
wie der Übernahme einer Treuhänderschaft,

 

 

2. die Verwaltung eigenen oder der Nutznießung der Beamtin oder des Beamten unterliegenden
Vermögens,

 

3. schriftstellerische, wissenschaftliche, künstlerische oder Vortragstätigkeiten,

 

4. mit Lehr- oder Forschungsaufgaben zusammenhängende selbständige Gutachtertätigkeiten
von Lehrerinnen und Lehrern an öffentlichen Hochschulen sowie von Beamtinnen und Beamten
an wissenschaftlichen Instituten und Anstalten und

 

5. Tätigkeiten zur Wahrung von Berufsinteressen in Gewerkschaften, Berufsverbänden oder
Selbsthilfeeinrichtungen der Beamtinnen und Beamten.

 

(2) Beamtinnen und Beamte haben Nebentätigkeiten nach Absatz 1 Nr. 3 und 4 und in Selbsthilfeein-
richtungen nach Absatz 1 Nr. 5, für die eine Vergütung geleistet wird, vor Aufnahme ihrem Dienstvor-

- Seite 41 von 70 -



gesetzten anzuzeigen. Bei regelmäßig wiederkehrenden gleichartigen Nebentätigkeiten genügt eine
einmal jährlich zu erstattende Anzeige für die in diesem Zeitraum zu erwartenden Nebentätigkeiten;
die obersten Dienstbehörden können abweichende Regelungen treffen. § 62 Abs. 4 gilt entsprechend.

(3) Eine Anzeigepflicht für eine oder mehrere Nebentätigkeiten nach Absatz 2 besteht nicht, wenn

1. die Vergütungen hierfür insgesamt 1200 Euro im Kalenderjahr nicht übersteigen und

 

2. die zeitliche Beanspruchung insgesamt ein Fünftel der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit
nicht überschreitet.

 

(4) Eine nicht genehmigungspflichtige Nebentätigkeit ist ganz oder teilweise zu untersagen, wenn die
Beamtin oder der Beamte bei ihrer Ausübung dienstliche Pflichten verletzt. § 62 Abs. 7 Satz 2 gilt ent-
sprechend.

§ 64
Pflichten bei der Ausübung von Nebentätigkeiten

(1) Nebentätigkeiten dürfen grundsätzlich nur in der Freizeit ausgeübt werden.

(2) Bei der Ausübung von Nebentätigkeiten dürfen Einrichtungen, Personal oder Material des Dienst-
herrn nur bei Vorliegen eines dienstlichen, öffentlichen oder wissenschaftlichen Interesses mit vorhe-
riger Genehmigung in Anspruch genommen werden. Für die Inanspruchnahme hat die Beamtin oder
der Beamte ein Entgelt zu entrichten, das den Vorteil, der durch die Inanspruchnahme entsteht, be-
rücksichtigen soll. Das Entgelt ist nach den dem Dienstherrn entstehenden Kosten oder nach einem
Prozentsatz der für die Nebentätigkeit bezogenen Vergütung zu bemessen.

(3) Beamtinnen und Beamte haben Vergütungen für

1. im öffentlichen Dienst ausgeübte oder

 

2. auf Verlangen des Dienstvorgesetzten ausgeübte

 

Nebentätigkeiten an ihren Dienstherrn im Hauptamt abzuliefern, soweit nicht durch die Ausführungs-
verordnung nach § 65 etwas anderes bestimmt ist.

(4) Änderungen von genehmigungspflichtigen, anzeigepflichtigen oder auf Verlangen des Dienstherrn
übernommenen Nebentätigkeiten, insbesondere hinsichtlich Art und Umfang der Nebentätigkeit, der
Person des Auftrag- oder Arbeitgebers und der Vergütung, sind dem Dienstvorgesetzten unverzüglich
anzuzeigen. Der Dienstvorgesetzte kann nähere Bestimmungen über die Form der Anzeige treffen. Er
kann aus begründetem Anlass verlangen, dass die Beamtin oder der Beamte Auskunft über eine aus-
geübte Nebentätigkeit erteilt und die erforderlichen Nachweise führt.

§ 65
Ausführungsverordnung

Die zur Ausführung der §§ 60 bis 64 notwendigen Vorschriften erlässt die Landesregierung durch
Rechtsverordnung. In ihr kann insbesondere bestimmt werden,

1. welche Tätigkeiten als öffentlicher Dienst oder als öffentliches Ehrenamt anzusehen sind,
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2. was als Vergütung anzusehen ist,

 

3. in welchen weiteren Fällen Nebentätigkeiten allgemein als genehmigt gelten und ob und inwie-
weit solche Nebentätigkeiten anzuzeigen sind,

 

4. in welchen Fällen Nebentätigkeiten ganz oder teilweise innerhalb der Arbeitszeit ausgeübt wer-
den dürfen,

 

5. in welcher Höhe ein Entgelt für die Inanspruchnahme von Einrichtungen, Personal oder Materi-
al des Dienstherrn zu entrichten ist und in welchen Fällen auf die Entrichtung des Entgelts ver-
zichtet werden kann,

 

6. ob und inwieweit Nebentätigkeiten im öffentlichen Dienst vergütet oder bestimmte Nebentätig-
keiten von der Ablieferungspflicht ausgenommen werden und dass Vergütungen nur bei Über-
steigen bestimmter Freigrenzen abzuliefern sind,

 

7. ob und inwieweit Beamtinnen und Beamte in regelmäßigen Abständen über die von ihnen aus-
geübten Nebentätigkeiten und die Höhe der dafür erhaltenen Vergütungen Auskunft zu geben
haben.

 

§ 66
Tätigkeit nach Beendigung des Beamtenverhältnisses

Eine Tätigkeit ist nach § 41 Satz 1 BeamtStG dem letzten Dienstvorgesetzten anzuzeigen, wenn sie in-
nerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren nach Beendigung des Beamtenverhältnisses aufgenommen
wird und mit der dienstlichen Tätigkeit der Beamtin oder des Beamten in den letzten fünf Jahren vor
Beendigung des Beamtenverhältnisses in Zusammenhang steht. Eine Untersagung nach § 41 Satz 2
BeamtStG wird durch den letzten Dienstvorgesetzten ausgesprochen.

3. Abschnitt
Arbeitszeit und Urlaub

§ 67
Arbeitszeit

(1) Die Landesregierung bestimmt durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Landtags die regel-
mäßige Arbeitszeit der Beamtinnen und Beamten. Das Nähere, insbesondere zur Dauer der täglichen
Arbeitszeit und zur flexiblen Gestaltung der Arbeitszeit, regelt

1. für die Beamtinnen und Beamten des Landes die Landesregierung durch Rechtsverordnung mit
Zustimmung des Landtags,

 

2. für die Beamtinnen und Beamten der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie der sonstigen
der Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentli-
chen Rechts die oberste Dienstbehörde.

 

Dabei sind die Bestimmungen der Richtlinie 2003/88/EG des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 4. November 2003 über bestimmte Aspekte der Arbeitszeitgestaltung (ABl. L 299 vom 18.
November 2003, S. 9) in der jeweils geltenden Fassung zu beachten; für die Berechnung des Durch-
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schnitts der wöchentlichen Höchstarbeitszeit nach Artikel 6 einschließlich Mehrarbeit ist ein Zeitraum
von vier Monaten, unbeschadet von Abweichungen und Ausnahmen nach Kapitel 5, zugrunde zu le-
gen.

(2) Soweit der Dienst in Bereitschaft besteht, kann die Arbeitszeit entsprechend dem dienstlichen Be-
dürfnis auf im Durchschnitt bis zu 48 Stunden in der Woche verlängert werden. Für Beamtinnen und
Beamte, die im Wechseldienst unter Einschluss von Bereitschaft Dienst leisten, kann unter Beach-
tung der allgemeinen Grundsätze der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes die Arbeitszeit bis zu
im Durchschnitt 54 Stunden in der Woche verlängert werden, wenn diese schriftlich eingewilligt ha-
ben. Die Beamtin oder der Beamte kann die Einwilligung jederzeit mit einer Frist von zwei Monaten
widerrufen; auf die Widerrufsmöglichkeit ist vor Erklärung der Einwilligung schriftlich hinzuweisen. Für
die Ablehnung oder den Widerruf der Einwilligung gilt § 75 Abs. 1 entsprechend. Die Beamtinnen und
Beamten mit nach Satz 2 verlängerter Arbeitszeit sind in Listen zu erfassen, die stets aktuell zu halten
sind. Den für den Arbeitsschutz zuständigen Behörden und Stellen, die eine Überschreitung der wö-
chentlichen Höchstarbeitszeit unterbinden oder einschränken können, sind die Listen zur Verfügung
zu stellen sowie auf deren Ersuchen darüber Auskunft zu geben, welche Beamtinnen und Beamten in
eine nach Satz 2 verlängerte Arbeitszeit eingewilligt haben.

(3) Beamtinnen und Beamte sind verpflichtet, ohne Vergütung über die regelmäßige Arbeitszeit hin-
aus Dienst zu tun, wenn zwingende dienstliche Verhältnisse dies erfordern. Werden sie durch dienst-
lich angeordnete oder genehmigte Mehrarbeit mehr als fünf Stunden im Monat über die regelmäßige
Arbeitszeit hinaus beansprucht, ist ihnen innerhalb eines Jahres für die über die regelmäßige Arbeits-
zeit hinaus geleistete Mehrarbeit entsprechende Dienstbefreiung zu gewähren; bei Teilzeitbeschäf-
tigung vermindern sich die fünf Stunden entsprechend der Verringerung der Arbeitszeit. Ist Dienst-
befreiung aus zwingenden dienstlichen Gründen nicht möglich, kann nach den Voraussetzungen des
§ 65 LBesGBW Mehrarbeitsvergütung gewährt werden. Die Ministerien können für ihren Geschäftsbe-
reich durch Rechtsverordnung

1. für die Gewährung von Dienstbefreiung nach Satz 2

 

2. im Einvernehmen mit dem Finanzministerium zur Ermittlung der vergütungsfähigen Mehrar-
beitszeiten nach Satz 3

 

abweichende oder ergänzende Regelungen treffen, wenn dies die besonderen arbeitsorganisatori-
schen Verhältnisse erfordern.

§ 68
Fernbleiben vom Dienst, Krankheit

(1) Beamtinnen und Beamte dürfen dem Dienst nicht ohne Genehmigung fernbleiben.

(2) Kann aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen kein Dienst geleistet werden, ist das Fernbleiben
vom Dienst unverzüglich anzuzeigen. Dienstunfähigkeit infolge Krankheit ist auf Verlangen nachzu-
weisen. Wird eine ärztliche oder amtsärztliche Untersuchung oder die Untersuchung durch eine beam-
tete Ärztin oder einen beamteten Arzt angeordnet, hat der Dienstherr die Kosten der Untersuchung zu
tragen.

(3) Können infolge lang andauernder Krankheit dienstunfähige Beamtinnen und Beamte nach ärztli-
cher Feststellung ihren Dienst stundenweise verrichten und durch eine gestufte Wiederaufnahme ih-
res Dienstes voraussichtlich wieder in den Dienstbetrieb eingegliedert werden, kann mit Einverständ-
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nis der Beamtinnen und Beamten widerruflich und befristet festgelegt werden, dass in geringerem
Umfang als die regelmäßige Arbeitszeit Dienst zu leisten ist.

§ 69
Teilzeitbeschäftigung

(1) Beamtinnen und Beamten mit Dienstbezügen, die

1. ein Kind unter 18 Jahren oder

 

2. eine nach ärztlichem Gutachten pflegebedürftige Angehörige oder einen pflegebedürftigen An-
gehörigen

 

tatsächlich betreuen oder pflegen, ist auf Antrag Teilzeitbeschäftigung mit mindestens der Hälfte der
regelmäßigen Arbeitszeit zu bewilligen, wenn zwingende dienstliche Belange nicht entgegenstehen.

(1a) Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst,

1. bei denen die in Absatz 1 genannten Gründe vorliegen oder

 

2. bei denen zum Zeitpunkt der Antragstellung die Schwerbehinderteneigenschaft nach § 2 Ab-
satz 2 oder die Gleichstellung nach § 2 Absatz 3 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch festge-
stellt ist,

 

kann auf Antrag Teilzeitbeschäftigung im festgelegten Umfang, der jedoch mindestens die Hälfte der
regelmäßigen Arbeitszeit betragen muss, bewilligt werden, wenn dies durch Rechtsverordnung nach
§ 16 Absatz 2 vorgesehen ist.

(2) Beamtinnen und Beamten mit Dienstbezügen kann unter den Voraussetzungen des Absatzes 1
Teilzeitbeschäftigung mit weniger als der Hälfte, mindestens aber einem Viertel der regelmäßigen Ar-
beitszeit bewilligt werden, wenn dienstliche Belange nicht entgegenstehen.

(3) Während der Elternzeit (§ 76) kann Beamtinnen und Beamten mit Dienstbezügen Teilzeitbeschäfti-
gung mit weniger als der Hälfte, mindestens aber einem Viertel der regelmäßigen Arbeitszeit bewilligt
werden, wenn dies im Interesse des Dienstherrn liegt. Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vor-
bereitungsdienst kann während der Elternzeit nach Satz 1 eine Teilzeitbeschäftigung im festgelegten
Umfang, der jedoch mindestens ein Viertel der regelmäßigen Arbeitszeit betragen muss, bewilligt wer-
den, wenn dies durch Rechtsverordnung nach § 16 Absatz 2 vorgesehen ist.

(4) Beamtinnen und Beamten mit Dienstbezügen kann auf Antrag Teilzeitbeschäftigung mit mindes-
tens der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit bis zur jeweils beantragten Dauer bewilligt werden, so-
weit dienstliche Belange nicht entgegenstehen.

(5) Die oberste Dienstbehörde kann für ihren Dienstbereich, auch für einzelne Gruppen von Beamtin-
nen und Beamten, zulassen, dass Teilzeitbeschäftigung nach Absatz 4 auf Antrag in der Weise bewil-
ligt wird, dass der Teil, um den die regelmäßige Arbeitszeit im Einzelfall ermäßigt ist, zu einem zusam-
menhängenden Zeitraum von bis zu einem Jahr zusammengefasst wird (Freistellungsjahr). Das Frei-
stellungsjahr soll am Ende des Bewilligungszeitraums in Anspruch genommen werden. Es kann auf
Antrag der Beamtin oder des Beamten bis vor den Eintritt in den Ruhestand aufgeschoben werden.
Mehrere Freistellungsjahre können zusammengefasst werden.
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(6) Treten während des Bewilligungszeitraums einer Teilzeitbeschäftigung nach Absatz 5 Umstän-
de ein, die die vorgesehene Abwicklung der Freistellung unmöglich machen, ist ein Widerruf abwei-
chend von § 49 des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes nach Maßgabe der Absätze 7 und 8 auch
mit Wirkung für die Vergangenheit zulässig. Der Widerruf darf nur mit Wirkung für den gesamten Be-
willigungszeitraum und nur in dem Umfang erfolgen, der der tatsächlichen Arbeitszeit entspricht.

(7) Die Bewilligung einer Teilzeitbeschäftigung mit Freistellungsjahr nach Absatz 5 ist zu widerrufen

1. bei Beendigung des Beamtenverhältnisses,

 

2. beim Dienstherrnwechsel,

 

3. bei Gewährung von Urlaub nach § 72 Abs. 2 Nr. 2 oder nach § 31 Abs. 2 der Arbeitszeit- und Ur-
laubsverordnung.

 

(8) Wird langfristig Urlaub nach anderen als den in Absatz 7 Nr. 3 genannten Vorschriften bewilligt, so
verlängert sich der Bewilligungszeitraum um die Dauer der Beurlaubung. Auf Antrag oder aus dienstli-
chen Gründen kann die Bewilligung widerrufen werden.

(9) Die Bewilligung von Teilzeitbeschäftigung kann aus dienstlichen Gründen von

1. einer bestimmten Dauer (Mindestbewilligungszeitraum),

 

2. einem bestimmten Umfang der Teilzeitbeschäftigung und

 

3. von einer bestimmten Festlegung der Verteilung der Arbeitszeit

 

abhängig gemacht werden.

Eine Festlegung der Verteilung der Arbeitszeit darf bei Teilzeitbeschäftigung nach Absatz 1 Nr. 1 und
Nr. 2 nicht dem Zweck der Bewilligung zuwiderlaufen. Soweit zwingende dienstliche Belange es erfor-
dern, kann nachträglich die Dauer der Teilzeitbeschäftigung beschränkt oder der Umfang der zu leis-
tenden Arbeitszeit erhöht werden. Die Bewilligung soll widerrufen werden, wenn die Gründe nach Ab-
satz 1 weggefallen sind. Ein Antrag auf Verlängerung einer Teilzeitbeschäftigung ist spätestens sechs
Monate vor Ablauf des Bewilligungszeitraums zu stellen. Die Ausübung von Nebentätigkeiten ist nach
Maßgabe der §§ 60 bis 65 zulässig.

(10) Ein Übergang zur Vollzeitbeschäftigung oder eine Änderung des Umfangs der Teilzeitbeschäfti-
gung ist auf Antrag zuzulassen, wenn der Beamtin oder dem Beamten die Fortsetzung der bewilligten
Teilzeitbeschäftigung nicht zugemutet werden kann und dienstliche Belange nicht entgegenstehen.

§ 70
Altersteilzeit

(1) Beamtinnen und Beamten mit Dienstbezügen, bei denen zum Zeitpunkt der Antragstellung die
Schwerbehinderteneigenschaft im Sinne des § 2 Abs. 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch festge-
stellt ist, kann auf Antrag, der sich auf die Zeit bis zum Beginn des Ruhestands erstrecken muss, Teil-
zeitbeschäftigung als Altersteilzeit mit 60 Prozent der bisherigen Arbeitszeit, höchstens jedoch 60 Pro-
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zent der in den letzten zwei Jahren vor Beginn der Altersteilzeit durchschnittlich geleisteten Arbeits-
zeit, bewilligt werden, wenn

1. die Beamtin oder der Beamte das 55. Lebensjahr vollendet hat,

 

2. sie oder er in den letzten fünf Jahren vor Beginn der Altersteilzeit insgesamt drei Jahre mindes-
tens teilzeitbeschäftigt war und

 

3. dienstliche Belange nicht entgegenstehen.

 

(2) Altersteilzeit kann in der Weise bewilligt werden, dass

1. während des gesamten Bewilligungszeitraums Teilzeitarbeit durchgehend im nach Absatz 1
festgesetzten Umfang geleistet wird (Teilzeitmodell) oder

 

2. während der ersten drei Fünftel des Bewilligungszeitraums die tatsächliche Arbeitszeit auf die
bisherige Arbeitszeit, höchstens die in den letzten zwei Jahren vor Beginn der Altersteilzeit
durchschnittlich zu leistende Arbeitszeit erhöht wird und diese Arbeitszeiterhöhung in den rest-
lichen zwei Fünfteln des Bewilligungszeitraums durch eine volle Freistellung vom Dienst ausge-
glichen wird (Blockmodell).

 

Altersteilzeit mit weniger als 60 Prozent der regelmäßigen Arbeitszeit kann nur bewilligt werden, wenn
vor der vollen Freistellung von der Arbeit mindestens im Umfang der bisherigen Teilzeitbeschäftigung
Dienst geleistet wird; dabei bleiben geringfügige Unterschreitungen des notwendigen Umfangs der Ar-
beitszeit außer Betracht. Bei Beantragung der Altersteilzeit im Blockmodell müssen Beamtinnen und
Beamte unwiderruflich erklären, ob sie bei Bewilligung der Altersteilzeit mit Erreichen der gesetzli-
chen Altersgrenze in den Ruhestand treten oder ob sie einen Antrag nach § 40 stellen werden.

(3) § 69 Abs. 9 Satz 6, Abs. 10 und § 75 gelten entsprechend.

§ 71
Urlaub

Die Landesregierung regelt durch Rechtsverordnung

1. Dauer, Erteilung, Widerruf, finanzielle Vergütung und Verfall des Erholungsurlaubs einschließ-
lich etwaigen Zusatzurlaubs,

 

2. Anlass, Dauer und Erteilung von Sonderurlaub und Urlaub aus sonstigen Gründen und be-
stimmt dabei, ob und inwieweit die Bezüge während eines solchen Urlaubs belassen werden
können.

 

§ 72
Urlaub von längerer Dauer ohne Dienstbezüge

(1) Beamtinnen und Beamten mit Dienstbezügen, die

1. ein Kind unter 18 Jahren oder
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2. eine nach ärztlichem Gutachten pflegebedürftige Angehörige oder einen pflegebedürftigen An-
gehörigen

 

tatsächlich betreuen oder pflegen, ist auf Antrag Urlaub ohne Dienstbezüge zu gewähren, wenn zwin-
gende dienstliche Belange nicht entgegenstehen.

(2) Beamtinnen und Beamten mit Dienstbezügen kann aus anderen Gründen auf Antrag Urlaub ohne
Dienstbezüge

1. bis zur Dauer von sechs Jahren oder

 

2. nach Vollendung des 55. Lebensjahres bis zum Beginn des Ruhestands

 

bewilligt werden, wenn dienstliche Belange nicht entgegenstehen. Zur Ausübung einer Erwerbstätig-
keit oder vergleichbaren Tätigkeit darf Urlaub nach Satz 1 nicht bewilligt werden.

(3) § 69 Abs. 9 Satz 1 Nr. 1 und Satz 5 und 6 gilt entsprechend.

(4) Die Rückkehr aus dem Urlaub ist auf Antrag zuzulassen, wenn der Beamtin oder dem Beamten die
Fortsetzung des Urlaubs nicht zugemutet werden kann und dienstliche Belange nicht entgegenstehen.
Die Bewilligung soll widerrufen werden, wenn die Gründe nach Absatz 1 weggefallen sind.

§ 73
Höchstdauer von unterhälftiger Teilzeitbeschäftigung und Urlaub

(1) Teilzeitbeschäftigung mit weniger als der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit nach § 69 Abs. 2 und
Urlaub nach § 72 Abs. 1 und 2 dürfen insgesamt die Dauer von 15 Jahren nicht überschreiten. Dabei
bleiben eine unterhälftige Teilzeitbeschäftigung während einer Elternzeit nach § 76 Nummer 2 sowie
ein Urlaub nach § 74 Absatz 4 Satz 2 unberücksichtigt. Satz 1 findet bei Urlaub nach § 72 Abs. 2 Satz 1
Nr. 2 keine Anwendung, wenn es der Beamtin oder dem Beamten nicht mehr zuzumuten ist, zur Voll-
oder Teilzeitbeschäftigung zurückzukehren.

(2) Der Bewilligungszeitraum kann bei Beamtinnen und Beamten im Schul- und Hochschuldienst bis
zum Ende des laufenden Schuljahrs, Semesters oder Trimesters ausgedehnt werden.

§ 74
Pflegezeiten

(1) Beamtinnen und Beamte dürfen ohne Genehmigung bis zu zehn Arbeitstage, davon neun Arbeits-
tage unter Belassung der Dienst- oder Anwärterbezüge, dem Dienst fernbleiben, wenn dies erforder-
lich ist, um für pflegebedürftige nahe Angehörige in einer akut aufgetretenen Pflegesituation eine be-
darfsgerechte Pflege zu organisieren oder eine pflegerische Versorgung in dieser Zeit sicherzustellen.
Das Fernbleiben vom Dienst und dessen voraussichtliche Dauer sind unverzüglich anzuzeigen. Die
Voraussetzungen für das Fernbleiben sind auf Verlangen nachzuweisen.

(2) Beamtinnen und Beamten, die

1. pflegebedürftige nahe Angehörige in häuslicher Umgebung pflegen oder
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2. minderjährige pflegebedürftige nahe Angehörige in häuslicher oder außerhäuslicher Umgebung
betreuen,

 

ist auf Verlangen Urlaub ohne Dienst- oder Anwärterbezüge oder auf Antrag Teilzeitbeschäftigung mit
mindestens einem Viertel der regelmäßigen Arbeitszeit bis zur Dauer von sechs Monaten zu bewilli-
gen; der Wechsel zwischen Pflege nach Nummer 1 und Betreuung nach Nummer 2 ist jederzeit mög-
lich. Der beantragten Verringerung und Verteilung der Arbeitszeit ist zu entsprechen, wenn dringende
dienstliche Gründe nicht entgegenstehen.

(3) Beamtinnen und Beamten mit Dienstbezügen ist für Pflege oder Betreuung nach Absatz 2 Satz 1
Nummer 1 und 2, auch im jederzeitigen Wechsel, auf Antrag Teilzeitbeschäftigung mit mindestens der
Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit bis zur Dauer von 24 Monaten zu bewilligen. Absatz 2 Satz 2 fin-
det Anwendung.

(4) Beamtinnen und Beamten ist zur Begleitung naher Angehöriger, wenn diese an einer Erkrankung
leiden, die progredient verläuft und bereits ein weit fortgeschrittenes Stadium erreicht hat, bei der ei-
ne Heilung ausgeschlossen und eine palliativ-medizinische Behandlung notwendig ist und die eine be-
grenzte Lebenserwartung von Wochen oder wenigen Monaten erwarten lässt, auf Verlangen Urlaub
ohne Dienst- oder Anwärterbezüge oder auf Antrag Teilzeitbeschäftigung mit mindestens einem Vier-
tel der regelmäßigen Arbeitszeit bis zur Dauer von drei Monaten zu bewilligen; Absatz 2 Satz 2 findet
Anwendung. Urlaub unter Belassung der Dienst- oder Anwärterbezüge soll Beamtinnen und Beamten
auf Antrag zur Beaufsichtigung, Betreuung oder Pflege ihres Kindes bewilligt werden, das an einer Er-
krankung nach Satz 1 leidet, wenn das Kind das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder be-
hindert und auf Hilfe angewiesen ist; der Urlaub kann nur von einem Elternteil beantragt werden.

(5) Urlaub und Teilzeitbeschäftigung nach Absatz 2 bis 4 Satz 1 dürfen insgesamt die Dauer von 24
Monaten je naher Angehöriger oder nahem Angehörigen nicht überschreiten; auf Antrag ist ein Wech-
sel zwischen Urlaub oder Teilzeitbeschäftigung nach Absatz 2 und Teilzeitbeschäftigung nach Ab-
satz 3 zuzulassen. Urlaub und Teilzeitbeschäftigung nach Absatz 2 bis 4 Satz 1 unterbrechen einen Ur-
laub nach § 72 oder eine Teilzeitbeschäftigung nach § 69. § 69 Absatz 9 Satz 6 findet Anwendung.

(6) Die Absätze 1, 2, 4 und 5 gelten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, für Auszubildende
in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen entsprechend.

(7) Nahe Angehörige im Sinne dieser Vorschrift sind die nahen Angehörigen nach § 7 Absatz 3 des
Pflegezeitgesetzes.

(8) Die Landesregierung regelt im Übrigen durch Rechtsverordnung die der Eigenart des öffentlichen
Dienstes entsprechende Anwendung der Vorschriften über die Freistellungen nach dem Pflegezeitge-
setz und dem Familienpflegezeitgesetz auf Beamtinnen und Beamte; dabei kann die Gewährung von
beihilfegleichen Leistungen, von heilfürsorgegleichen Leistungen und die Erstattung von Beiträgen zur
Krankenversicherung festgelegt werden.

4. Abschnitt
Fürsorge und Schutz

§ 75
Benachteiligungsverbot

(1) Teilzeitbeschäftigung darf das berufliche Fortkommen nicht beeinträchtigen; eine unterschiedliche
Behandlung von Beamtinnen und Beamten mit ermäßigter Arbeitszeit gegenüber Beamtinnen und Be-
amten mit regelmäßiger Arbeitszeit ist nur zulässig, wenn zwingende sachliche Gründe dies rechtfer-
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tigen. Satz 1 gilt für Schwangerschaft, Mutterschutz, Elternzeit, Pflegezeit, Telearbeit und Urlaub von
längerer Dauer entsprechend.

(2) Beamtinnen und Beamten dürfen wegen ihrer oder der genetischen Eigenschaften (§ 3 Nr. 4 des
Gendiagnostikgesetzes) einer genetisch verwandten Person in ihrem Dienstverhältnis nicht benachtei-
ligt werden. Dies gilt auch, wenn sich Beamtinnen oder Beamte weigern, genetische Untersuchungen
oder Analysen bei sich vornehmen zu lassen oder die Ergebnisse bereits vorgenommener genetischer
Untersuchungen oder Analysen zu offenbaren. Die §§ 15 und 22 des Allgemeinen Gleichbehandlungs-
gesetzes gelten entsprechend.

§ 76
Mutterschutz, Elternzeit

Die Landesregierung regelt durch Rechtsverordnung die der Eigenart des öffentlichen Dienstes ent-
sprechende Anwendung

1. der Vorschriften des Mutterschutzgesetzes auf Beamtinnen,

 

2. der Vorschriften des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes über die Elternzeit auf Beamtin-
nen und Beamte; dabei kann die Gewährung von beihilfegleichen Leistungen, von heilfürsorge-
gleichen Leistungen und die Erstattung von Beiträgen zur Krankenversicherung festgelegt wer-
den.

 

§ 77
Arbeitsschutz

(1) Für Beamtinnen und Beamte gelten die aufgrund von § 18 des Arbeitsschutzgesetzes erlassenen
Rechtsverordnungen entsprechend.

(2) Die Ministerien können im Rahmen ihrer Geschäftsbereiche im Einvernehmen mit dem Wirt-
schaftsministerium durch Rechtsverordnung bestimmen, dass für bestimmte Tätigkeiten im öffentli-
chen Dienst Vorschriften des Arbeitsschutzgesetzes oder der aufgrund von § 18 des Arbeitsschutzge-
setzes erlassenen Rechtsverordnungen ganz oder zum Teil nicht anzuwenden sind, soweit öffentliche
Belange dies zwingend erfordern, insbesondere zur Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung der öf-
fentlichen Sicherheit. In den Rechtsverordnungen ist gleichzeitig festzulegen, wie die Sicherheit und
der Gesundheitsschutz bei der Arbeit unter Berücksichtigung der Ziele des Arbeitsschutzgesetzes auf
andere Weise gewährleistet werden.

(3) Die Landesregierung regelt durch Rechtsverordnung die der Eigenart des öffentlichen Dienstes
entsprechende Anwendung der Vorschriften des Jugendarbeitsschutzgesetzes auf Beamtinnen und
Beamte, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

§ 78
Beihilfe

(1) Den Beamtinnen und Beamten, Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamten, früheren Beam-
tinnen und Beamten, Witwen, Witwern, hinterbliebenen Lebenspartnerinnen und Lebenspartnern nach
dem Lebenspartnerschaftsgesetz und Waisen wird zu Aufwendungen in Geburts-, Krankheits-, Pflege-
und Todesfällen sowie zur Gesundheitsvorsorge Beihilfe gewährt, solange ihnen laufende Besoldungs-
oder Versorgungsbezüge zustehen.
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(1a) Für Aufwendungen in Krankheits- und Pflegefällen sowie zur Gesundheitsvorsorge, die für die
Ehegattin oder den Ehegatten, die Lebenspartnerin oder den Lebenspartner nach dem Lebenspart-
nerschaftsgesetz der beihilfeberechtigten Person entstanden sind, wird keine Beihilfe gewährt, wenn
der Gesamtbetrag der Einkünfte im Sinne des § 2 Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes der Ehe-
gattin oder des Ehegatten, der Lebenspartnerin oder des Lebenspartners nach dem Lebenspartner-
schaftsgesetz in beiden Kalenderjahren vor der Stellung des Beihilfeantrags jeweils 20 000 Euro über-
schritten hat. Bei der Ermittlung des Gesamtbetrags der Einkünfte ist bei einem Bezug von Leibren-
ten und anderen Leistungen im Sinne des § 22 Nummer 1 Satz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa
und bb des Einkommensteuergesetzes der Jahresbetrag der Rente maßgeblich; die Regelungen des
Besteuerungsanteils im Sinne des § 22 Nummer 1 Satz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa Satz 3
des Einkommensteuergesetzes sowie des Ertragsanteils im Sinne des § 22 Nummer 1 Satz 3 Buch-
stabe a Doppelbuchstabe bb Satz 3 des Einkommensteuergesetzes finden keine Anwendung. Bei der
Ermittlung, ob die Einkünftegrenze von 20 000 Euro überschritten ist, sind ausländische Einkünfte,
für die die Ehegattin oder der Ehegatte, die Lebenspartnerin oder der Lebenspartner nach dem Le-
benspartnerschaftsgesetz zu einer der deutschen Einkommensteuer entsprechenden Steuer heran-
gezogen wird, zu berücksichtigen. Satz 2 gilt bei ausländischen Einkünften im Sinne des Satzes 3 ent-
sprechend. Satz 2 und 4 gilt nicht für Leibrenten und andere Leistungen im Sinne des § 22 Nummer 1
Satz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa und bb des Einkommensteuergesetzes, deren erstmaliger
Beginn vor dem 1. Januar 2021 liegt. Bei Anlegung eines strengen Maßstabs kann in besonderen Här-
tefällen mit Zustimmung der für die Beihilfegewährung zuständigen obersten Dienstbehörde und im
Einvernehmen mit dem Finanzministerium ausnahmsweise abweichend von Satz 1 Beihilfe gewährt
werden. Ein besonderer Härtefall im Sinne von Satz 6 liegt insbesondere vor, wenn der Ehegattin oder
dem Ehegatten, der Lebenspartnerin oder dem Lebenspartner nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz
für beihilfefähige Aufwendungen trotz ausreichender und rechtzeitiger Versicherung wegen angebo-
rener Leiden oder bestimmter Krankheiten auf Grund eines individuellen Ausschlusses keine Versiche-
rungsleistungen gewährt werden oder Regelleistungen auf Dauer eingestellt worden sind.

(2) Das Nähere regelt das Finanzministerium im Einvernehmen mit dem Innenministerium durch
Rechtsverordnung. Dabei ist insbesondere zu bestimmen,

1. welche Personen beihilfeberechtigt und welche Personen berücksichtigungsfähig sind;

 

2. welche Aufwendungen beihilfefähig sind; kleinere gesetzliche Kostenanteile sowie Kosten des
Besuchs vorschulischer oder schulischer Einrichtungen und von berufsfördernden Maßnahmen
dürfen nicht einbezogen werden;

 

3. unter welchen Voraussetzungen Beihilfe zu gewähren ist oder gewährt werden kann sowie das
Verfahren; dabei sind Beihilfen zu Wahlleistungen in Krankenhäusern gegen Einbehalt eines
monatlichen Betrags von 22 Euro von den Bezügen vorzusehen;

 

4. wie die Beihilfe nach Maßgabe des Absatzes 3 zu bemessen ist,

 

5. wie übergangsweise die Gemeinden und Gemeindeverbände sowie die sonstigen der Aufsicht
des Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts
die zu leistende Beihilfe über eine Versicherung gewähren können.
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Die Beihilfe soll grundsätzlich zusammen mit Leistungen Dritter und anderen Ansprüchen die tatsäch-
lich entstandenen Aufwendungen nicht übersteigen; sie soll die notwendigen und angemessenen Auf-
wendungen unter Berücksichtigung der Eigenvorsorge und zumutbarer Selbstbehalte decken.

(3) Die zumutbare Eigenvorsorge bemisst sich nach einem Prozentsatz der beihilfefähigen Aufwen-
dungen. In der Regel beträgt die zumutbare Eigenvorsorge für Aufwendungen, die entstanden sind für

1. beihilfeberechtigte Personen sowie für entpflichtete Hochschullehre-
rinnen und -lehrer

 

50 Prozent,

2. Empfängerinnen und Empfänger von Versorgungsbezügen, die
als solche beihilfeberechtigt sind, sowie berücksichtigungsfähige
Ehegattinnen und Ehegatten oder berücksichtigungsfähige Leben-
spartnerinnen und Lebenspartner nach dem Lebenspartnerschafts-
gesetz

 

30 Prozent,

3. berücksichtigungsfähige Kinder sowie Vollwaisen

 

20 Prozent,

4. freiwillig versicherte Personen in der gesetzlichen Krankenversi-
cherung

 

die Leistungen die im
Umfang nach dem
Fünften Buch Sozial-
gesetzbuch geleis-
tet-wurden,

soweit nicht pauschale Beihilfen vorgesehen werden. Sind zwei oder mehr Kinder berücksichtigungs-
fähig, beträgt die zumutbare Eigenvorsorge für beihilfeberechtigte Personen nach Satz 2 Nummer 1
30 Prozent; sie erhöht sich bei Wegfall von Kindern nicht, wenn drei oder mehr Kinder berücksichti-
gungsfähig waren. Satz 2 Nummer 2 gilt auch für entpflichtete Hochschullehrerinnen und Hochschul-
lehrer, bei denen aufgrund einer weiteren, nachrangigen Beihilfeberechtigung die zumutbare Eigen-
vorsorge 30 Prozent betragen würde. Maßgebend für die Höhe der zumutbaren Eigenvorsorge ist der
Zeitpunkt des Entstehens der Aufwendungen. In der Rechtsverordnung nach Absatz 2 können darüber
hinaus Abweichungen von der vorgenannten Höhe der zumutbaren Eigenvorsorge sowie zu einzelnen
Aufwendungen, Selbstbehalte und Höchstbeträge geregelt oder einzelne Aufwendungen von der Bei-
hilfefähigkeit ausgeschlossen werden. In diesen Fällen erhöht sich die zumutbare Eigenvorsorge ent-
sprechend.

(4) Die Beihilfestellen können zur Beurteilung der Notwendigkeit weiterer Ermittlungen und Prüfun-
gen für die gesetzmäßige Festsetzung von Beihilfen bei der Bearbeitung von Anträgen automations-
gestützte Systeme einsetzen. Dabei soll auch der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit der Verwaltung
berücksichtigt werden. Der Einsatz automationsgestützter Systeme soll zielgerichtet auf bestimmte
Sachverhalte hin erfolgen. Dabei muss gewährleistet sein, dass Fälle zufällig oder gezielt zur manu-
ellen Prüfung durch Prüfungsinstanzen ausgewählt werden können. Außerdem muss gewährleistet
sein, dass einzelne Fälle gezielt für eine Prüfung durch Amtsträger ausgewählt werden können. Die
Einzelheiten zum Einsatz automationsgestützter Systeme legt das Finanzministerium fest; diese dür-
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fen nicht veröffentlicht werden, soweit dies die Gleichmäßigkeit und Gesetzmäßigkeit der Festsetzung
von Beihilfen gefährden könnte.

§ 78a
Pauschale Beihilfe

(1) An Stelle einer Beihilfe nach § 78 wird eine pauschale Beihilfe nach den folgenden Absätzen ge-
währt. Die beihilfeberechtigte Person verzichtet mit der Inanspruchnahme der pauschalen Beihilfe un-
widerruflich auf eine Beihilfe nach § 78, welche sie für sich und ihre berücksichtigungsfähigen Ange-
hörigen erhalten würde. Ausgenommen von dem Verzicht ist die Gewährung einer Beihilfe zu Aufwen-
dungen für die Pflege und im Todesfall. Im Falle des Todes der beihilfeberechtigten Person, welche
mit der Inanspruchnahme der pauschalen Beihilfe unwiderruflich auf eine Beihilfe nach § 78 verzichtet
hat, haben auch die Hinterbliebenen ausschließlich einen Anspruch auf eine pauschale Beihilfe nach
den folgenden Absätzen, soweit diese Hinterbliebenen nicht in einer gesetzlichen Krankenversiche-
rung Pflichtmitglied sind.

(2) Die pauschale Beihilfe wird zu einer freiwilligen gesetzlichen oder einer privaten Krankheitskos-
tenvollversicherung gewährt. Bei einer privaten Krankheitskostenvollversicherung ist Voraussetzung,
dass das Versicherungsunternehmen die Versicherung nach § 257 Absatz 2a Satz 1 des Fünften Bu-
ches Sozialgesetzbuch betreibt. Die pauschale Beihilfe kann auch zu einer ausländischen Krankheits-
kostenvollversicherung gewährt werden, wenn deren Vertragsleistungen in Art, Umfang und Höhe mit
den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung vergleichbar sind.

(3) Anspruchsberechtigt sind beihilfeberechtigte Personen nach § 78. Der Anspruch auf die pauschale
Beihilfe besteht ab dem ersten Tag des Fristbeginns nach Absatz 4, jedoch frühestens ab Beginn der
Krankheitskostenvollversicherung.

(4) Die Gewährung einer pauschalen Beihilfe erfolgt nur auf Antrag mit dem von der Beihilfestelle vor-
gegebenen Formblatt. Der Antrag ist unmittelbar bei der Beihilfestelle innerhalb einer Ausschlussfrist
von fünf Monaten zu stellen. Die Frist beginnt

1. für die am 1. Januar 2023 vorhandenen beihilfeberechtigten Personen nach § 78 am 1. Januar
2023,

 

2. für die am 1. Januar 2023 ohne Beihilfeberechtigung beurlaubten Beamtinnen und Beamten mit
dem Wiederaufleben der Beihilfeberechtigung nach § 78,

 

3. für die heilfürsorgeberechtigten Beamtinnen und Beamten nach § 79 mit Wegfall des An-
spruchs auf Heilfürsorge,

 

4. im Übrigen mit dem Tag der Entstehung einer neuen Beihilfeberechtigung nach § 78 infolge
a) der Begründung oder Umwandlung des Beamtenverhältnisses mit Ausnahme der Fälle

des § 8,

 

b) der Entstehung des Anspruchs auf Witwengeld, Witwergeld oder Waisengeld nach dem
Satz für Vollwaisen, sofern nicht bereits ein eigener Beihilfeanspruch nach § 78 besteht
und wenn die Versorgungsurheberin oder der Versorgungsurheber keinen Antrag auf Ge-
währung einer pauschalen Beihilfe innerhalb der Ausschlussfrist gestellt hat, oder
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c) der Abordnung oder Versetzung von einem anderen Dienstherrn zu einem Dienstherrn
im Geltungsbereich dieses Gesetzes.

 

 

(5) Dem Antrag nach Absatz 4 ist der Nachweis einer abgeschlossenen Krankheitskostenvollversiche-
rung für die beihilfeberechtigte Person und ihre nach § 78 berücksichtigungsfähigen Angehörigen in
der freiwilligen gesetzlichen Krankenversicherung oder in der privaten Krankenversicherung beizufü-
gen. Kann der Nachweis bei Antragstellung nicht erbracht werden, so ist er spätestens innerhalb von
zwei Monaten nach Ablauf der in Absatz 4 Satz 2 genannten Ausschlussfrist nachzureichen. Wird der
Nachweis innerhalb dieser Frist nicht erbracht, so ist der Antrag abzulehnen.

(6) Die Höhe der pauschalen Beihilfe beträgt bei freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung
versicherten Anspruchsberechtigten die Hälfte des nachgewiesenen Krankenversicherungsbeitrags
der freiwilligen gesetzlichen Versicherung der anspruchsberechtigten Person. Krankenversicherungs-
beiträge der berücksichtigungsfähigen Angehörigen nach § 78 sind damit abgegolten.

(7) Die Höhe der pauschalen Beihilfe beträgt bei in der privaten Krankheitskostenvollversicherung ver-
sicherten Anspruchsberechtigten höchstens die Hälfte des Beitrags einer im Basistarif nach § 152 Ab-
satz 3 des Gesetzes über die Beaufsichtigung der Versicherungsunternehmen versicherten Person.
Sofern die Hälfte des nachgewiesenen Beitrags der anspruchsberechtigten Person zur Krankheitskos-
tenvollversicherung geringer als der Höchstbetrag der pauschalen Beihilfe nach Satz 1 ist, kann dieser
bis zum Erreichen des Höchstbetrags der pauschalen Beihilfe mit Beiträgen der privaten Krankheits-
kostenvollversicherung der berücksichtigungsfähigen Angehörigen nach § 78 ohne Anwendung seines
Absatzes 1a aufgestockt werden.

(8) Beim Zusammentreffen mehrerer Beihilfeberechtigungen sind die Konkurrenzregelungen für die
Gewährung einer Beihilfe nach § 78 entsprechend anzuwenden.

(9) Änderungen der Höhe des Krankenversicherungsbeitrags und Änderungen der persönlichen Ver-
hältnisse, die sich auf den Anspruch sowie die Höhe der pauschalen Beihilfe auswirken können, sind
unmittelbar und unverzüglich der Beihilfestelle in Textform oder, sofern die Beihilfestelle hierfür einen
Zugang eröffnet hat, elektronisch mitzuteilen. Änderungen der Höhe der Krankenversicherungsbeiträ-
ge werden, soweit möglich, mit zukünftigen Zahlungen der pauschalen Beihilfe verrechnet.

(10) Auf die pauschale Beihilfe anzurechnen sind

1. Beiträge eines anderen Arbeitgebers oder eines Sozialleistungsträgers zur Krankenversiche-
rung,

 

2. ein Zuschuss zum Beitrag zur Krankenversicherung aufgrund von Rechtsvorschriften oder eines
Beschäftigungsverhältnisses sowie

 

3. Beitragsrückerstattungen der Versicherung im Verhältnis der gewährten pauschalen Beihilfe zu
den Krankenversicherungsbeiträgen.

 

Erstattungen nach § 47 der Arbeitszeit- und Urlaubsverordnung sind nicht anzurechnen. Die in Satz 1
genannten Zahlungen sind unmittelbar und unverzüglich in Textform oder, sofern die Beihilfestelle
hierfür einen Zugang eröffnet hat, elektronisch mitzuteilen. Die Anrechnung erfolgt, soweit möglich,
mittels Verrechnung mit zukünftigen Zahlungen der pauschalen Beihilfe.
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(11) Die pauschale Beihilfe soll grundsätzlich durch die Beihilfestelle auf das Bezügekonto überwiesen
werden, eine Barauszahlung ist nicht möglich.

(12) In besonderen Härtefällen kann zu einzelnen Leistungen eine Beihilfe nach § 78 gewährt werden.
Dafür müssen folgende Voraussetzungen vorliegen:

1. es handelt sich um Aufwendungen, die grundsätzlich nach § 78 beihilfefähig wären und die ent-
sprechenden Voraussetzungen für die Gewährung einer Beihilfe erfüllen,

 

2. es ist von der abgeschlossenen Krankheitskostenvollversicherung keine und auch keine anteili-
ge Leistung zu erlangen,

 

3. eine Leistung durch die Krankheitskostenvollversicherung wurde form- und fristgerecht bean-
tragt,

 

4. die Aufwendungen hätten auch nicht durch den Abschluss einer zumutbaren Zusatzversiche-
rung versichert werden können und

 

5. die fraglichen Aufwendungen waren unbedingt notwendig und übersteigen 10 Prozent des lau-
fenden Bruttomonatsbezugs, mindestens aber 360 Euro.

 

Ein besonderer Härtefall liegt nicht allein schon deshalb vor, weil die Leistung nicht vom Leistungska-
talog der Krankheitskostenvollversicherung umfasst ist. Über das Vorliegen einer besonderen Härte
entscheidet die Beihilfestelle mit Zustimmung der obersten Dienstbehörde und nur im Einvernehmen
mit dem Finanzministerium.

§ 79
Heilfürsorge

(1) Die Beamtinnen und Beamten des Polizeivollzugsdienstes, auch wenn sie in Planstellen des Lan-
desamts für Verfassungsschutz eingewiesen sind, des Einsatzdienstes der Feuerwehr und des techni-
schen Dienstes der Landesfeuerwehrschule erhalten Heilfürsorge, solange sie Anspruch auf laufende
Dienst- oder Anwärterbezüge haben und nicht Anspruch auf vergleichbare Leistungen eines anderen
Dienstherrn oder eines Dritten oder auf truppenärztliche Versorgung besteht.

(1a) Heilfürsorge erhalten unter den in Absatz 1 genannten Voraussetzungen auch die Beamtinnen
und Beamten des mittleren und gehobenen Vollzugsdienstes im Justizvollzug, des mittleren und ge-
hobenen Werkdienstes im Justizvollzug und des mittleren und gehobenen Abschiebungshaftvollzugs-
dienstes, sofern sie vor der Begründung des Beamtenverhältnisses auf Widerruf oder auf Probe, ei-
nem horizontalen Wechsel in eine dieser Laufbahnen nach § 21 oder der Übernahme von einem ande-
ren Dienstherrn nach § 23 schriftlich erklärt haben, dass sie Heilfürsorge in Anspruch nehmen werden.
Die Erklärung ist gegenüber der zuständigen Ernennungsbehörde abzugeben. Sie kann nicht widerru-
fen werden.

(2) Die Leistungen der Heilfürsorge sind grundsätzlich als Sach- und Dienstleistungen in dem aus ge-
sundheitlichen Gründen notwendigen angemessenen Umfang in der Regel unter Beachtung der Wirt-
schaftlichkeitsgrundsätze zu gewähren, die in der gesetzlichen Krankenversicherung nach dem Fünf-
ten Buch Sozialgesetzbuch für die Behandlungs- und Verordnungsweise gelten. Heilmaßnahmen, die
aufgrund des Bundesversorgungsgesetzes zustehen oder für die ein Träger der gesetzlichen Unfall-
versicherung leistungspflichtig ist, und Behandlungen zu ausschließlich kosmetischen Zwecken sind
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von Leistungen der Heilfürsorge ausgenommen. Besteht ein Anspruch auf Dienstunfallfürsorge, gelten
für das Heilverfahren die Heilfürsorgevorschriften. Weitergehende Leistungen nach den Vorschriften
über die Dienstunfallfürsorge werden als Heilfürsorgeleistungen mit gewährt.

(3) Die Heilfürsorge kann ganz oder teilweise versagt werden, wenn eine die Behandlung betreffen-
de Anordnung ohne gesetzlichen oder sonstigen wichtigen Grund nicht befolgt und dadurch der Be-
handlungserfolg beeinträchtigt wird. Die Leistungen der Heilfürsorge dürfen zusammen mit anderen
aus demselben Anlass zustehenden Leistungen, insbesondere aus Krankheitskostenversicherungen,
die Gesamtaufwendungen nicht übersteigen. Leistungen aus Krankentagegeld- und Krankenhaustage-
geldversicherungen bleiben unberücksichtigt.

(4) Beamtinnen und Beamten des Einsatzdienstes der Feuerwehr kann anstelle der Heilfürsorge zu
den Aufwendungen in Krankheitsfällen Beihilfe nach den beihilferechtlichen Vorschriften des Landes
und ein Zuschuss zu den Beiträgen an eine Krankheitskostenversicherung gewährt werden; daneben
können zur Erhaltung der Gesundheit Vorsorgekuren nach den Heilfürsorgevorschriften bewilligt wer-
den.

(5) Die Kosten der Heilfürsorge oder der Leistungen nach Absatz 4 trägt der Dienstherr.

(6) Die näheren Einzelheiten der Heilfürsorge regelt das Innenministerium im Einvernehmen mit dem
Finanzministerium und dem Justizministerium durch Rechtsverordnung. Dabei sind insbesondere zu
bestimmen: Art und Umfang der ambulanten ärztlichen und zahnärztlichen Behandlung, der Kranken-
hausbehandlung, der Krankenpflege, der Familien- und Haushaltshilfe, der Versorgung mit Arznei-,
Verband- und Heilmitteln sowie Hilfsmitteln und Körperersatzstücken, Leistungen zur medizinischen
Rehabilitation, vorbeugenden ärztlichen Maßnahmen, Fahr- und Transportkosten und der Leistungen
für Kosten, die außerhalb des Landes angefallen sind. Hierbei können in der gesetzlichen Kranken-
versicherung nach dem Fünften Buch Sozialgesetzbuch bestehende gesetzliche Leistungsausschlüs-
se oder -begrenzungen, die Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses nach § 92 Abs. 1 des
Fünften Buches Sozialgesetzbuch und bei Wahlleistungen im Krankenhaus die Regelungen der beihil-
ferechtlichen Vorschriften des Landes einschließlich des Einbehalts nach § 78 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 für
entsprechend anwendbar erklärt sowie insbesondere beim Zahnersatz, bei Arznei- und Verbandmit-
teln, bei Hilfsmitteln und bei Sehhilfen Fest- und Höchstbeträge festgesetzt werden. Ferner sind die
Genehmigungspflichten, das Verfahren und die Zuständigkeiten zu bestimmen. Hierbei können in der
gesetzlichen Krankenversicherung nach dem Fünften Buch Sozialgesetzbuch bestehende gesetzliche
Regelungen über die Krankenversicherungskarte und die elektronische Gesundheitskarte für entspre-
chend anwendbar erklärt werden.

(7) Beamtinnen und Beamten des Polizeivollzugsdienstes, auch wenn sie in Planstellen des Landes-
amts für Verfassungsschutz eingewiesen sind, die am Tag des Inkrafttretens dieses Gesetzes anstel-
le der Heilfürsorge einen Zuschuss zu den Beiträgen an eine Krankheitskostenversicherung erhalten,
wird dieser Zuschuss weitergewährt, solange ihnen Dienstbezüge zustehen. In der Rechtsverordnung
nach Absatz 6 kann bestimmt werden, dass diesen Beamtinnen und Beamten neben dem Zuschuss
auch Schutzimpfungen und polizeiärztliche Betreuung gewährt sowie Vorsorgekuren bewilligt werden
können.

§ 80
Ersatz von Sachschaden

(1) Sind durch plötzliche äußere Einwirkung in Ausübung oder infolge des Dienstes Kleidungsstücke
oder sonstige Gegenstände, die Beamtinnen oder Beamte mit sich geführt haben, beschädigt oder
zerstört worden oder abhanden gekommen, ohne dass ein Körperschaden entstanden ist, kann den
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Beamtinnen und Beamten dafür Ersatz geleistet werden. § 45 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 Satz 1 und 2
LBeamtVGBW gilt entsprechend.

(2) Ersatz kann auch geleistet werden, wenn ein während einer Dienstreise oder eines Dienstganges
abgestelltes, aus triftigem Grund benutztes Kraftfahrzeug durch plötzliche äußere Einwirkung beschä-
digt oder zerstört worden oder abhanden gekommen ist und sich der Grund zum Verlassen des Kraft-
fahrzeuges aus der Ausübung des Dienstes ergeben hat. Satz 1 gilt entsprechend, wenn das Kraft-
fahrzeug für den Weg nach und von der Dienststelle benutzt wurde und dessen Benutzung wegen der
Durchführung einer Dienstreise oder eines Dienstganges mit diesem Kraftfahrzeug am selben Tag er-
forderlich gewesen ist.

(3) Ersatz wird nur geleistet, soweit Ersatzansprüche gegen Dritte nicht bestehen oder nicht verwirk-
licht werden können. Ersatz wird nicht geleistet, wenn die Beamtin oder der Beamte

1. den Schaden vorsätzlich herbeigeführt hat oder

 

2. das Schadensereignis nicht innerhalb einer Ausschlussfrist von drei Monaten, im Fall des Absat-
zes 2 von einem Monat nach seinem Eintritt beim Dienstvorgesetzten oder bei der für die Fest-
setzung der Ersatzleistung zuständigen Stelle gemeldet hat.

 

(4) Die zur Durchführung erforderliche Verwaltungsvorschrift erlässt das Finanzministerium.

§ 80a
Erfüllungsübernahme von

Schmerzensgeldansprüchen gegen Dritte

(1) Hat eine Beamtin oder ein Beamter wegen eines tätlichen rechtswidrigen Angriffs, den sie oder er
in Ausübung des Dienstes oder außerhalb des Dienstes wegen der Eigenschaft als Beamtin oder Be-
amter erleidet, einen Vollstreckungstitel über einen Anspruch auf Schmerzensgeld gegen einen Drit-
ten erlangt, kann der Dienstherr auf Antrag die Erfüllung des titulierten Anspruchs bis zur Höhe des
festgestellten Schmerzensgeldbetrags übernehmen.

(2) Der Dienstherr kann die Erfüllungsübernahme verweigern, wenn aufgrund desselben Sachverhalts
eine einmalige Unfallentschädigung nach § 59 LBeamtVGBW oder ein Unfallausgleich nach § 50 LBe-
amtVGBW gezahlt wird.

(3) Die Erfüllung durch den Dienstherrn erfolgt Zug um Zug gegen Vorlage einer öffentlich beglaubig-
ten Abtretungserklärung über den titulierten Anspruch in der Höhe, in der die Erfüllung vom Dienst-
herrn übernommen wird. Der Übergang des Anspruchs kann nicht zum Nachteil der oder des Geschä-
digten geltend gemacht werden.

(4) Der Antrag kann innerhalb einer Ausschlussfrist von zwei Jahren nach Eintritt der Rechtskraft oder
der Unwiderruflichkeit des Vollstreckungstitels nach Absatz 1 Satz 1 schriftlich oder elektronisch ge-
stellt werden. Die Entscheidung über die Erfüllungsübernahme und die Durchsetzung des übergegan-
genen Anspruchs obliegen der nach § 62 Absatz 3 Satz 2 LBeamtVGBW zuständigen Behörde. Für Ver-
sorgungsberechtigte des Landes ist die für die Zahlung der Versorgungsbezüge bestimmte Behörde
zuständig.

§ 81
Übergang des Schadenersatzanspruchs
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(1) Werden Beamtinnen und Beamte oder Versorgungsberechtigte oder eine oder einer ihrer Ange-
hörigen körperlich verletzt oder getötet, so geht ein gesetzlicher Schadenersatzanspruch, der die-
sen Personen infolge der Körperverletzung oder der Tötung gegen einen Dritten zusteht, insoweit auf
den Dienstherrn über, als dieser während einer auf der Körperverletzung beruhenden Aufhebung der
Dienstfähigkeit oder infolge der Körperverletzung oder der Tötung zur Gewährung von Leistungen ver-
pflichtet ist. Satz 1 gilt sinngemäß auch für gesetzliche Schadenersatzansprüche wegen der Beschä-
digung, Zerstörung oder Wegnahme von Heilmitteln, Hilfsmitteln oder Körperersatzstücken sowie für
Erstattungsansprüche. Ist eine Versorgungskasse zur Gewährung der Versorgung oder einer anderen
Leistung verpflichtet, so geht der Anspruch auf sie über. Der Übergang des Anspruchs kann nicht zum
Nachteil der Verletzten oder Hinterbliebenen geltend gemacht werden.

(2) Absatz 1 gilt für die Anspruchinhaberinnen und Anspruchinhaber auf Altersgeld nach dem Landes-
beamtenversorgungsgesetz Baden-Württemberg und deren Hinterbliebene entsprechend.

§ 82
Dienstjubiläum

(1) Beamtinnen und Beamten ist anlässlich des 25-, 40- und 50-jährigen Dienstjubiläums eine Jubilä-
umsgabe zu zahlen. Die Jubiläumsgabe beträgt bei einer Dienstzeit

1. von 25 Jahren 300 Euro,

2. von 40 Jahren 400 Euro,

3. von 50 Jahren 500 Euro.

(2) Als Dienstzeit im Sinne des Absatzes 1 gelten die Zeiten

1. einer hauptberuflichen Tätigkeit im Dienst eines öffentlich-rechtlichen Dienstherrn im Sinne von
§ 33 Abs. 1 LBesGBW,

 

2. eines nicht berufsmäßigen Wehrdienstes, eines dem nicht berufsmäßigen Wehrdienst gleich-
stehenden Grenzschutz- oder Zivildienstes sowie einer Tätigkeit als Entwicklungshelfer, soweit
diese vom Wehr- oder Zivildienst befreit,

 

3. einer Kinderbetreuung bis zu drei Jahren für jedes Kind, soweit sie nach Aufnahme einer haupt-
beruflichen Tätigkeit im Dienst eines öffentlich-rechtlichen Dienstherrn im Sinne von § 33
Abs. 1 LBesGBW verbracht worden sind.

 

Zeiten nach § 34 LBesGBW gelten nicht als Dienstzeit im Sinne von Satz 1.

(3) Für die am 17. Oktober 1996 vorhandenen Beamtinnen und Beamten bleibt die nach der Jubilä-
umsgabenverordnung vom 16. Januar 1995 (GBl. S. 57) oder entsprechenden früheren Regelungen
zuletzt festgesetzte Jubiläumsdienstzeit weiterhin unverändert maßgebend; nach dem 31. Dezember
2000 werden nur noch Zeiten im Sinne von Absatz 2 oder entsprechenden früheren Regelungen be-
rücksichtigt.
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(4) Treten Beamtinnen und Beamte wegen Erreichens der Altersgrenze oder wegen Dienstunfähigkeit
in den Ruhestand, gilt die für ein Jubiläum erforderliche Dienstzeit auch dann als erfüllt, wenn sie um
höchstens 182 Tage unterschritten wird.

(5) Das Nähere regelt die Landesregierung durch Rechtsverordnung.

5. Abschnitt
Personalaktendaten

§ 83
Verarbeitung

(1) Der Dienstherr darf Personalaktendaten verarbeiten, soweit dies zur Begründung, Durchführung,
Beendigung oder Abwicklung des Dienstverhältnisses oder zur Durchführung innerdienstlich planeri-
scher, organisatorischer, personeller, sozialer oder haushalts- und kostenrechnerischer Maßnahmen,
insbesondere auch zu Zwecken der Personalplanung oder des Personaleinsatzes erforderlich ist oder
eine Rechtsvorschrift oder Dienstvereinbarung dies erlaubt. Die Vorschriften des Landesdatenschutz-
gesetzes (LDSG) zur Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten sowie zur Sicher-
stellung des Datenschutzes (§ 3 LDSG) finden entsprechende Anwendung.

(2) Personalaktendaten über Beihilfe dürfen für andere als für Beihilfezwecke nur verarbeitet werden,
wenn die Voraussetzungen nach § 85 Absatz 2 oder 3 vorliegen. Satz 1 gilt entsprechend für die Ver-
arbeitung von Personalaktendaten über Heilfürsorge und Heilverfahren.

(3) Über medizinische oder psychologische Untersuchungen und Tests dürfen im Rahmen der Perso-
nalverwaltung nur die Ergebnisse verarbeitet werden, soweit sie die Eignung betreffen und ihre Spei-
cherung, Veränderung oder Verwendung dem Schutz der Beamtin oder des Beamten dient. Sonstige
Untersuchungsdaten dürfen nur verarbeitet werden, soweit deren Kenntnis zur Entscheidung für die
konkrete Maßnahme, zu deren Zweck die Untersuchung durchgeführt worden ist, erforderlich ist.

(4) Absatz 1 gilt für die nach §§ 77 und 96 Landesbeamtenversorgungsgesetz Baden-Württemberg zu-
ständigen Stellen entsprechend.

§ 84
Vollständig automatisierte Entscheidungen

Eine beamtenrechtliche Entscheidung darf nur dann auf einer ausschließlich automatisierten Verarbei-
tung von personenbezogenen Daten beruhen, wenn weder ein Ermessen noch ein Beurteilungsspiel-
raum besteht.

§ 85
Übermittlung

(1) Soweit es zur Erfüllung der Aufgaben der personalverwaltenden Stellen oder der Stellen, an die die
Daten übermittelt werden, erforderlich ist, ist die Übermittlung von Personalaktendaten zulässig an:

1. die oberste Dienstbehörde für Zwecke der Personalverwaltung oder der Personalwirtschaft,

 

2. eine im Rahmen der Dienstaufsicht weisungsbefugte Behörde zum Zwecke der Personalverwal-
tung oder der Personalwirtschaft,
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3. Behörden oder Stellen desselben Geschäftsbereichs zur Vorbereitung oder Durchführung einer
Personalentscheidung,

 

4. Behörden oder Stellen eines anderen Geschäftsbereichs desselben Dienstherrn zur Mitwirkung
an einer Personalentscheidung,

 

5. einen anderen Dienstherrn zur Vorbereitung personeller Maßnahmen, die nicht der Zustim-
mung der Beamtin oder des Beamten bedürfen,

 

6. die personalverwaltende Stelle eines anderen Dienstherrn, auf die Aufgaben der Personalver-
waltung übertragen worden sind,

 

7. Ärztinnen oder Ärzte zur Erstellung eines ärztlichen Gutachtens sowie Psychologinnen oder Psy-
chologen zur Erstellung eines psychologischen Gutachtens im Auftrag der personalverwalten-
den Stelle,

 

8. die zuständigen Behörden zur Entscheidung über die Verleihung von staatlichen Orden und Eh-
renzeichen oder von sonstigen Ehrungen,

 

9. die zur Erteilung einer Versorgungsauskunft und zur Festsetzung der Versorgungsbezüge nach
§ 77 LBeamtVGBW und zur Erteilung einer Auskunft über die Höhe des Altersgeldes nach § 96
LBeamtVGBW zuständigen Stellen, soweit diese sich schriftlich oder elektronisch verpflichten,
die übermittelten Daten nicht an Dritte zu übermitteln und die Daten nur für den Zweck, zu
dem sie übermittelt worden sind zu speichern, zu verändern oder zu verwenden,

 

10. sonstige Dritte zur Abwehr einer erheblichen Beeinträchtigung des Gemeinwohls oder zum
Schutz rechtlicher, höherrangiger Interessen des Dritten, wobei die übermittelnde Stelle die be-
troffene Beamtin oder den Beamten über die Übermittlung, insbesondere über die übermittel-
ten Daten, den Dritten und den Zweck der Übermittlung zu informieren hat,

 

10a. die zuständigen Behörden zur Erfüllung von Mitteilungspflichten im Rahmen der europäischen
Verwaltungszusammenarbeit nach den §§ 8a bis 8e des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes,

 

11. die bezügezahlende Stelle zur Erfüllung ihrer Aufgaben.

 

(2) Personalaktendaten über Beihilfe dürfen für andere als Beihilfezwecke nur übermittelt werden,
wenn

1. die beihilfeberechtigte Beamtin oder der beihilfeberechtigte Beamte und die bei der Beihilfege-
währung berücksichtigten Angehörigen im Einzelfall einwilligen,

 

2. die Einleitung oder Durchführung eines im Zusammenhang mit einem Beihilfeantrag stehenden
behördlichen oder gerichtlichen Verfahrens dies erfordert,

 

3. dies zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Gemeinwohl, einer sonst unmittelbar drohenden
Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder einer schwerwiegenden Beeinträchtigung der Rechte
einer anderen Person erforderlich ist.
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Satz 1 gilt entsprechend für die Übermittlung von Personalaktendaten über Heilfürsorge und Heilver-
fahren.

(3) Personalaktendaten über Beihilfe dürfen auch ohne Einwilligung der betroffenen Personen an eine
andere Behörde oder Stelle übermittelt werden, wenn sie für die Festsetzung und Berechnung der Be-
soldung oder Versorgung oder für die Prüfung der Kindergeldberechtigung erforderlich sind. Dies gilt
auch für Personalaktendaten über Besoldung und Versorgung, soweit sie für die Festsetzung und Be-
rechnung der Beihilfe oder der Heilfürsorge erforderlich sind.

(4) Die Bezügestellen des öffentlichen Dienstes im Sinne von § 41 Abs. 5 LBesGBW dürfen die zur
Durchführung der Zahlung von Familienzuschlag erforderlichen Personalaktendaten untereinander
austauschen.

(5) Das Nähere regeln die Rechtsverordnungen nach § 78 Abs. 2 und § 79 Abs. 6.

§ 85a
Verarbeitung von Personalaktendaten im Auftrag

(1) Die Verarbeitung von Personalaktendaten im Auftrag des Verantwortlichen gemäß Artikel 28 der
Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenver-
kehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.
Mai 2016, S. 1, ber. ABl. L 314 vom 22. November 2016, S. 72) ist zulässig,

1. soweit sie erforderlich ist
a) für die überwiegend automatisierte Erledigung von Aufgaben oder

 

b) zur Verrichtung technischer Hilfstätigkeiten durch überwiegend automatisierte Einrich-
tungen, und

 

 

2. wenn der Verantwortliche die Einhaltung der beamten- und datenschutzrechtlichen Vorschrif-
ten durch den Auftragsverarbeiter regelmäßig kontrolliert.

 

(2) Die Auftragserteilung einschließlich der Unterauftragserteilung bedarf der vorherigen Zustimmung
der obersten Dienstbehörde. Zu diesem Zweck hat der Verantwortliche der obersten Dienstbehörde
rechtzeitig vor der Auftragserteilung mitzuteilen:

1. den Auftragsverarbeiter, die von diesem getroffenen technischen und organisatorischen Maß-
nahmen und die ergänzenden Festlegungen nach Artikel 28 der Verordnung (EU) 2016/679,

 

2. die Aufgabe, zu deren Erfüllung der Auftragsverarbeiter die Daten verarbeiten soll,

 

3. die Art der Daten, die für den Verantwortlichen verarbeitet werden sollen, und den Kreis der
Beschäftigten, auf den sich diese Daten beziehen, sowie

 

4. die beabsichtigte Erteilung von Unteraufträgen durch den Auftragsverarbeiter.
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(3) Eine nichtöffentliche Stelle darf nur beauftragt werden, wenn

1. beim Verantwortlichen sonst Störungen im Geschäftsablauf auftreten können oder der Auf-
tragsverarbeiter die übertragenen Aufgaben erheblich wirtschaftlicher erledigen kann und

 

2. die beim Auftragsverarbeiter mit der Datenverarbeitung beauftragten Beschäftigten besonders
auf den Schutz der Personalaktendaten verpflichtet sind.

 

§ 86
Löschung

(1) Personalaktendaten sind zu löschen, wenn sie für die speichernde Stelle zur Erfüllung ihrer Auf-
gaben nicht mehr erforderlich sind, spätestens jedoch nach Ablauf einer Aufbewahrungsfrist von fünf
Jahren. Die Frist beginnt,

1. wenn Beamtinnen oder Beamte ohne Versorgungsansprüche oder ohne Anspruch auf Alters-
geld aus dem öffentlichen Dienst ausscheiden, mit Ablauf des Jahres, in dem sie die gesetzliche
Altersgrenze erreichen, in den Fällen des § 24 BeamtStG und des § 31 des Landesdisziplinarge-
setzes jedoch erst, wenn mögliche Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger
oder mögliche Anspruchsberechtigte auf Altersgeld nicht mehr vorhanden sind,

 

2. wenn die Beamtin oder der Beamte ohne versorgungsberechtigte Hinterbliebene oder die ehe-
malige Beamtin oder der ehemalige Beamte ohne Hinterbliebenengeldberechtigte verstorben
ist, mit Ablauf des Todesjahres,

 

3. wenn nach dem Tod der Beamtin oder des Beamten versorgungsberechtigte Hinterbliebene
vorhanden sind, mit dem Ablauf des Jahres, in dem die letzte Versorgungsverpflichtung entfal-
len ist,

 

4. wenn nach dem Tod der ehemaligen Beamtin oder des ehemaligen Beamten Hinterbliebenen-
geldberechtigte vorhanden sind, mit Ablauf des Jahres, in dem die letzte Hinterbliebenengeld-
verpflichtung entfallen ist.

 

Die für die Versorgung zuständige Behörde hat in den Fällen des Nummern 2 bis 4 der personalakten-
führenden Stelle den Zeitpunkt des Abschlusses der Personalakten mitzuteilen.

(2) Personalaktendaten über Beschwerden, Behauptungen und Bewertungen, auf welche die Tilgungs-
vorschriften des Disziplinarrechts keine Anwendung finden, sind,

1. falls sie sich als unbegründet oder falsch erwiesen haben, mit Zustimmung der Beamtin oder
des Beamten unverzüglich zu löschen,

 

2. falls sie für die Beamtin oder den Beamten ungünstig sind oder der Beamtin oder dem Beam-
ten nachteilig werden können, nach zwei Jahren zu löschen; dies gilt nicht für dienstliche Beur-
teilungen.

 

Die Frist nach Satz 1 Nr. 2 wird durch erneute Sachverhalte im Sinne dieser Vorschrift oder durch die
Einleitung eines Straf- oder Disziplinarverfahrens unterbrochen. Stellt sich der erneute Sachverhalt als
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unbegründet oder falsch heraus, gilt die Frist als nicht unterbrochen. Sachverhalte nach Satz 1 Nr. 2
dürfen nach Fristablauf bei Personalmaßnahmen nicht mehr berücksichtigt werden.

(3) Personalaktendaten der Beamtin oder des Beamten über Vorgänge und Eintragungen über straf-
gerichtliche Verurteilungen und über andere Entscheidungen in Straf-, Bußgeld-, sonstigen Ermitt-
lungs- und berufsgerichtlichen Verfahren, die keinen Anlass zu disziplinarrechtlichen Ermittlungen ge-
geben haben, sind mit Zustimmung der Beamtin oder des Beamten nach zwei Jahren zu löschen. Die
Frist beginnt mit dem Tage der das Verfahren abschließenden Entscheidung; ist diese anfechtbar, be-
ginnt die Frist mit dem Tage, an dem die Entscheidung unanfechtbar geworden ist. Absatz 2 Satz 2 bis
4 gilt entsprechend.

(4) Nach § 88 Abs. 1 Satz 4 mehrfach gespeicherte Personalaktendaten sind innerhalb eines Jahres
nach Wegfall des Grundes für die mehrfache Speicherung zu löschen.

(5) Personalaktendaten über Beihilfen, Heilfürsorge, Heilverfahren, Unterstützungen, Urlaub, Erkran-
kungen, Umzugs- und Reisekosten sind drei Jahre nach Ablauf des Jahres zu löschen, in dem die Be-
arbeitung des einzelnen Vorgangs abgeschlossen wurde. Daten, die dem Nachweis eines Anspruchs
nach Satz 1 dienen, sind unverzüglich zu löschen, sobald sie zur Aufgabenwahrnehmung nicht mehr
benötigt werden.

(6) Personalaktendaten über Versorgung, Alters- und Hinterbliebenengeld sind zehn Jahre nach Ablauf
des Jahres zu löschen, in dem die letzte Versorgungs-, Alters- oder Hinterbliebenengeldzahlung geleis-
tet worden ist. Besteht die Möglichkeit des Wiederauflebens des Anspruchs, beträgt die Speicherdauer
30 Jahre.

(7) Personalaktendaten dürfen nach ihrer Löschung bei Personalmaßnahmen nicht mehr berücksich-
tigt werden (Verwertungsverbot).

§ 87
Auskunft, Anhörung

(1) Beamtinnen und Beamte können während und nach Beendigung des Beamtenverhältnisses Aus-
kunft über alle über sie gespeicherten Personalaktendaten auch in Form der Einsichtnahme verlan-
gen.

(2) Bevollmächtigten der Beamtin oder des Beamten ist Auskunft zu erteilen, soweit dienstliche Grün-
de nicht entgegenstehen. Dies gilt auch für Hinterbliebene und deren Bevollmächtigte, wenn ein be-
rechtigtes Interesse glaubhaft gemacht wird. Absatz 1 gilt entsprechend.

(3) Wird die Auskunft in Form der Einsichtnahme verlangt, bestimmt die personalverwaltende Stelle,
wo die Einsicht gewährt wird. Auf Verlangen werden Abschriften, Kopien oder Ausdrucke, auch aus-
zugsweise, gefertigt und überlassen.

(4) Die Einsichtnahme ist unzulässig, wenn die Daten der betroffenen Beamtin oder des betroffenen
Beamten mit Daten Dritter oder geheimhaltungsbedürftigen nicht personenbezogenen Daten derart
verbunden sind, dass ihre Trennung nicht oder nur mit unverhältnismäßig großem Aufwand möglich
ist. In diesem Fall ist der Beamtin oder dem Beamten Auskunft zu erteilen.

(5) Ist beabsichtigt, Beschwerden, Behauptungen und Bewertungen, die für die Beamtinnen und Be-
amten ungünstig sind oder ihnen nachteilig werden können, als Personalaktendaten zu speichern,
sind sie hierüber zu informieren und es ist ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme, insbesondere auch
hinsichtlich einer notwendigen Berichtigung oder Vervollständigung, zu geben. Soweit eine Speiche-
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rung erfolgt, ist hierzu die Äußerung der Beamtin oder des Beamten ebenfalls zu den Personalakten-
daten zu speichern.

§ 88
Gliederung von Personalaktendaten,

Zugriff auf Personalaktendaten

(1) Personalaktendaten können nach sachlichen Gesichtspunkten in einen Grunddatenbestand und
Teildatenbestände gegliedert werden. Teildatenbestände können bei der für den betreffenden Aufga-
benbereich zuständigen Behörde geführt werden. Personalaktendaten über Beihilfe, Heilfürsorge und
Heilverfahren sowie Disziplinarverfahren sind stets als Teildatenbestände zu führen; Personalaktenda-
ten über Beihilfe, Heilfürsorge und Heilverfahren sollen von einer von der übrigen Personalverwaltung
getrennten Organisationseinheit bearbeitet werden. Sind Beschäftigungsstellen nicht zugleich perso-
nalverwaltende Stellen oder sind mehrere personalverwaltende Stellen zuständig, dürfen sie Neben-
datenbestände über Personalaktendaten des Grunddatenbestands oder der Teildatenbestände führen
sowie lesend auf die Hauptdatenbestände zugreifen, soweit deren Kenntnis zur Aufgabenerledigung
der betreffenden Stelle erforderlich ist. In den Grunddatenbestand ist ein vollständiges Verzeichnis al-
ler Teil- und Nebendatenbestände aufzunehmen. Werden die Personalaktendaten nicht vollständig in
Schriftform oder vollständig automatisiert geführt, legt die personalverwaltende Stelle jeweils schrift-
lich fest, welche Teile in welcher Form geführt werden und nimmt dies in das Verzeichnis nach Satz 5
auf.

(2) Die oberste Dienstbehörde bestimmt, bei welcher Stelle welche Datenbestände zu führen sind.

(3) Zugriff auf Personalaktendaten dürfen nur Beschäftigte haben, die mit der Bearbeitung von Perso-
nalangelegenheiten beauftragt sind und nur soweit dies zu Zwecken der Personalverwaltung oder Per-
sonalwirtschaft erforderlich ist.

(4) Der Zugriff auf Personalaktendaten, an deren vertraulichen Behandlung die Beamtin oder der Be-
amte, auch nach Beendigung des Beamtenverhältnisses, ein besonderes Interesse hat, insbesonde-
re Daten über ärztliche Untersuchungen oder aus strafrechtlichen Verfahren, darf nur insoweit erfol-
gen, als diese Daten für eine konkrete beamtenrechtliche Entscheidung erforderlich sind. Der Name
der Person, die diese Daten speichert, verändert oder nutzt, der Zeitpunkt des Zugriffs und der Grund
der Speicherung, Veränderung oder Nutzung sind gesondert zu dokumentieren.

Siebter Teil
Beteiligung der Gewerkschaften und Berufsverbände

sowie der kommunalen Landesverbände

§ 89
Beteiligung der Gewerkschaften und Berufsverbände

(1) Die obersten Landesbehörden und die Spitzenorganisationen der zuständigen Gewerkschaften und
Berufsverbände im Land wirken bei der Vorbereitung allgemeiner Regelungen der beamtenrechtli-
chen Verhältnisse nach Maßgabe der folgenden Absätze vertrauensvoll zusammen.

(2) Bei der Vorbereitung von Regelungen der beamtenrechtlichen Verhältnisse durch Gesetz oder
Rechtsverordnung ist den Spitzenorganisationen der beteiligten Gewerkschaften und Berufsverbän-
de im Land innerhalb einer angemessenen Frist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Sie sind er-
neut mit einer angemessenen Frist zu beteiligen, wenn Entwürfe nach der Beteiligung wesentlich ver-
ändert oder auf weitere Gegenstände erstreckt worden sind. Schriftliche Stellungnahmen sind auf Ver-
langen der Spitzenorganisationen der beteiligten Gewerkschaften und Berufsverbände im Land zu er-
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örtern. Auf deren Verlangen sind nicht berücksichtigte Vorschläge bei Gesetzentwürfen dem Landtag
und bei Verordnungsentwürfen dem Ministerrat bekannt zu geben.

(3) Absatz 2 gilt bei der Vorbereitung von Verwaltungsvorschriften der Landesregierung entspre-
chend, wenn die Verwaltungsvorschrift Fragen von grundsätzlicher Bedeutung regelt.

(4) Das Innenministerium und das Finanzministerium kommen mit den Spitzenorganisationen der Ge-
werkschaften und Berufsverbände im Land regelmäßig zu Gesprächen über allgemeine Regelungen
beamtenrechtlicher Verhältnisse und grundsätzliche Fragen des Beamtenrechts zusammen (Grund-
satzgespräche). Gegenstand der Grundsatzgespräche können auch einschlägige aktuelle Tagesfragen
oder vorläufige Hinweise auf Gegenstände späterer konkreter Beteiligungsgespräche sein.

§ 90
Beteiligung der kommunalen Landesverbände

Die kommunalen Landesverbände sind in den Fällen des § 89 Abs. 1 bis 3 entsprechend zu beteiligen,
wenn Fragen geregelt werden, welche die Gemeinden und Gemeindeverbände berühren.

Achter Teil
Besondere Beamtengruppen

§ 91
Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte

(1) Für Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte gelten die Vorschriften dieses Gesetzes und des Beam-
tenstatusgesetzes mit den sich aus der Natur des Ehrenbeamtenverhältnisses ergebenden Maßgaben:

1. Keine Anwendung finden insbesondere § 9 Abs. 3, § 11 Abs. 1, §§ 14 bis 24, §§ 36 bis 40, §§ 42
bis 46, § 54, § 62, §§ 64 und 65, § 68 sowie § 78.

 

2. Keine Anwendung finden insbesondere § 15, § 22 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 3, § 23 Abs. 1 Nr. 3 und
5, §§ 25 bis 32 sowie § 41 BeamtStG.

 

3. Die Berufung in ein Ehrenbeamtenverhältnis auf Zeit ist zulässig.

 

(2) Auf Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte finden die Vorschriften über Besoldung und Versorgung
keine Anwendung, soweit in diesen Vorschriften nichts anderes bestimmt ist.

(3) Im Übrigen regeln sich die Rechtsverhältnisse der Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamten nach den
besonderen für die einzelnen Gruppen geltenden Vorschriften.

(4) Beamtinnen und Beamte haben die Berufung in ein Ehrenbeamtenverhältnis ihrem Dienstherrn
anzuzeigen.

(5) Ehrenamtliche Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, ehrenamtliche Amtsverwalterinnen und
Amtsverwalter nach § 48 Absatz 2 GemO, ehrenamtliche bestellte Bürgermeisterinnen und Bürger-
meister nach § 48 Absatz 3 GemO sowie ehrenamtliche Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher können
ihre Entlassung nach § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 BeamtStG nur verlangen, wenn ein wichtiger Grund im
Sinne von § 16 Abs. 1 Satz 2 GemO vorliegt.

§ 92
Kommunale Wahlbeamtinnen und Wahlbeamte
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Für Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, Landrätinnen und Landräte, Amtsverwalterinnen und
Amtsverwalter nach § 48 Absatz 2 GemO, bestellte Bürgermeisterinnen und Bürgermeister nach § 48
Absatz 3 GemO sowie bestellte Landrätinnen und Landräte nach § 39 Absatz 6 LKrO gelten die Vor-
schriften des Beamtenstatusgesetzes und dieses Gesetzes mit folgenden Maßgaben:

1. Die Aufgaben der für die Ernennung zuständigen Stelle und der obersten Dienstbehörde nimmt
die Rechtsaufsichtsbehörde wahr, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. In den Fäl-
len des § 44 Abs. 1, §§ 60 bis 66 und § 80 dieses Gesetzes, § 37 Abs. 3, §§ 39 und 42 BeamtStG
sowie § 62 Abs. 3 LBeamtVGBW nimmt die Rechtsaufsichtsbehörde die Zuständigkeiten des
Dienstvorgesetzten oder letzten Dienstvorgesetzten wahr.

 

2. Das Beamtenverhältnis der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters wird durch die rechtsgül-
tige Wahl begründet und beginnt mit dem Amtsantritt.

 

3. Die Ernennungsurkunde für die Landrätin oder den Landrat wird von der stellvertretenden Vor-
sitzenden oder dem stellvertretenden Vorsitzenden des Kreistages ausgestellt und der Landrä-
tin oder dem Landrat ausgehändigt; dies gilt für bestellte Landrätinnen und Landräte nach § 39
Abs. 6 LKrO entsprechend.

 

4. Die Ernennungsurkunde für die Amtsverwalterin oder den Amtsverwalter nach § 48 Absatz 2
GemO und für die bestellte Bürgermeisterin oder den bestellten Bürgermeister nach § 48 Ab-
satz 3 GemO wird von der Stellvertreterin oder dem Stellvertreter der Bürgermeisterin oder des
Bürgermeisters ausgestellt und der Amtsverwalterin oder dem Amtsverwalter oder der bestell-
ten Bürgermeisterin oder dem bestellten Bürgermeister bei Amtsantritt ausgehändigt.

 

Neunter Teil
Schlussbestimmung

§ 93
Übergangsvorschriften

(1) Für einen Vollstreckungstitel nach § 80a, der vor dem Tag des Inkrafttretens des Gesetzes vom 28.
November 2018 (GBl. S. 437) erlangt wurde und bei dem der Eintritt der Rechtskraft oder der Unwi-
derruflichkeit nicht länger als zwei Jahre vor dem Inkrafttreten des Gesetzes vom 28. November 2018
(GBl. S. 437) liegt, kann der Antrag innerhalb einer Ausschlussfrist von sechs Monaten ab dem Tag
des Inkrafttretens des Gesetzes vom 28. November 2018 (GBl. S. 437) gestellt werden.

(2) Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Artikels 2 Nummer 4 des Gesetzes zur Änderung des
Landesbesoldungsgesetzes Baden-Württemberg und anderer Rechtsvorschriften vorhandenen Beam-
tinnen und Beamten des mittleren und gehobenen Vollzugsdienstes im Justizvollzug, des mittleren
und gehobenen Werkdienstes im Justizvollzug und des mittleren und gehobenen Abschiebungshaft-
vollzugsdienstes können durch schriftliche Erklärung innerhalb einer Ausschlussfrist von drei Monaten
ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des Artikels 2 Nummer 4 des Gesetzes zur Änderung des Landes-
besoldungsgesetzes Baden-Württemberg und anderer Rechtsvorschriften einmalig erklären, dass sie
unter den Voraussetzungen des § 79 Absatz 1 Absatz 1 Heilfürsorge in Anspruch nehmen werden. Sie
erhalten dann ab dem zweiten auf den Ablauf der Ausschlussfrist folgenden Monat Heilfürsorge. § 79
Absatz 1a Sätze 2 und 3 gelten entsprechend.

Anhang
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(zu § 8 Abs. 1)

Ämter mit leitender Funktion sind die Ämter

A. im Bereich der staatlichen allgemeinen und besonderen Verwaltungsbehörden für Landesbe-
amtinnen und Landesbeamte
1. der Leiterin oder des Leiters und der stellvertretenden Leiterin oder des stellvertreten-

den Leiters der Abteilungen sowie der Leiterinnen und der Leiter der Zentralstellen und
Referate der obersten Landesbehörden,

 

2. der Regierungsvizepräsidentinnen und der Regierungsvizepräsidenten und der Leiterin-
nen und Leiter der Abteilungen der Regierungspräsidien,

 

3. der Leiterinnen und der Leiter, der stellvertretenden Leiterinnen und stellvertretenden
Leiter und der Leiterinnen und Leiter der Abteilungen der Landesoberbehörden und der
höheren Sonderbehörden sowie in der Oberfinanzdirektion auch der Referatsleiterinnen
und Referatsleiter, wenn diese mindestens in die Besoldungsgruppe A 15 eingestuft sind,

 

4. der Leiterin oder des Leiters, der stellvertretenden Leiterin oder des stellvertretenden
Leiters, der Leiterinnen und Leiter und der stellvertretenden Leiterinnen und der stellver-
tretenden Leiter der Abteilungen, der Leiterinnen und der Leiter der Referate sowie der
Leiterinnen und der Leiter der Regionalstellen des Zentrums für Schulqualität und Leh-
rerbildung,

 

5. der Leiterinnen und Leiter der unteren Sonderbehörden,

 

6. der Ersten Landesbeamtinnen und Ersten Landesbeamten der Landratsämter;

 

 

B. im Innenministerium zusätzlich

der Inspekteurin oder des Inspekteurs der Polizei;

 

C. im Bereich der den Ministerien sonstigen nachgeordneten Behörden und Stellen sowie der der
Aufsicht der Ministerien unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentli-
chen Rechts, ausgenommen der Kommunalbereich nach Buchstabe D
1. der Leiterinnen und der Leiter der Abteilungen und Referate der Vertretung des Landes

Baden-Württemberg beim Bund,

 

2. der Direktorin oder des Direktors als Leiterin oder Leiter und der Abteilungsleiterinnen
und Abteilungsleiter der Landeszentrale für politische Bildung,

 

3. der Präsidentin oder des Präsidenten des Landeskriminalamtes,

 

4. der Polizeipräsidentin oder des Polizeipräsidenten des Polizeipräsidiums Einsatz,

 

5. der Präsidentin oder des Präsidenten des Präsidiums Technik, Logistik, Service der Poli-
zei,
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6. der Polizeipräsidentin oder des Polizeipräsidenten eines regionalen Polizeipräsidiums,

 

6a. der Leiterinnen und Leiter der Abschiebungshafteinrichtungen,

 

7. der Leiterin oder des Leiters des Hauses der Heimat,

 

8. der Präsidentin oder des Präsidenten der IT Baden-Württemberg sowie deren oder des-
sen Stellvertreterin oder Stellvertreter,

 

9. der Leiterin oder des Leiters, der stellvertretenden Leiterin oder des stellvertretenden
Leiters, der Leiterinnen und der Leiter und der stellvertretenden Leiterinnen und der
stellvertretenden Leiter der Abteilungen sowie der Leiterinnen und der Leiter der Refera-
te des Instituts für Bildungsanalysen Baden-Württemberg,

 

10. der Leiterinnen und der Leiter der Seminare für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräf-
te,

 

11. der Leiterin oder des Leiters des Forums Frühkindliche Bildung Baden-Württemberg,

 

12. der Direktorin oder des Direktors des Landesmedienzentrums Baden-Württemberg,

 

13. der Schulleiterinnen und Schulleiter an öffentlichen Schulen,

 

14. der Leiterinnen und der Leiter der Dezernate der Universitäten und Universitätsklinika,
wenn diese innerhalb der Landesbesoldungsordnung A mindestens in die Besoldungs-
gruppe A 15 eingestuft sind,

 

15. der Leiterinnen und der Leiter der Universitätsrechenzentren, wenn sie nicht Universi-
tätsprofessorinnen oder Universitätsprofessoren sind,

 

16. der Leiterinnen und der Leiter der Universitäts- und Landesbibliotheken,

 

17. der Leiterin oder des Leiters des Landesarchivs,

 

18. der Verwaltungsdirektorinnen und der Verwaltungsdirektoren an Staatstheatern,

 

19. der Leiterinnen und der Leiter sowie der stellvertretenden Leiterinnen und stellvertreten-
den Leiter der Generalstaatsanwaltschaften,

 

20. der Leiterinnen und der Leiter der Staatsanwaltschaften,

 

21. der Leiterinnen und der Leiter der Justizvollzugseinrichtungen,

 

22. der Vollzugsleiterin oder des Vollzugsleiters und der ärztlichen Direktorin oder des ärztli-
chen Direktors des Justizvollzugskrankenhauses Hohenasperg,

 

23. der Leiterin oder des Leiters der Sozialtherapeutischen Anstalt Baden-Württemberg,
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24. der Leiterin oder des Leiters der Justizvollzugsschule Baden-Württemberg,

 

25. der Leiterin oder des Leiters der Staatlichen Münzen,

 

26. der Hauptgeschäftsführerinnen und der Hauptgeschäftsführer und Geschäftsführerinnen
und Geschäftsführer der Handwerkskammern,

 

27. der stellvertretenden Verbandsdirektorinnen und der stellvertretenden Verbandsdirekto-
ren der Regionalverbände und des Verbandes Region Rhein-Neckar,

 

28. der Leiterinnen oder der Leiter der Chemischen und Veterinäruntersuchungsämter,

 

29. der Leiterin oder des Leiters des Staatlichen Tierärztlichen Untersuchungsamtes Aulen-
dorf - Diagnostikzentrum,

 

29a. der Leiterin oder des Leiters und der Leiterinnen und der Leiter der Abteilungen der
Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg,

 

30. die oder der Vorstandsvorsitzende und das weitere Mitglied des Vorstands der Anstalt
des öffentlichen Rechts Forst Baden-Württemberg,

 

31. der Leiterin oder des Leiters des Haupt- und Landgestüts Marbach,

 

32. der Leiterin oder des Leiters der Landesanstalt für Entwicklung der Landwirtschaft und
der ländlichen Räume mit Landesstelle für landwirtschaftliche Marktkunde Schwäbisch
Gmünd,

 

33. der Leiterin oder des Leiters der Landesanstalt für Schweinezucht mit Sitz in Boxberg,

 

34. der Leiterin oder des Leiters des Landwirtschaftlichen Technologiezentrums Augusten-
berg (LTZ Augustenberg),

 

35. der Leiterin oder des Leiters der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau
Heidelberg,

 

36. der Leiterin oder des Leiters der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und
Obstbau Weinsberg,

 

37. der Leiterin oder des Leiters des Landwirtschaftlichen Zentrums für Rinderhaltung, Grün-
landwirtschaft Milchwirtschaft, Wild und Fischerei Baden-Württemberg (LAZBW),

 

38. der Leiterin oder des Leiters des Staatlichen Weinbauinstituts Versuchs- und Forschungs-
anstalt für Weinbau und Weinbehandlung Freiburg,

 

39. der Chefärztinnen und der Chefärzte der Versorgungskuranstalt Bad Mergentheim und
der Versorgungskuranstalt Bad Wildbad,

 

40. der Leiterinnen und der Leiter der Abteilungen, Sonderreferate und vergleichbarer Orga-
nisationseinheiten der Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg, wenn diese
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der Landesbesoldungsordnung B angehören oder innerhalb der Landesbesoldungsord-
nung A mindestens in die Besoldungsgruppe A 15 eingestuft sind,

 

41. der Leiterinnen und der Leiter der Abteilungen des Medizinischen Dienstes der Kranken-
versicherung Baden-Württemberg, wenn diese der Landesbesoldungsordnung B angehö-
ren oder innerhalb der Landesbesoldungsordnung A mindestens in die Besoldungsgrup-
pe A 15 eingestuft sind,

 

42. der Leiterinnen und der Leiter der Abteilungen der Landesanstalt für Umwelt Baden-
Württemberg,

 

43. der Direktorin oder des Direktors, der stellvertretenden Leiterin oder des stellvertreten-
den Leiters, der Leiterinnen oder Leiter der Abteilungen der Betriebsleitung und der Lei-
terinnen oder der Leiter der Ämter des Landesbetriebs Vermögen und Bau Baden-Würt-
temberg sowie der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers der Staatlichen Schlös-
ser und Gärten,

 

44. der Direktorin oder des Direktors der Staatlichen Anlagen und Gärten;

 

 

D. im Bereich der Gemeinden, Landkreise, Gemeindeverwaltungsverbände, kommunalen Zweck-
verbände, des Kommunalverbands für Jugend und Soziales Baden-Württemberg, der Komm.O-
NE, der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg, des Kommunalen Versorgungsverban-
des Baden-Württemberg und des Verbandes Region Stuttgart für deren Beamtinnen und Beam-
te

der Leiterinnen und der Leiter von Behörden oder Teilen von Behörden, die vom zustän-
digen Organ allgemein durch Satzung oder Beschluss für die Übertragung auf Probe be-
stimmt sind; sie sind im Stellenplan entsprechend auszuweisen.
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